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Vorbemerkungen 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der RH berichtet dem Nationalrat gemäß An 126d Abs I zweiter Satz 

B- VG nachstehend über Wahrnehmungen. die er bei mehreren Geba­
rungsüberprufungen getroffen hat. 

Darstellung der Prüfungsergebnisse 

In der Regel werden bei der Berichterstallung punkteweise zusam­

menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit I an der 
zweiten Stelle der Absatzbezeichnung), deren Beuneilung durch den 
RH (Kennzeichnung mit 2). die Srellungnal,me der überprüften Srelle 
(Kennzeichnung mir 3 und illl Kursivdruck) sowie die allfallige Gegen­

äußerung des RH (Kennzeichnung mit 4) aneinander gereiht. Das in 

diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufmän ­
nische Auf- und Abrundungen. 

Alle personen bezogenen Bezeichnungen werden aus Grunden der 
Übersichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechts­

form gewählt und gelten gleichermaßen flir Frauen und Männer. 

Der vorliegende Bericht de RH ist nach der Vorlage an den National ­

rat über die Homepage des RH http ://www.rechnungshof.gv.at ver­

fligbar. 

1 
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Kurzfasssung 

BKA 

Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes 

Volksgruppenförderung 

Mit rd 3,8 Mill EUR blieben die VolksgruppenfOrderung und auch ihre 
Aufteilung aurdie einzclnen Volksgruppen seit 1995 im Wesentlichen 
unverändert. Bei der Vollziehung der im Volksgruppengesetz vorge­
sehenen Aurgaben kam es im BKA zu Verzögerungen, insbesondere 
bei der Auszahlung der Förderungsmittel. 

Unzureichender Personaleinsatz des BKA in Spitzenzeiten sowie Nicht­
einhaltung von im Volksgruppengesetz vorgesehenen Fristen durch 
Förderungswerber und Beiräte gemäß VolksgruppenfOrderungsge­
setz führten zu Verzögerungen im Vollzug, insbesondere bei der Aus­
zahlung der Förderungsmittel. 

Im Verhältnis zur BevöLkerungszahl der einzelnen Volksgruppen bestand 
eine unau gewogene Verteilung der Förderungsmittel. 

Der gemäß dem Volksgruppengesetzjährlich dem Nationalrat vorzu­
legende Bericht wurde vom BKA letztmal.ig für das Haushaltsjahr 1995 

erstellt. 

Die anJässlich der Überprüfung der Volksgruppen fOrderung im Jahr 1997 

vom BKA zugesagten Bemühungen zur Steigerung der ProjektfOrde­
rung wurden nicht hinreichend konsequent rortgeführt. Im Jahr 2001 

nahm die Basisrorderung der Volksgruppenvereine wieder deutlich 
zu. 

Mangels Kontrollen an Ort und Stelle owie geeigneter Instrumente 
zur Prüfung der Zielerreichung konnte das BKA die Verwirklichung 
der im Volksgruppengesetz rormulierten Förderungsl.iele bei den 
realisierten Projekten nicht evaluieren. 
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Rechtsgrundlagen 

Organisation 

Förderungsmittel ll 

Voranschlag 

Zahlungen 

Personalstand21 

Abteilung V/7 

Referat 1/3a 

Kenndaten zur Volksg ruppenf6rderung 

Art 8 B- VG idF BGBII Nr 68/2000 
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Art 149 Abs I Z 8 B-VG und Absc.hnitt V des 111. Teiles des StaatsVertrages von 
Saint-Germain zum Sc.hutz der Minderheiten 

Art 7 des Staatsvertrages vOn Wien über die Rechtsstellung der slowenischen 
und kroatischen Minderheiten 

Volk!;gruppengesetz, BGBI Nr 396/1976, und die acht hiezu erlassenen DurchfUh­
rungsverordnungen 

Abteilung V/7 des BKA 

Förderungsabrechnungen ab I. Jänner 2002 durch das Referat 1/3a des BKA 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

in Mill EUR 

3,83 3,77 3,77 3,77 3.77 3,77 

3,83 3.59 3,77 3,65 3,60 _31 

Anzahl 

5,5 5,5 5,5 5,5 1,6 1,6 

4,5 4,5 

11 Voranschlagsansatz 1/10506 (ohne Radios) 

211aul tatsächlichem Btsehäftigungsausmaß: Betrauung sämtlicher Bedienstetu in erheblichem Ausmaß auch mit 
and.",. Aufgab<n 

31 noch keine .ndgü.ltigen Wen. verfügbar 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Ziel der Volks­

gruppenförderung 

4 

1 Der RH hat die Gebarung des BKA über die Volksgruppenförderung erst­

mals im Ok.tober und November 1997 überprüft. Er führte dazu im März 

und April 2003 eine Nachüberprüfung im Hinblick. auf die Umsetzung 

seiner im Tätigkeitsbericht über das Verwaltungsjahr 1997 getroffenen 

Empfehlungen durch (TB 1997, Reihe Bund 1998/5, S. 45 11]. 

Zu den im Juni 2003 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahm das BKA 

Ende September 2003 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerung 

im November 200]. 

2 Ziel der Volksgruppenf6rderung war die Erhaltung und Sicherung des 

Bestandes der Volksgruppen. 

BKA 
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Volksgruppen beiräte 

Organisation 

Personale;nsatz 

BKA 

Volksgruppenförderung 

3 Gemäß dem Volksgruppengesetz sind als Beratungsorgane der Bundes­
regierung und der Bundesminister beim BKA Volksgruppenbeiräte ein­
zurichten. Die Mitglieder werden von der Bundesregierung für die Dauer 
von vier Jahren bestellt. 

Im Rahmen seiner Berarungstätigkeit hat der jeweilige Beirat bis zum 
I. Mai jedes Jahres einen Plan über wünschenswerte Förderungsmaß­
nahmen des folgenden Jahres und deren Förderungshöhe vorzulegen. 
Aufbauend auf diesem Plan hat er dem Bundeskanzler bis 15. März des 
betreffenden Jahres Vorschläge für die Verwendung der im Bundes­
finanzgesel2 vorgesehenen Mittel zu erstatten. 

4.1 Der Vollzug der Volksgruppenförderung umfasste die Förderungsver­
lIagserstellung und die Abrechnung der Förderungsmittel; damit war 
bis 2002 die Abteilung 7 der Sektion V des BKA (Verfassungsdienst) 
betraut. In der Abteilung waren einschließlich der Abteilungsleiterin 
von 1998 bis 2001 insgesamt sechs Bedienstete der Verwendungsgrup­
pen A I und A2 tätig. Ab 2002 waren nur mehr zwei Bedienstete der 
Verwendungsgruppe A I mit Angelegenheiten der Volksgruppen förde­
rung befasst. Die Abrechnung der gewährten Förderungen oblag ab 
2002 dem Referat !/3a des BKA mit insgesamt fünf Bediensteten. 

Sowohl die Bediensteten der Abteilung V/7 als auch des Referats I/Ja 
waren neben Angelegenheiten der Volksgruppenflirderung teilweise 
erheblich mit anderen Aufgaben betraut. 

4.2 Die von der Abteilung V/7 eingesetzten Personalressourcen reichten 
in Spil2enzeiten, nach dem Eingang der Förderungsanträge sowie im 
Gefolge der Beiratsentscheidungen nicht aus. zeitgerechte Erledigun­
gen sicherzustellen. Der RH empfahl, Belasrungsspil2en bei der Volks­
gruppenförderung durch eine zeitlich begrenzte Bündelung von Per­
sonalressoureen aus dem Sektionsbereich abzudecken und dadurch für 
eine Beschleunigung der Vertragserstellung, der Zustellung der Ver­
träge und der Anweisung der Förderungsmittel zu sorgen. 

4.3 Das BKA sagte dies zu. 

5 
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Aktenführung 

Auszahlung der 
Förderungsmittel 
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5.1 Ab 2001 wurde im BKA ein automationsunterstütztes Aktenführungs­
system. der elektronische Akt (ELAK). eingerichtet. Das System sollte 
im nunmehr erreichten Endausbau die herkömmliche Aktenführung 
vollständig ersetzen. 

5.2 Zur Zeit der Gebarungsüberpnüfung durch den RH war eine Dokumen­
tation im Rahmen des ELAK nicht immer vollständig gewährleistet. 
Insbesondere nachträglich beigebrachte Unterlagen sowie handschrift­
liche Vermerke waren elektronisch nicht erfasst. Eine entsprechende 
Kanzleiordnung erließ das BKA nicht. 

Der RH empfahl daher. die Dokumentation der elekLronischen Akten­
führung zu verbessern und eine zeitgemäße Kanzleiordnung zu erlas­
sen. 

5.3 Das BKA übermirreire eine mir 1. Jänner 2004 in Kraft gerrerene Büro­
ordnung. 

6.1 Bereits anlässlieh seiner Überpnüfung im Jahr 1997 hane der RH auf Ver­
zögerungen bei der Auszahlung von Förderungsmineln hingewiesen 
(TB 1997. Reihe Bund 1998/5. S. 49 Abs 13). 

Eine Auswertung der Förderungsjahre 2001 und 2002 durch den RH zeigte. 
dass 2001 noch 86qu, 2002 hingegen nur mehr 63 qu aller Förderungs­
mittel bis zum 31. Juli angewiesen worden waren. Das BKA machte 
dafür vor allem die knappen personellen Kapazitäten verantwonlich. 

Die Nichteinhaltung der im Volltsgruppengesetz vorgesehenen Fristen 
durch die Förderungswerber bei der AntragsteIlung und Abrechnung 
der Förderungsgelder sowie durch die Beiräte bei der Planung des künf­
tigen Förderungsjahres und der Erstellung der Vorschläge für die Ver­
wendung der vorgesehenen Mittel fühne zusätzlich zu Verzögerungen. 
insbesondere bei der Auszahlung der Förderungsmittel. 

6.2 Im Jahr 2002 entfIelen aufrd 50qu der Förderungen Beträge zwischen 
500 EUR und 3 630 EUR. Die betrofTenen Förderungswerber gelangten 
unverhältnismäßig spät in den Genuss der Förderungsminel. Obwohl 
die zugesagte formale Vereinheitlichung der Förderungsvenräge weit­
gehend verwirklicht wurde und diese als IT-Vorlagen zur Verfügung 
standen. lag die Zeitdauer von der AntragsteIlung bis zur Zahlungs­
anweisung im Durchschnitt bei 159 Arbeitstagen oder rd acht Monaten. 

BKA 
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Volksg ru p pen förde ru ng 

Der RH hielt es daher für dringend angezeigt, die Verfahren zu verkür­
zen. Er empfahl. eine _Bagatellgrenze- einzuführen, bis zu der lediglich 
zu prüfen wäre, ob das beantragte Projekt den Zielen des Volksgrup­
pengesetzes entspricht. In diesem Fall sollten die beantragten Mit­
tel unmittelbar nach der Beiratsempfehlung zur Auszahlung gebracht 
werden. Bei offenkundiger Förderungsunwürdigkeit des beantragten 
Vorhabens wären die Anrragsteller umgehend von der Ablehnung des 
Antrags zu verständigen. 

Der RH regte darüber hinaus an, bei Beiräten und Förderungsnehmern 
auf die Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Fristen zu dringen . 

6.3 Das BKA sag re dies zu und sr eI/re zu Bagarel/verrrägell für das Förde­

rullgsjahr 2004 eillell Pilorvusuch ill Aussichr. 

Entwicklung der Förderungsmittel 

Demographische 
Entwicklung 

BKA 

7.1 Seit dem I n-Kraft-Treten des Volksgruppengeselzes im Jahr 1977 wur­
den die für die Volksgruppenf6rderung vorgesehenen Budgetmittel von 
rd 0,36 Mill EUR (1977) ab 1995 aufrd 3,8 Mill EUR angehoben. Seit­
her blieben sie konstant. Markante Erhöhungen der Förderungsmittel 
standen im Wesentlichen in zeitlichem Zusammenhang mit der erst­
maligen Konstituierung der Beiräte für die einzelnen Volksgruppen. 

In der nachstehenden tabellarischen Übersicht wurden die in der Volks­
zählung 2001 erhobenen Bevölkerungsanteile der einzelnen Volksgrup­
pen zu den ihnen für das Jahr 2002 zugewiesenen Förderungsmitteln 
in Beziehung gesetzt: 

7 
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EntwicKlung der Fö,derungsmlttel 

ÖSlerreichische Staatsbürger 2001 Anleile 200 I Anteile an 
mil Volksgruppensprache als in '*' Zahlungen5) 

Umgangssprache 2(026) 
Anzahl in '*' 

Kroatisch gesaml 19374 t) 23,64]) 32,60 
(buIgenländisch Kroatisch) davon in ihrC1l 

traditio'lrlle-rl 
Siedlungsgebieten 18 70)21 32,2941 

Slowenisch gesamt (7953 1) 21,9tJl 35,11 
davon in ihren 
traditionellen 
Siedlungsgrbieten 14 7462) 25,464) 

Ungarisch gesaml 25884 1) )1,59») 7,59 
davon in ihre" 
troditionellen 
Siedlungsgebieren 153902) 26,574) 

Tschechisch gesamt 11 035 1) 13,47») 13,19 
davon in ihrf"n 
traditionellen 
Sied 1 u IIg.gebieten 57782) 9,984) 

Siowaltisch gesamt 3 343 t) 4,08») 1,09 
davon in ihren 
rraditionellen 
Sied '" ng.geb ieten 1 7752) 3,064) 

Romanes gesaml 4 348 t) 5,31») 10,42 
davon in iI,ren 
rraditionell ... 
5 iedlu ngsgeb ieren 1 531 2) 2,6441 

Summe gesamt 81937 100 100 
davon in ilr,-en 
traditionellen 
Siedlungsgebieten 57921 100 

I) Gesamtanl.ahl österreichischer Staatsbürger der betrerrenden Volksgruppensprache als Umgangssprache 

2) Anzahl österreichischer Staatsbürger der betreffenden Volksgruppensprache als Umgangssprache in ihren 
traditionellen Siedlungsgebieten 

]) Anteile der österreichischen Staatsbürger der betreffenden Volksgruppensprache als Umgangssprache an der 
Gesamtheit der österreichischen Staatsbürger mit Volksgruppe:nsprache als Umgangssprache 

4) Anteile der östernichischen Slaatsbürger der betreffenden Volksgruppensprache als Umgangssprache an der 
Gesamtheit der österreichischen Staatsbürger mit Volk.sgruppe.nsprache als Umgangsspra che in ihren traditionellen 
Siedlungsgebielen 

5) Anteile der ein.elnen Volksgruppen an den Förderungszahlungen des BKA 

6) Rundungsabweichungen möglich 

8 BKA 

III-86 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 15 von 151

www.parlament.gv.at



R -
H 
Entwicklung der forderu gSl':'itte Volksgruppenförderung 

Bericht gemäß 
Volksgruppen gesetz 

BKA 

7.2 Der RH konnte in der Erhöhung der Förderungsmirrel den Stellenwert 
erkennen, den das BKA der Volksgruppenförderung zumaß. Er wies 
jedoch auf die Unausgewogenheit zwischen den Bevölkerungsantei­
len der einzelnen Volksgruppen und ihren AnteU an den Förderungs­
mitteln hin. 

7.3 Laut Stellungllahme des BKA stünde die Allzahljeller öste"eichischen 
Staatsbürger, die bei deli Voikszählullgell eille VQlksgruppensprache als 
Umgangsspracl,e allgegeben lrabell, "icht mit der Anzahl der aus ei"er 
Volksgruppe hervorgegange/len VolksgruppenorganisariDrre", die poten­
zielle Förderu/,gsempfljngu sein kÖl,ne/l, in ursächlichem Zusammenhang. 
Au,h beste/re kein Zusammenhallg /I1it deli Aktivitätt'n dieser Orgallisa­
tiollen im Sill1l der volksgruppe/rgesetzlichen ZieisetzulIge1l bzw dem 
nachhaltige/l Erfolg der Aktivitäte/l im Hinblick auf den Er/JUlt u1ld 
Bestorrd einer Volksgruppe. 

Weiters würden die Struktur und die Aktivitärsschwerpunkte der Volks­
gruppenorgO!risariollt'1I zwischen den sechs Volksgruppe/! zum Teil be­
trächtlich vOlleillonder abweicl'ell. Diese Strukturen brächten eineIl unter­
schiedlichen Fr.rOlrzierungsGufivond bzw FillOllzierungsbedarfmit sich, 
der jedellfalls nicht mit Volksziihlungszahkn versacJrlicJrl wC'Tdell könne. 

7.4 Der RH entgegnete, dass zB die Ei nbeziehung der Bevölkerungsstärke 
der jeweiligen Volksgruppe als eigenes Kriterium in die bisherige För­
derungspraxis eine höhere Verteilungsgerechtigkeit mit sich brächte. 
Sowohl Art 8 Abs 2 B-VG als auch § 8 Abs 1 des Volksgruppengesetzes 
zielen nämlich auf die Acht,mg, Sicherung und Förderung der Volks­
gruppen insgesamt ab. Die Beibehaltung der bisherigen Förderungs­
praxis würde - der Argumentation des BKA folgend - wohl den Bestand 
der Trägervereine sichern, ohne jedoch die demographische Entwick­
lung der Volksgruppen zu berilcksichtigen. 

8.1 Gemäß dem Volksgruppengeserz hatte d.ie Bundesregierungjährlich dem 
Nationalrat über die aufgrund dieses Gesetzes getroffenen Maßnah­
men ZU berichten. Der letzte diesbezügliche Bericht wurde vom BKA 
rur das Haushaltsjahr 1995 erstellt. 
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Entwicklung der Forderung~..,ittel 

Kroaten 

Slowenen 

Tschechen 

Ungarn 

Roma 

Slowaken 

Sonstige Zuschüsse 

Summe 

Die Förderungen in den Jahren 1998 bis 2002 steillen ich nach den 

vom BKA in der Abrechnung anerkannten Beträgen wie folgt dar: 

Zuordnung der Förderungsminel zu Volksgruppen . 
1998 1999 2000 2001 2002 

in EUR 

I 320 189 158405 I 278 139 I 168 579 195560 

I 305084 168216 I 123259 I 280568 I 287 165 

343743 290749 481005 478 187 483 482 

301 374 276379 285721 282697 278082 

238 883 267448 285713 398938 381 925 

38601 30882 39970 39970 39970 

287 232 400 914 217437 5450 

3 835 107 3 592993 3711244 3 654 390 3666 184 

Für 2003 lagen keine Daten vor . 

• laut DOlen des BKA 

10 

8.2 Diese Aufschlüsselung sowie AusweJiUngen der Daten tur 2001 und 2002 

durch den RH belegten, dass sich die Förderungsminel der laut BKA 
.traditionell entwickelten· Volksgruppenanteile seit 1995 nicht wesent· 

lich verschoben haben. Hingegen waren deutliche Schwankungen der 

.Sonstigen Zuschüsse· erkennbar, die keiner Volksgruppe zugeordnet 

wurden, selbst wenn dies im Einzelfall möglich gewesen wäre. 

Der RH empfahl, bei der gemäß Volksgruppengesetz erforderlichen Be­

richterstanung an den Nationalrat auf eine zutreffende Zuordnung von 

Förderungszahlungen zur jeweiligen Volksgruppe zu achten, um die 

Aufteilung der Förderungsminel auf die einzelnen Volksgruppen voll­

ständig nachweisen zu können. 

8.3 wur Stellullgllahme des BKA stehe die Fertigstellung eilles aktuellen Volks­
gruppellberichtes unmittelbar bevor. 

BKA 
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f örderu ngsa bwickl u ng 

Ausrichtung der 

Förderungen 

Entscheidung über 
Förderungen 

BKA 

Volksg ru p penförd e ru ng 

9.1 Der RH hatte bereits 1997 empfohlen, vermehn konkrete Projekte zu 
fördern und einen Negativkatalog über jene Leistungen zu erstellen, 

die nicht geförden werden. Das BKA hatte entsprechende Bemühun­
gen zugesagt (siehe TB 1997, Reihe Bund 1998/5, S. 49 Abs 15). 

Aus den vorliegenden Daten ließ sich die vom BKA zugesagte Stei­

gerung der Projektförderung nicht ablesen. Im Jahr 2001 nahm die 
Basisförderung vielmehr wieder deutlich zu. 

1998 1999 2000 2001 

in EUR 
Projekt fOrderung 2502164 2 327 671 2422 044 2 223 778 

BasisfOrderung I 3J2 943 I 265322 1 289200 1430611 

Summe 3 835 107 3 592993 3 711 244 3 654 389 

in~ 

ProjektfOrderung 65.24 64.78 65.26 60.85 

Basisforderung 34.76 35.22 34.74 39.15 

100 100 100 100 

9.2 Der RH empfahl, die Förderungsvergabe wieder verstärkt in Richtung 

Projeklforderung auszurichten. Die Vereine sollten im Wege der Volks­
gruppenbeiräte angeregt werden. vermehn Projekte zu verwirklichen, 

welche die mit der Volksgruppenförderung verbundene Zielsetzung 
möglichst wirksam unterstützen und konkreten Nutzen flir die betref­
fende Volksgruppe stiften. 

9.3 Das BKA sagre dies zu. 

10.1 Das BKA entsprach bei den Entscheidungen über die einzelnen Förde­

rungen in vollem Umfang den Empfehlungen der jeweiligen Volks­
gruppenbeiräte. 

10.2 Somit überließ das BKA de facto den Beiräten die Entscheidung über 

die Förderungswürdigkeit der Anträge. Es fehlten jedoch spezifische 
Förderungsrichtlinien, um die Praxis der Volksgruppenforderung ins­
gesamt transparenter zu machen. 

11 
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Der RH wiederholte seine Empfehlung, durch Sonderrichtlinien, die als 
Kernstück einen Katalog der rorderbaren bzw der jedenfalls nicht för­
derbaren Maßnahmen enthalten sollten, steuernd einzugreifen. Weiters 

sollte sich das BKA durch die Evaluierung verwirklichter Projekte von 
deren Zielerreichung überzeugen. Erkenntnisse aus den Projektbewer­

rungen sollten in Anpassungen des Förderungskataloges münden. 

10.3 wut Mi/teilullg des BKA könlle durch die Übernahme der Beiratsemp!eh­
IUlIgell die Akuptanz VOll Förderullgsentscheidullgell bei dl.'l1 Volksgruppen­
organisationl.'n am bestl.'l1 em~icJlt werdell. Auch im Zusamml.'lIhallg mit 
pariamelllarisc/Iell Illterpellarionen Irabe siclr diese Praxis als zweck­
mäßig erwiesell. 

Das BKA sagte aber zu, VOll den Volksgruppellbeiräten eilIgeilende Be­
gründungen zu verlangen, wenn eille Förderungsemp!e!rlung einer weite­
rell Klärung bedürfe. Weiters wolle es elres/möglicJl einen Entwurf eiller 
SOllderjOrderullgsrichtiinie unter Eillbilldullg der Volksgruppellbeiräte 
ausarbeitell. 

10.4 Der RH bewertete die Absicht des BKA, von den Volksgruppenbeirä­
ten künftig eingehende Begründungen für ihre Empfehlungen zu ver­
langen. im Interesse der Zielorientierung der Förderungen positiv; die 
Verantwortung für die Förderungsentscheidung trifft letztlich den Bun­

deskanzler. 

11.1 Die Abrechnung der gefOrderten Maßnahmen wurde mit Beginn des Jah­

res 2002 dem Referat 1/3a der Abteilung 1/3 - Budgetangelegenheiten 
übertragen. Die stichprobenweise Überprüfung von Abrechnungsakten 
des Referats 1/3a durch den RH erbrachte keine Hinweise auf schwer­
wiegende Versäumnisse; auch war das Verwaltungshandeln im Bereich 

der Abrechnung hinreichend dokumentiert. 

11.2 Der RH sah in der Übertragung der Förderungsabrechnung die Verwirk­

lichung der 1997 abgegebenen diesbezüglichen Empfehlungen IzB die 
Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips). Er hielt jedoch fest, dass 
das Referat 1/3a lediglich Belegprüfungen vornahm. 

BKA 

III-86 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 19 von 151

www.parlament.gv.at



R -
H 

Schluss­
bemerkungen 

BKA 

Volksg ru p pe nförd e ru ng 

Der RH empfahl, von der Praxis reiner Belegprüfungen zu einer umfas­
senden Beurteilung und Bewertung von verwirklichten Förderungspro­
j ekten überzugehen. Durch die Mitwirkung des Referats 1/3a an Kon­
trollen der Abteilung V/7 an Ort und Stelle könnte - über die bloße 
Belegprüfung hinausgehend - die empfohlene Evaluierung der Über­
einstimmung geförderter Projekte mit den Zielen des Volksgruppen­
gesetzes verwirklicht werden. 

11.3 Das BKA sagte dies zu. 

12 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

Das BKA sollte 

(1) durch eine zeitlich begrenzte Bündelung von Personalressour­
cen für eine Beschleunigung der Vertragserstellung, Zustellung der 
Verträge und Anweisung der Förderungsgelder sorgen; 

(2) auf die Einhaltung gesetzlich vorgesehener Fristen durch För­
derungswerber und Beiräte dringen; 

(3) der gemäß Volksgruppengesetz erforderlichen Berichterstattung 
an den Nationalrat nachkommen und dabei auf eine zutreffende 
Zuordnung von Förderungszahlungen zur jeweiligen Volksgruppe 
achten; 

(4) Förderungsmaßnahmen durch Richtlinien transparent machen 
und verstärkt auf zielorientierte Projektförderung ausrichten; 

(5) die Zielerreichung geförderter Projekte im Sinne des Volksgrup­
pengesetzes evaluieren. 

13 
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Kurzfassung 

BMBWK 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 

Studien beiträge und Universitätsmilliarde 

Die kunfristige Einführung der Studien beiträge führte zu Schwie­
rigkeiten bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der aus 
diesen Mitteln finanzierten Universitätsmilliarde. Die Kriterien für 
die Vergabe der Mittel waren unzureichend definiert. woraus sich 
Mängel sowohl bei den Projektanträgen der Universitäten als auch 
bei der Projektauswahl durch das BMBWK ergaben. Das Rückerstat­
tungsverfahren von Studienbeiträgen für Studierende aus Entwick­
lungsstaaten über den Österreichischen Austauschdienst erachtete 
der RH weder als zweckmäßig noch als wirtschaftlich. 

Die Kriterien für die Vergabe von Mitteln aus der so genannten 
UniversitätsntilUarde enthielten Begriffe, die unbestimmt und nicht 
näher quantifiziert waren. Es erfolgte auch keine Gewichtung und 
Reihung innerhalb der Kriterien . 

Die kurze Vorbereitungszeit durch die rasche Einführung der Stu­
dienbeiträge, fehlende Kenntnis der Universitäten über die Zielvor­
gaben in der Planungs- und Budgetierungsphase sowie Defizite in 
der Kommunikation zwischen den Universitäten und dem BMBWK 
führten zum Teil ZU mangelhaften. nicht zielkonformen Projektan­
trägen der Universitäten. Die Ergebnisse der Projektauswahl waren 
ebenfalls in der Folge uneinheitlich und nicht nachvollziehbar. 

Das BMBWK regelte we entliche Tatbestände hinsichtlich der Ein­
hebung des Studienbeitrags nachträglich im Erlassweg. Einzelne 
Bestimmungen dari.n ließen sich weder aus dem Hochschul-Taxen­
gesetz 1972 noch aus der Studienbeitragsverordnung ableiten oder 
standen sogar in Widerspruch zu diesen . 

Die Abwicklung der Projekte im Rahmen der UniversitätsmiUiarde 
erfolgte im Spannungsfeld zwischen der den Universitäten einge­
räumten Autonomie und der gewünschten Zweckbindung der Bud­
getmittel durch Vorgaben des BMBWK. Bei allf3lligen künftigen 
Sonderflßanzierungsprojekten wäre für eine ausreichende Planungs­
pha e, eine bessere Information der Universitäten über die vorgese­
henen Ziele sowie ein umfassendes Controlling zu sorgen. 

15 
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Kenndaten zu den Studien beiträgen und zur Universitätsmilliarde 

Rechtsgrundlagen Hochschul-Taxengesetz 1972, BOBI Nr 76/1972 (bis 31. Dezember 2(03) 

Universitätsgesetz 2002, BGBI I Nr 120/2002 

Studienbeitragsverordnung, BOBI n Nr 205/2001 

R 
H 

Verordnung: Festlegung von Slaalen und Gebieten, de~n Angehörigen der 
an den Universitäten entrichtete Studien beitrag rückerstat1et werden kann, 
BGBILI Nr 281 /2001 

Studienbeitragsverordnung 2004, BOBI n Nr 55/2004 

Universitäten 

Universität Wien 

Technische Universität Wien 

Univers.ität für Bodenlrultur Wien 

Veterinännedizinische Universität Wien 

WiI1Schaftsuniversität Wien 

Universität Unz 

Universität Salzburg 

Universität Oraz 

Technische Universität Oraz 

Montanuniversität Leoben 

Universität Klagenfun 

Universität Innsbruck 

Summe Wissenschaftliche Universitäten 

16 

Einnahmen aus 
Srudienbeirrligen 
200 I 2002 

22,2 41 ,8 

5, 1 9,5 

1,4 2,7 

0,7 1,3 

5,3 10,8 

3, 1 6,9 

3.5 6,7 

7,9 14.7 

2,7 5,1 

0,6 1,1 

1,8 3,5 

7,9 15,0 

62.2 119, I 

in Mill EUR 

Ausgaben für die 
Universitätsmilliarde 

200 I 2002 

9,3 16,3 

2.9 8,8 

0,9 0,7 

0,2 0,5 

3.9 1.7 

2,5 7,6 

1,0 2,8 

4,9 7,7 

2,0 5,6 

0,5 1,5 

1,0 2,0 

4,9 6,3 

34,0 61,5 

BMBWK 
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Universitäten 

Studienbeiträge und Universitätsmilliarde 

Einnahmen aus Ausgaben für die 
Studienbeiträgen Universitätsmilliarde 

2001 2002 2001 2002 

in Mill EUR 
Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien 0,9 1,6 0,9 2,4 

Akademie der bildenden Künste Wien 0,3 0,5 0,2 0,4 

Universität rur angewandte Kunst Wien 0,3 0,6 0,4 1, 1 

Universität flir künstlerische und 
industrielle Gestaltung Unz 0,3 0,5 0,5 1,2 

Universität Mozaneum Salzburg 0,5 1,0 0,6 0,7 

Universität fur Musik und 
darstellende Kunst Graz 0,4 0.7 0,3 0,9 

Summe Kunstuniversitäten 2,7 4,9 2,9 6,7 

Gesa mt') 64,9 124,0 36,9 68,22) 

11 Die S,udienboilräge wurd .. zu 80ginn d .. Studienjahrn 2001/2002 eing<flihn. 
21 Die Zuwtisung~n im Jahr 2002 ~rni('ht~n laut BMBWK deswq{~n nicht dtn voll!!n Betrag von ~intr Milliarde. 

OSlureichischu Schilling. weil ein Projekt an der Winschartsuniversitäl Wien zurückgestelI, werden musste und 
das gesamtunivtrsitart: Proje.kt .. StudrntxrvicKard" nicht im ge.plante.n Umrang umg~tzt we.rden konnte.. 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

BMBWK 

1 Der RH überprüfte von Jänner bis März 2003 die Gebarung des BMBWK 
hinsichtlich der Studienbeiträge und der so genannten Universitäts­
milliarde. Der Überprüfungszeitraum umfasste die Jahre 2(0) und 2002. 

Neben seinen Erhebungen im BMBWK überprüfte der RH begleitend 
einzelne Projekte an den Universitäten Graz, Innsbruck, Salzburg und 
Wien. Ergänzende Informationen wurden von der Bundesrechenzen­
trum Ge mbH, dem Österreichischen Austauschdien t - Agentur ftir 
internationale Bildungs- und Winschaftskooperation (Österreichischer 
Austauschdienst), der beim BMBWK eingerichteten Studienbeihilfen­
steIle sowie im BMF eingeholt. 

Zu dem im Juli 2003 zugeleiteten Prüfungsergebnis nahm das BMBWK 
im November 2003 Stellung. Der RH erstanete seine Gegenäußerung 
im Februar 2004. Im Juni 2004 ging dem RH eine weitere Stellung­
nahme des BMBWK zu. 

17 
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2 Ab dem Wintersemester 2001/2002 wurden an den österreichischen 
Universitäten Studienbeiträge in der Höhe von 363,36 EUR je Semes­
ter eingefUhrt. Diese Maßnahme sollte zu Strukturreforrnen beitragen 
und eine Angleichung an europäische Studienbeitragssysteme bewir­
ken. 

Die Studienbeiträge sollten auch einen Anreiz ZUr Einführung einer 
Kostenrechnung und von Leistungskennzahlen im Universitätsbereich 
darstellen sowie der Sicherung von Qualität und Wettbewerbsnihigkeit 
der Universitäten dienen. Weiters wurde eine Effizienzsleigerung des 
Studienangebotes sowie eine Senkung der Drop-Gut- Raten (Studien­
abbrecher) erwartet. 

3 Das im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes 2001 im Dezember 2000 
geänderte Hochschul -Taxengesetz 1972 legte grundsätzlich die Einhe­
bung von Studienbeiträgen von allen Studierenden an Universitäten und 
an Universitäten der Künste fes\. Seit dem Wintersemester 2001/2002 
hatten demnach inländische Studierende bzw Staatsangehörige des 
Europäischen Wirtschaftsraumes einen Betrag von 363,36 EUR, alle 
anderen Studierenden den doppelten Betrag als Studienbeitrag zu ent­
richten. 

Detaillierte Regelungen zur Einhebung, Evidenthaltung sowie Erlassung 
bzw Rückerstattung der Beiträge beinhalteten vorwiegend die auf Grund­
lage des Hochschul-Taxengesetzes 1972 erlassene Studienbeitragsver­
oränung, die Verordnung über die Festlegung von Staaten und Gebie­
ten, deren Angehörigen der an Universitäten entrichtete Studienbeitrag 
rückerstattet werden kann (Rückerstattungsverordnung), sowie meh­
rere vom BMBWK herausgegebene Erlässe. 

4 Mit der EinfUhrung von Studienbeiträgen war neben den bereits 
erwähnten allgemeinen Zielsetzungen die Absicht verbunden, die dar­
aus beim Bund vereinnahmten Mirtel im Rahmen der so genannten 
Universitätsmilliarde den Universitäten fUr Schwerpunktinvestitionen 
zur Verfugung zu stellen. Im Zuge des Übergangs zu vollrechtsfahigen 
Universitäten nach dem Universitätsgesetz 2002 sollen die Studien­
beiträge dann direkt in das jeweilige Universitätsbudget fließen. 

8MBWK 
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Allgemeines 

Studien beiträge 

Einhebung 

BMBWK 

Studienbeiträge und Universitätsmilliarde 

Als Begleitmaßnahmen zur sozialen Abfederung der Studienbeiträge 
wurden weiters Änderungen im StudienfOrderungsrechl in Richtung 
einer Ausweitung der Förderungsmaßnahmen vorgenommen. Dabei 
kam als gänzlich neue Förderungsmaßnahme durch eine Änderung des 
Studienforderungsgesetzes 1992 ein Studienzuschuss zur Einführung. 
Die Neuregelung des in die Berechnung der Studienbeihilfe einzube­
ziehenden Einkommens führte zu einer Ausweitung des Empfanger­
kreises von Studienbeihilfen und - zuschüssen. 

Im Studienjahr 200112002 stieg die Anzahl der bewilligten Anträge 
um 19 'Ib, der Auszahlungsbetrag erhöhte sich um 29 'Ib (verglichen 
zum Studienjahr 200012001). Zusätzlich erfolgte eine Erhöhung der 
Mittel für Leistungsstipendien von 1 'Ib auf 3 'Ib der jährlich veraus­
gabten StudienfOrderungsbeiträge. 

Als zusätz.liche Maßnahme entwickelte das BMBWK in Zusammenarbeit 
mit Einrichtungen der Kreditwirtschaft ein Darlehenssystem mit der 
Möglichkeit einer begünstigten Vorfmanzierung der Srudienbeiträge 
in Form von Zinsenzuschüssen. 

5.1 Die aufgrund des Hochschul - Taxengesetzes 1972 erlassene Studien­
beitragsverordnung enthielt nähere Bestimmungen über die Einhe­
bung des Studienbeitrags, insbesondere hinsichtlich Beitragszahlung 
und - evidenz sowie Rückerstattung bzw Erlass. In mehreren Erlässen 
des BMBWK zur Vollziehung dieser Verordnung wurde vor allem der 
Katalog der Refundierungstatbestände wesentlich erweitert. 

5.2 Nach Ansicht des RH ließen sich einzelne dieser wesentlichen Rege­
lungen weder aus dem Hochschul - Taxengesetz 1972 noch aus der SlU­
dienbeitragsverordnung ableiten oder standen sogar in Widerspruch 
zu diesen Bestimmungen. Der RH erachtete die Erlässe des BMBWK 
als nicht geeignet für Änderungen und Ergänzungen der in der Stu­
dienbeilragsverordnung enthaltenen Tatbestände; eine derartige Vor­
gangsweise hätte der Rechtsform einer Verordnung bedurft. 

Der RH empfahl. die in den Erlässen des BMBWK geregelten Tat­
bestände über die Einhebung der SlUdienbeiträge im Rahmen einer 
Novelle in die Studienbeitragsverordnung aufzunehmen und vorhan ­
dene Widersprüche zu beseitigen. 

19 
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5.3 Laut Stellu"gnahme des BMBWK käme - mit dem Übertriff der Uni­

versitäten in die Vollrechtsiähigkeit und dem Wegfall des ihnen über­
tragenen Wirkungsbereichs ab 2004 - die Kompetenz hinsichtlich der 

EinhebuIIg, Rejimdierung und der Erlassung VOll Studienbeiträge" aus­
schließlich de" ei"zellle" Universitäten zu. 

Eine Fesllegung vOll Erlasstatbeständen würde somit einen Eingriff in 

die autonomen GestaltungsmöglichkeiteIl und Profilbildungen der Uni­
versitären darstellen. Zudem kä,llltell auch die Universitäten bei einer 

eill/leitlichen Regelung ZIIsärzlic/le Erlassratbesrände kreieren. 

5.4 Der RH entgegnete, dass es dem Bundesminister fiir Bildung, Wis­
senschaft und Kultur aufgrund einer entsprechenden Ermächtigung 
auch künftig unbenommen ist, die Einhebung von Studienbeiträgen 
in einheitlicher und fiir alle Universitäten verbindlicher Form durch 

Verordnung zu regeln. Für eine einheitliche Regelung sprechen vor 
allem Zweckmäßigkeitsgründe; allenfalls von einzelnen Universitäten 
getroffenen zusätzlichen Regelungen käme diesfalls Ausnahmecharak­

ter zu. 

Problematisch erscheint die zU erwanende Zersplinerung von Vor­
schriften im Fall vOn Studierenden. die an mehreren Universitäten 

studieren. 50 wäre zB die Refundierung des Studien beitrags durch die 
Empfangeruniversität an die beteiligten Universitäten, auf die der Stu­

dienbeitrag aufzuteilen wäre, nur im Einzelfall und nach einem auf­
wendigen Rückabwicklungsverfahren möglich. 

6.1 Im August 2001 beauftragte das BMBWK den Österreichischen Aus­
tauschdienst mit der Durchfiihrung der Rückerstattung der Studien­
beiträge an Studierende aus bestimmten Entwicklungsländern gemäß 
der Rückerstattungsverordnung. Für jede durchgefiihne Rückerstattung 

wurde vertraglich ein Entgelt von 7,27 EUR vereinban; zusätzlich 
erhielt der Österreichische Austauschdienst einen einmaligen pauscha­
len Verwaltungskostenzuschuss. Bis Ende 2002 erstattete der Öster­

reichische Aus auschdienst in 10 159 Fällen insgesamt 6,91 Mill EUR 
an Studierende aus den betreffenden Ländern zurück. 

BMBWK 
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BMBWK 

Studienbeiträge und Universitätsmilliarde 

6.2 Der RH beurteilte das seitens des BMBWK gewählte Rückerstarrungs­
modell. das zunächst die Einhebung des Studienbeitrags und danach 
- über Antrag des Studierenden - seine Refundierung durch einen 
beauftragten Dritten vorsah. weder als wirtschaftlich noch vom Ver­
waltungsablauf her für zweckmäßig. Die Einbindung des Österreichi­
schen Austauschdienstes und die hierdurch anfallenden Kosten (200 1 

und 2002 insgesamt rd 120 100 EUR) wären etwa durch eine Beitrags­
freisteIlung oder die Erlassung des Studienbeitrags für Studierende aus 
den in der Verordnung angeführten Ländern vermeidbar gewesen. 

Da bei den Universitäten im Rahmen des Zulassungsverfahrens ohne­
hin alle relevanten Daten verfügbar sind. wäre bei entsprechender 
Programmierung durch die Bundesrechenzentrum GesmbH eine Zah­
lungsfreistellung bzw Erlassung des Studienbeitrags ohne Mehrauf­
wand möglich gewesen. 

Der RH empfahl ein Abgehen vom Rückerstattungsmodell zuguns­
ten einer Freistellung von der Zahlung für Begünstigte. Die Überprü­
fung der Voraussetzungen sollte den Universitäten übertragen werden. 
Unter der Annahme von rd 2 500 Rückerstattungsf<illen pro Semester 
betrüge das künftige Einsparungspotenzial mindestens 36 340 EUR pro 
Studienjahr. Weiters entfiele auch die Vorfinanzierung des Studienbei ­
trags durch die Studierenden aus den betroffenen Ländern. 

6.3 Law Mitteilung des BMBWK sei die Empfehlung des RH nunmehr 
hinjällig. weil die Universitäten künftig diese Aufgabe selbst abwi­
ckeln könlllen und nicht mehr die Dienstleistung des Österreich ischen 
Austauschdienstes in Anspruch nehmen müssten. Zudem köllnten die 
Universitäten diesem Adressate'lkreis seit 2004 deli Studienbeitrag im 
Vorhi .. ei,l erlasselI. 

6.4 Der RH bewertete die Möglichkeit der Universitäten. künftig selbstän­
dig die Abwicklung der Rückerstarrung des Studienbeitrags vornehmen 
zu können. positiv. Er hielt jedoch an seiner grundSätzlichen Empfeh­
lung. vom gewählten Rückerstattungsmodell aus Gründen der Zweck­
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des entsprechenden Verwaltungsab­
laufes abzugehen. fest. 
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7 Im Rahmen der Budgetverhandlungen für die Jahre 2001 und 2002 
kamen der Bundesminister für Finanzen, Mag Karl-Heinz Grasser, und 
die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Elisabeth 
Gehrer, überein, den Universitäten aus den Mitteln der eingehobe­
nen Srudienbeiträge unter dem Schlagwort Universitätsmilliarde 2001 
rd 36 Mill EUR und 2002 rd 7J Mill EUR zusätzlich zur Verfugung zu 
stellen. 

Mit diesen Geldern sollten nach den Vorgaben der Bundesministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur durch Erhöhung des Sachmit­
telbudgers grundsätzlich Infrastrukrurmaßnahmen und Verbesserungen 
im Lehrbereich finanziert werden, um die gravierendsten Engpässe 
zu beseitigen. Dabei galt es, die universitäre Lehre in ihrer gesamten 
Bandbreite von der Studieneingangsphase bis zur _forschungsgelei­
telen" Lehre zu berücksichtigen. 

8.1 Ziel der Ende 2000 eingerichteten Arbeitsgruppe _Beratungs- und Eva­
luierungsgruppe Universitätsmilliarde" war es, bis Mitte März 2001 
Vorschläge für die Verwendung der Universitälsmilliarde zu erarbei­
ten. Dabei sollte die den Universitäten nach dem Universitäts-Organi­
sationsgesetz 1993 geWährte Autonomie nicht eingeschränkt werden. 

Die Arbeitsgruppe setzte sich aus Vertretern der Österreichischen Rek ­
torenkonferenz, der Hochschülerschaft, des Universitätenkuratori­
ums, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, des Fonds 
zur Förderung der wissenschaftJichen Forschung sowie Mitarbeitern 
des BMBWK zusammen. Den Vorsitz führte der Leiter der Sektion vn 
des BMBWK. 

In insgesamt acht Sitzungen kam die Arbeitsgruppe überein, die Mittel 
aus der Universitätsmilliarde 2001 im Wege von Projekten zu verge­
ben, anstatt sie pauschal nach einem Verteilungsschlüssel auf die ein­
zelnen Universitäten aufzuteilen. Dabei war von den bereits beantrag­
ten Vorhaben der Universitäten im Rahmen ihrer Budgetanträge für 
200 1 auszugehen. Eine gesonderte AntragsteIlung war aus Zeit- und 
Kapazitätsgründen nicht vorgesehen. 
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Studien beiträge und Universitätsmilliarde 

Die Arbeitsgruppe erstellte für die Vergabe der ersten Tranche der Uni­
versitätsrnilliarde für 2001 neben der Erfüllung der allgemeinen Bedin­
gung, dass sie der Lehre zu dienen hatte, folgende Kriterien. Die Vor­
haben sollten 

(l) noch 200 1 umgesetzt werden können, 

(2) Verbesserungen in der Studieneingangsphase bewirken, 

(3) der Beschleunigung des Studiums dienen, 

(4) Verbesserungen der Service1eistungen für Studierende mit sich brin ­
gen, sowie 

(5) innovativen Charakter, insbesondere im Bereich der Informations­
und Kommunikalionstechnologie, aufweisen . 

Die Beratungs- und Evaluierungsgruppe überarbeitete anschließend 
das Konzept der Mittelzuteilung für 2002 mit dem Ziel einer verbes­
serten Antragsbearbeitung und Entscheidungsvorbereitung. Hauptziele 
waren dabei Strulcturmaßnahmen und Verbesserungen im Lehr- und 

Studien betrieb. 

Als Subziele wurden 

(1) die Modemisierung und Beschleunigung der Studien, 

(2) eine Verbesserung der Serviceleistungen für Studierende, 

(3) eine Streuung der Maßnahmen auf möglichst viele Studierende oder 
Studienrichtungen bzw das Erreicben der Studierenden in besonders 
nachhaltiger Weise [Diplomarbeiten und Dok:toratsstudien) , 

(4) eine effiziente Umsetzung (gemessen an der Qualität der Antrag­
steIlung und des bisherigen Umsetzungsberichts), 

(5) die Sicherung der Kontinuität (Fortführung 2001 begonnener Maß­
nahmen) sowie 

(6) die Förderung von Maßnahmen, die von mehreren inneruniversi­
tären Organisationseinheiten getragen werden, 

definiert. 
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Als Rahmenbedingungen waren weiters eine rasche Umselzbarkeit und 
langfristige Finanzierbarkeit sowie das Vermeiden einer Vermengung 
mit anderen BMBWK- Programmen vorgesehen. 

Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergabe der ersten Tranche rich­

tete das BMBWK eine neue Arbeitsgruppe (ARGE) zur Vereinheitli ­
chung der Projektbewerrung durch die einzelnen Fachabteilungen der 

Ressorts ein. 

8.2 Die Vergabekriterien für die Universitätsmilliarde waren unbestimmt 

und nicht quantifiziert. Die Beratungs- und Evaluierungsgruppe legte 
keinen Maßstab fest. ab welcher Größenordnung bzw Ausprägung ein 

Kriterium als zutreffend anerkannt wurde. Weiters fehlte eine Gewich­
tung und Rangfolge innerhalb der Kriterien. 

Die unbestimmten Vorgaben führten zu mangelhaften oder teilweise 
fehlenden Begründungen der Universitäten im Budgetantrag. Weiters 
zog die mangelnde Kommunikation zwischen der Beratungs- und Eva­

luierungsgruppe, den entscheidungsvorbereitenden Fachabteilungen 
des BMBWK und den Universitäten uneinheitliche und teilweise nicht 

nachvollziehbare Ergebnisse bei den Projektbeurteilungen nach sich. 

Der RH würdigte grundSätzlich die Tätigkeit der zur Vereinheitlichung 

der Projektbeurteilung eingeführten Arbeitsgruppe. deren Prüfung von 
Entscheidungen der Fachabteilungen des BMBWK mehrfach zu Kor­
rekturen führte. Er stellte jedoch fest. dass die Fachabteilungen zu 
einigen berechtigten Einwänden der ARGE nur unzureichend Stellung 
nahmen. Trotzdem übernahm die Beratungs- und Evaluierungsgruppe 

diese Projekte unverändert in die endgültige Auswahl. 

8.1 Das BMBWK teil re mit. dass die ElIIscheidun9 der Berarungs- uPld Eua­

luierullgsgruppe. keine umfassende und systematische Besch reibung der 

Vergabekrirerien uorzullehmell, auf dem Umsl'alld beruM habe. dass die 
Anträge der Ulliuersitäten sellr unterschiedliche Projekre bdnhaltet hät­

ten. Ei/le deskriptive Darsrellw.g der eillzelnen Kriterien härte doller 

unmöglich alle Projekte umfassen kÖllIlen. 

8.4 Der RH sah sich durch die Ausführungen des BMBWK in seiner Kritik 
bestätigt. Das Ziel bei der Festlegung der Vergabekrilerien bestand 

nicht darin. möglichst alle Projekte einzuschließen, sondern den För­
derungszweck der Universitäl5milliarde klar und deutlich zum Aus­
druck. zu bringen und danach die geeignelSten Projekte auszuwählen. 
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Projektauswahl 

BMBWK 

Studienbeiträge und Universitätsmilliarde 

9.1 Die Einführung und die damit verbundenen organisatorischen Vorbe­
reitungen der bei den Tranchen der Universitätsmilliarde erfolgten aus 
budgettechnischer Sicht zu spät. Zum Zeirpunkt der Bekanntgabe der 
Für die Erlangung der Mittel aus der Universitätsmilliarde zu erfüllen­
den Kriterien war die Budgeterstellung der Universitäten bereits abge­

schlossen. 

Für das Jahr 2001 bestand somit Für die Universitäten im Vorhinein 
keine Möglichkeit, zielkonforme Projekte oder entsprechende Begrün­
dungen zu bereits beantragten Vorhaben ein - bzw nachzureichen. 

Auch für das Jahr 2002 hatten die Universitäten ihre Budgetanträge an 
das BMBWK bereits verfasst, bevor die Ziele bzw Kriterien zur Erlan­
gung der Mittel feststanden. Es war aber möglich, bis Mitte Mai 2001 
eine Begründung der beantragten Vorhaben im Sinne der Kriterien Für 
die Universitätsmilliarde und eine Prioritätenreihung nachzureichen. 

9.2 Die verspätete Information über die Ziele in der Planungs- und Bud­
getierungsphase der Vorhaben in Verbindung mit einer unzureichen­
den Kommunikation Führten Zu formalen und inhaltlichen Mängeln 
bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Universitätsmil­
liarde. Daher musste das Erreichen einzelner Teilziele zumindest in 
Frage gestellt werden. 

Der RH stellte bei ausgewählten. Projekten insbesondere folgende Män­
gel fest: 

(I) In mehreren Fällen wurde die Projektform nicht eingehalten, son­
dern viele unzusammenhängende Einzel - und Kleinstanschaffungen 
in Sammelanträgen zusammengefasst. 

(2) Die Fachabteilungen des BMBWK legten einzelne Beurteilungskri­
terien uneinheitlich und teilweise nicht nachvollziehbar aus, vor allem 
im Bereich Servicelei.stung für Studierende, Beschleunigung des Stu­
diums und Anzahl der betroffenen Studierenden. 

(3) In Einzelfallen nahmen die Universitäten Nachfragen von Fachab­
teilungen des BMBWK (2001) bzw die nachträgliche Aufforderung, ihre 
Projekte zu begründen und zu reihen (2002), zum Anlass, ursprünglich 
im Budgetantrag nicht enthaltene Projekte nachzureichen. Diese Pro­
jekte wurden dann trotz des anders lautenden Beschlusses der Bera­
tungs- und Evaluierungsgruppe bei der Auswahl berücksichtigt. In 
Einzelfallen ergaben sich dadurch im Vergleich zum Erstantrag höhere 
Zuweisungsbeträge. 
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Dieser Umstand veranlasste unter anderem die Österreichische Rek­
torenkonferenz, eine Re olution an das BMBWK zu richten, in der sie 
gegen die unterschiedliche Information und Behandlung der Univer­
sitäten im Rahmen der Verteilung der Mittel aus der Universitätsmil­
Harde protestierte. 

Nach Ansicht des RH hätten aus Gründen der Gleichbehandlung aller 
Universitäten nachträglich gestellte Anträge unberücksichtig1 bleiben 
müssen. 

9.3 Laut Stellungnahme des BMBWK habe es die damals vorgelegte .. Bud­
getGnrräge für de .. Bereich der Ulliversitätsmilliarde der Budget ja Ilre 
2001 und 2002 einer strengen Bewerrung umerzogen . Weiters seien 
die prioritären Teile ;'IIIerhalb der SammelOllträge idemijiziert und 

.. ur mehr diese va .. de .. Facitabteilullgen zur Umsetzung vorgeschlage .. 
worde ... 

9.4 Nach Ansicht des RH verhinderten die bereits erwähnte Unbestimmt­
heit der Vergabekriterien und der damit verbundene große Interpreta ­
tionsspielraum eine strenge Bewertung. Eine solche ließ sich auch in 
den vom RH überprüften Bewertungsunterlagen nicht nachvollziehen. 
Weiters erfolg!e bei mehreren Sammelanträgen keine Auswahl priori ­
tärer Teile. 

10.1 Die Universitäten profItierten insgesamt von der Universitätsmilliarde 
durch die Erhöhung des SachmitteJbudgels. Die Umsetzung von Maß­
nahmen im Zusammenhang mit diesen zusätzlichen Budgetmitteln ent­
sprechend den vorgegebenen Zielen erschien dem RH jedoch mangel­
haft. 

Das Verfahren für die Vergabe der Budgelmittel aus der Universitäts­
milliarde war nur bedingt geeignet, den Förderungszweck zu erreichen. 
Die aus Zeitgründen fehlende Vorbereitung und Planung führte zu 
Inforrnationsdeflziten sowohl im Bereich des BMBWK als auch bei den 
Universitäten, die eine uneinheitliche AntragsteIlung und Beurteilung 
der Projekte zur Folge hatten. 

Die entstandenen Mängel konnten aus zeitlichen und verwaltungs­
ökonomischen Gründen großteils nicht mehr behoben werden. Es wur­
den daher auch Forschungs- und Verwaltungsprojekte aus der Univer­
sitätsmilliarde fInanziert, von denen keine unmittelbare Verbesserung 
der Situation der Studierenden zu erwarten war. 
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Die Vergabe der Budgetminel in Projektform aufgrund eines vorge­
gebenen Förderungszwecks häne nach Ansicht des RH einer einge­
henden Vorbereitung und Planung sowie Idar defonierter und - nach 
Möglichkeit - quantifizierter Vergabekriterien bedurft. Weiters wäre 
eine gleichmäßige und ausreichende Information aller Beteiligten sowie 
ein operatives und strategisches Projektconrrolling zur Sichcrstcl!ung 
der Zielerreichung erforderlich gewesen. 

Dazu kam, dass die im Universitäts- Organisationsgesetz 1993 veran ­
kerte Autonomie den Universitäten einen autonomen Budgetvollzug 
einräumte. Eine faktische Zweckbindung von Budgetmineln aufgrund 
von Vorgaben des BMBWK war daher na ch allgemeiner Rechtsmei ­
nung problematisch. 

Das BMBWK verfügte rechtlich über keine Möglichkeit, die Universi­
täten zur Verwendung von Budgetmineln rur bestimmte Projekte zu 
verpflichten. Dies war mit ein Grund, die Kriterien rur die Vergabe von 
Mitteln aus der Universitätsmilliarde nicht zu genau zu determinieren 
und den Universitäten einen Freiraum durch Umschichtungs- und 
Umwidmungsmöglichkeiten einzuräumen; damit war die Konsequenz 
eingeschränkter Kontrollmöglichkeiten des BMBWK verbunden. 

10.2 Nach Ansicht des RH wären aufgrund der angeftihrten Rahmenbedin­
gungen folgende Änderungen des Verfahrens zur Vergabe der Budget­
mittel aus der Universitätsmilliarde ziel führend gewesen: 

[I) eine aliquote Minelzuweisung an die Universitäten anstatt einer 
Projektauswahl durch die Fachabteilungen des BMBWK; 

[2) Verringerung der Beurteilungskriterien; 

(3) eine Verbesserung des Informationsflusses zwischen dem BMBWK 
und den Universitäten sowie 

(4) die Schaffung von _eehlen Projekten- mit entsprechendem Con­
trolling anstan dem Zusammenfassen unzusammenhängender EinzeI­
anschaffungen unter dem Titel _Projekt". 

Diese Änderungen hätten eine deutliche Verringerung des Verwaltungs­
aufwands, die raschere Zuweisung der Budgetminel aus der Univer­
silätsmiIliarde sowie eine bessere Wahrung der Budgelautonomie der 
Universilälen zur Folge gehabt. 
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Der RH empfahl. die Organisation und Entscheidungsabläufe des 

BMBWK im Bereich der budgetären Angelegenheiten an die erhöhte 
Autonomie der Universitäten und das Konzept des Globalbudgets 
gemäß dem Universitätsgesetz 2002 anzupassen. Dabei sollten ope­

rative Entscheidungen mit gebarungsmäßiger Auswirkung den Uni­
versitäten vorbehalten bleiben. Dem BMBWK verbliebe die Vorgabe 

strategischer. gesamtuniversitärer Ziele sowie die Ausübung einer Steu­
erungsfunktion. Dazu wäre das vorhandene Controlling entsprechend 

auszubauen . 

Sonderfmanzierungsprojekte. wie die Universitätsmilliarde. erscheinen 

unter dem Steuerungsaspekt auch gemäß den Rahmenbedingungen 
des Universitätsgesetzes 2002 denkbar. Bei derartigen Vorhaben wäre 
künftig flir eine ausreichende Planungsphase und eine besse re Infor­

mation der Universitäten über die vorgesehenen Ziele zu sorgen. Auf 
die Bedeutung eines umfassenden ContrOllings wurde bereits hinge­

wiesen. 

10.3 Das BMBWK reilre mir. dass die Srudienbeiträge kü,iftig Einnahmen der 
Universirären darstellen würden. Eine Projekrauswahl und die damir 
verbundene Koordinierung und Berarung durcI, das BMBWK werde 
somir in Hillkurift lIichr mehr erforderlich sein. 

10.4 Der RH wiederholte seinen Hinweis. dass die Vergabe zusätzlicher Bud­
getmittel in Projekt form nicht den Bestimmungen des Universitätsge­
setzes 2002 widerspräche und somit weiterhin möglich wäre. 

11 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die mit 
der Einführung der Studienbeiträge verbundenen Ziele. die Abschät­
zung der Verwaltungskosten. die Freistellung vom Srudienbeitrag bei 
Mobilitätsprogrammen. die Zahlungsfristen sowie die Refundierung des 

Srudienbeitrags im Krankheitsfall. 
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BMBWK 

Studienbeiträge und Universitätsmilliarde 

12 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Die erlas mäßig geregelten Tatbe tände über die Einhebung der 
Studienbeiträge wären in die Studienbeitragsverordnung aufzuneh­
men und vorhandene Widersprüche zu beseitigen. 

(2) Bei den Studienbeiträgen für Studierende aus Entwicklungslän­
dern sollte vom Rückerstattungsmodell zugunsten einer Zahlungs­
freistellung abgegangen werden. 

(3) Die Organisation und Entscheidung abläufe des BMßWK im 
Bereich der budgetären Angelegenheiten wären an die erhöhte Auto­
nomie der Universitäten und das Konzept des Globalbudgets gemäß 
dem Universitätsgesetz 2002 anzupassen. 

(4) Bei allfälligen künftigen SonderfInanzierungsprojekten wäre 
für eine au reichende Planungsphase und eine bessere Information 
der Universitäten über die vorgesehenen Ziele zu sorgen sowie ein 
umfassendes Controlling einzurichten. 

29 

III-86 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 151

www.parlament.gv.at



R -
H 

30 

III-86 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 37 von 151

www.parlament.gv.at



R 
H 

Kurzfassung 

BMF 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums tür Finanzen 

ERP-Fonds 

Dem ERP-Fonds gelang es, seine geschäftspolitischen Ziele zu errei­
chen. Er verfügte über effiziente Kontrollverfahren im Kreditbereich 
und bildete ausreichende Risikovorsorgen. Die Höhe der Ausfalls­
quoten war unbedeutend. 

Der ERP-Fonds wurde ab I. Oktober 2002 zum Zweck der Zusam­
menfassung von Förderungseinrichtungen unter Beibehaltung seiner 
rechdichen Selb tändigkeit in die Austria Wirtschaftsservice GmbH 
eingebunden. Mit der Geschäftsführung wurden die beiden Geschäfts­
führer der Austria Wirtschaftsservice GmbH betraut. 

Die Bestellung eines Geschäftsführers der Austria Wirtschaftsser­
vice GmbH wurde nach knapp sechs Monaten im März 2003 mit 
unmittelbar folgender Dienstfreistellung widerrufen. Die KÜDdigung 
des Anstellungsverhältnisses erfolgte hingegen erst im Juni 2003 mit 
Wirkung zum Jahre ende 2003. Wäre unmittelbar nach dem Wider­
ruf der Bestellung zum Geschäftsführer auch die Kündigung ausge­
prochen worden, wären Einsparungen von zumindest 40 000 EUR 

möglich gewesen. 

Aufgrund der strengen Besicherungsvorschriften für ERP-Kredite 
waren die bisher erlittenen Ausfälle gering. Die hoben Vorsorgequo­
ten des ERP-Fonds erschienen nur bilanzpolitisch begründet 

Die organisatori che Eingliederung der i.nternen Revision entsprach 
den gesetzlichen Vorschriften und den betriebswirtschaftlichen Erfor­
dernis en. Allerdings wäre die Position der internen Revision zu 
stärken. 
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Kenndaten des ERPILFonds 

GeseUschaftsform Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit 

Rechtsgrundlage ERP-Fonds-Gesetz, BGBI Nr 20711962 idgF 

Fondsvermögen Zweckgebundenes und vom Bunde budget unabhängiges Sondervermögen aus 
Mitteln des Marshall-Plans 

Aufgaben Förderung des Ausbaus, der Rationalisierung und der Produktivität der öster-
reichischen Wirtschaft; dadurch Leistung eines Beitrags zur Erhaltung der Voll-
beschäftigung sowie zur Erhöhung des Sozialprodukts unter Bedachtnahme auf 
die Stabilität des Geldwerts. 

Gebarungsentwicklung 1997198 1998199 1999100 2000101 2001102 31.12.2002'1 

in Mill EUR 

Eigenbloclr.J1 
(Bilanzsummel I 639,93 1683,68 1727,01 1761,18 1805,30 I 837,22 

Nationalbankblock'l 795,09 827,75 847,93 866,51 884,81 894,39 

verfligbares Gesamt-
vermögen 2435,02 2511,43 2 574,94 2627,69 2690,11 2731,61 

Forderungen aus ge-
wähnen ERP-Krediten 
und ERP-Darlehen I 207,89 I 427,07 I 581,40 1608,70 I 678,40 I 667,22 

Eigenlr.apital 1551,77 1642,85 1682,12 1739,19 I 789,88 1816,90 

Rücklagen 42,81 1,38 1,54 1.64 1,49 1,39 

Jahresüberschuss vor 
ROckiagenbewegung 58,21 49,65 39,43 57,16 SO,55 26,93 

Anzahl 

Mitarbeiter 
im Jahresdurchschnitt 51 57 59 62 62 62 

I) European Recovery Prograro (Europäisches Wiederaulbauprogramml 
'I Der ERP-Fonds ersteUte seine Jahresabschlüsse bis ins Jahr 2002 jeweils turn 30. Juni. Gemäß einer Änderung des 

ERP-Fonds-Gesetzes [BGBII Nr 130/20021 wurde roH Wirksamkeit vom I. Oktober 2002 das Wlnschaftsjahr auf das 
Kalenderja.hr umgestellt- Damit endete das mit I. Juli 2002 begonnene Wirtschaftsjahr am 31. Dezember 2002. 

)1 Vermögen aus dem Marshall-Plan bzw Europäischen Wiederaufbauprogramm der Vereinigten Staalen von Amerika 
4) von d~r Cksttrrtichischtn Nationalbank ~flnanzitrtt Kndite des ERP-Fonds 
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Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Rechtsverhältnisse 

BMF 

ERP-Fonds 

1 Der RH überprüfte von Juni bis Juli 2003 die Gebarung des ERP­
Fonds. Die Gebarungsüberprüfung umfasste den Zeitraum von 1998 
bis Anfang 2003; Schwerpunkte waren die Risikogebarung und die 
winschaftliche Lage. 

Zu dem im Oktober 2003 übermittelten Prüfungsergebnis nahmen 
der ERP-Fonds im November 2003 und die Austria Win chaftsser­
vice GmbH im Dezember 2003 Stellung. Das BMF gab im Dezem­
ber 2003 und im April 2004 Stellungnahmen ab. Das BMWA nahm 
das Prüfungsergebnis im Jänner 2004 zur Kenntnis. Der RH erstattete 
seine Gegenäußerungen an die Austria Winschaftsservice GmbH im 
Jänner 2004 und an das BMF im Jänner bzw April 2004. Zur Stellung­
nahme des ERP-Fonds war eine Gegenäußerung des RH nicht erfor­
derlich. 

2 Die BÜRGES Förderungsbank GmbH wurde gemäß BGBI I Nr 130/2002 
mit der Finanzierungsgarantie-GmbH rückwirkend mit 31. Dezem­
ber 2001 im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zur Austria Winschafts­
service GmbH verschmolzen. Laut Gesellschaftsvenrag vom 23. Sep­
tember 2002 wurden die Ge chäfte mit Wirkung vom I. Oktober 2002 
von den Geschäftsführern der Austria Winschafts ervice GmbH wahr­
genommen. 

Ab I. Oktober 2002 wurde auch der ERP-Fonds zum Zweck der Zu­
sammenfassung von Förderungseinrichtungen in die Austria Win­
schaftsservice GmbH eingebunden; er behielt jedoch seine rechtliche 
Selbständigkeit. Die Besorgung der Aufgaben und Geschäfte des ERP­
Fonds zählt nunmehr zu den Aufgaben der Austria Winschaftsser­
vice GmbH. 

Zur Verwirklichung seiner Aufgaben verfügte der ERP-Fonds über Ver­
mögen aus dem Marshall-Plan bzw dem Europäischen Wiederaufbau­
programm (European Recovery Program - ERP) der Vereinigten Staa­
ten von Amerika - als Eigenblock bezeichnet. Der ERP-Fonds hatte 
aber auch das Recht. Kredite zu gewä hren. die von der Oesterreichi­
sehen Nationalbank refmanzien werden (Ziehungsrechte des Fonds) -
als Nationalbankblock bezeichnet. 
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3.1 Die Geschäftsführung de ERP-Fonds wurde. soweit nicht einzelne 

Funktionen von Bundesministern auszuüben waren. ab I . Oktober 2002 
den beiden Geschäftsführern der neu errichteten Austria Winschafts­

service GmbH übenragen. Die Aufgaben der beiden Geschäftsführer 
beschränkten sich auf die strategische Ausrichtung des ERP-Fonds. 
während die Gesamtkoordination und Gesamtleitung. vor allem die 

gerichtliche und außergerichtliche Venretung des ERP- Fonds. durch 
die beiden Geschä ftsführer-Stellvenreter erfolgte. 

Die Ge chäftsführer der Austria Wirlschaftsservice Gmb H wurden auf­
grund einer Ausschreibung vom Juli 2002 bestellt. Dabei erminelte 

eine vom BMF beauftragte Management Consulting Unternehmung 
zwei Kandidaten. die nach den vorgesehenen QualifIkationskriterien 
am besten geeignet erschienen. Die Republik Österreich als AJleinge­

sellschafterin der Austria Wirlschafts ervice GmbH schloss mit diesen 
Bewerbern auf fünf Jahre befristete Geschäftsführervenräge ab; die 

Geschäftsführer begannen wie erwähnt am I. Oktober 2002 mit ihrer 

Tätigkeit. 

Die Geschäftsführervenräge konnten aus wichtigen Gründen jeweils 
zum Ende eines Kalendervierleljahre unter Einhaltung einer sechs­
monatigen Kündigungsfrist gekündigt werden. Die Bestellung eines 
Geschäftsführers wurde mit Wirkung vom 27. März 2003 widerrufen; 

er selbst wurde ab 2. April 2003 dienstfrei gestellt. Das BMF sprach im 
Juni 2003 die Kündigung des Anstellungsverhältnisses unter Einhaltung 
der sechsmonatigen Kündigungsfrist zum Jahresende 2003 aus. 

3.2 Wäre nach dem Widerruf der Bestellung zum Geschäftsführer auch die 

Kündigung des Anstellungsverhälmisses angesprochen worden. wären 
Einsparungen von mindestens 40000 EUR (ein Vierlei des Gesamuah­

resbezugs von 160 000 EU R) möglich gewesen. 

3.3 Laut Mirreilung des BMF sei die Bestellung zum GeScllöJtsJührer wegen 
unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung der 
Austrio WinsclwJtsseroice GmbH widerrufen u'orden. Eine gleichzeitige 
Kündigung Ilörre mangels RonRretisiener KündigungsgTÜnde nicht erfol­
gen Rönnen. Diese wären dem BMF erst im Juni 2003 zur Kenntnis 
gebracht worden. Zunächst wäre eine einvernehmliche Auflösung des 
Anstellungsl'erhältllisses versuclIl worde,l. 

BMf 
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Weitere 
Feststellungen 

Geschäftspolitik 

BMF 

ERP- Fonds 

Die Aus/ria Wirrsehaftsserviee GmbH wies darauf hin, dass der Zei/­
raum zwi ehen dem Widerruf der Bestellung und der Kündigung zu 
Verhandlungen gellürz/ wordell sei, um eine einvt'ntehmliche Auflösung 
dt's Dienstverhältnisses zu erreiche". 

3.4 Der RH entgegnete dem BMF, dass im Kündigungsschreiben ausdrück­
lich darauf hingewiesen wurde, dass die darin angeführten Missstände 
bereits flir den im März 2003 erfolgten Widerruf der Bestellung zum 
Geschäftsflihrer maßgeblich waren. Diese Tatsache legte flir den RH die 
Annahme nahe, dass dem BMF die Gründe flir die Kündigung bereits 
lum Zeitpunkt des Widerrufs der Geschäftsflihrerfunktion bekannt 
gewesen wären. 

Weiters erwiderte der RH dem BMF und der Austria Wirtschaftsser­
vice GmbH. dass eine sofortige Kündigung allfalligen Bemühungen um 
eine einvernehmliche Auflösung des Anstellungsverhällnisses nicht 
entgegengestanden wäre. 

4 Weitere Feststellungen des RH betrafen die Aufgabenerflillung durch 
die ERP- Kreditkommission und die ERP-Fachkommissionen. 

5.1 Ziel des ERP-Fonds war gemäß dem ERP-Fonds-Gesetz vor allem die 
Unterstützung technologisch anspruchsvoller Projekte, die Impulse flir 
Innovation und Wachstum sowie die Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen bewirken. Durch gezielte Maßnahmen der direkten Wirt­
schaftsförderung sollte zur Strukturverbesserung der österreichischen 
Wirtschaft beigetragen werden. 

Der ERP-Fonds verstand sich als kundenorientierte Serviceeinrichtung 
flir Förderungen insbesondere in den Bereichen Industrie. Gewerbe und 
produktionsnahe Dienstleistungsuntemehmungen in Österreich. 

5.2 Der ERP- Fonds entsprach bei seiner Tätigkeit den gesetzlichen Auf­
gaben und erreichte seine geschäftspolitischen Ziele. 
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6 Die Bilanz umme des ERP-Fonds (Eigenblock) erhöhte sich von 
I 639,93 Mill EUR zum 30. Juni 1998 um 12 % auf 1837,22 Mill EUR 
zum 3 I. Dezember 2002. Unter Einbeziehung des Nationalbankblocks, 
der im selben Zeitraum von 795,09 Mill EUR auf 894,39 Mill EUR 
anstieg, nahm das verfügbare Gesamtvermögen von 2 435,02 Mill EUR 
ebenfalls um 12 % auf 2 731,61 Mill EUR zu. Das Eigenkapital des 
ERP-Fonds stieg im genannten Zeitraum um 17 %. 

Im überprüften Zeitraum erzielte der ERP-Fonds jeweils Jahresüber­
schüsse vor Rücklagenbewegung; der diesbezüglich niedrigste Welt 
wurde mit 39.43 Mill EUR 1999/2000 ausgewiesen. Das Rumpfwilt­
schaftsjahr 2002 schi os mit einem Jahresüberschuss vor Rücklagen ­
bewegung in Höhe von 26,93 Mill EUR. 

Kredit- und Darlehensgeschäft 

Risikogebarung 

Risikomanagement 

36 

7.1 Den bei einzelnen Ausleihungen drohenden AusfaJlen trug der ERP­
Fonds durch Bildung von EinzeI- und Pauschalwmberichtigungen 
Rechnung. Im Allgemeinen wurden die Ausleihungen bereits ab dem 
Zeitpunkt der Kenmnis einer möglichen Ausfallsgefahr zur Gänze welt­
berichtigt. 

Die Vorsorgequoten des ERP-Fonds im Verhältnis zum Forderungs­
volumen bewegten sich zwischen 7,59 % (1998) und 4,78 % (2002) 
und lagen wesentlich über jenen von Kreditinstituten. Hingegen war 
die Größenordnung der realisielten Verluste (AusfaJlsquoten) unbe­
deutend. 

7.2 Aufgrund der strengen Besicherungsvorschriften für ERP-Kredite 
waren die bisher erlittenen Ausfalle gering. Nach Auffassung des RH 
erschien die Höhe der Wmberichtigungen nur bilanzpolitisch begrün­

det. 

Bewertungsschema 

8.1 Für jeden ERP-Kredit war die Bestellung von Sicherheiten vorgesehen. 
Dementsprechend wurden die AusfaJlsrisiken des ERP-Fonds aus 
Kreditfinanzierungen beispielsweise mit Bankgarantien, Garantien 
der Austria Wil1Schaftsservice GmbH (früher Garantien der Finanzie­
rungsgarantie-GmbH) oder mit Wel1llapieren abgesichert. 

BMF 
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Der entscheidende Aspekt bei der Beurteilung eines Förderungsprojekts 
durch den ERP-Fonds lag neben der Absicherung möglicher Ausfalle 
vor allem in der Ermittlung der jeweils angemessenen Förderung höhe 
(Gesamtfcirderungsbarwert). 

Zur standardisierten Festlegung des angemessenen Gesamrfcirderungs­
barwerts entwickelte der ERP-Fonds ein Bewertungsschema, mit dem 
sich alle eingereichten Projekte in eine von vier möglichen Projekt­
klassen einreihen ließen. Die Projektklassen enthielten jedoch keine 
quantitativen Kriterien. 

8 .2 Der RH erachtete das Bewenungsschema zur Ermittlung des ange­
messenen Gesamtfcirderungsbarwerts im Hinblick auf die Erreichung 
des angestrebten Förderungsziels als zweckmäßig. Allerdings können 
quantitativ unterlegte Projektklassen - beispielsweise mit prozentuellen 
Werten bzw Bandbreiten - ein verfeinertes Informations- und Steue­
rungsinstrument darstellen. Der RH regte an, das Bewcnungsschema 
in diesem Sinne weiterzuentwickeln. 

8.3 Das BMF erachtete quantitative Indikatoren als wichtiges Hilfsmittel 
zur Überprüfung des Zielerreichungsgrads einer Förderung. 

Laut Mitteilung des ERP-Fonds gelange zwischenzeitlich ein mit quan­
titativen Kriterien verft'inertes Bewertungsschema zur Anwendung. 

Weitere Feststellungen 

9 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen 

(1) das ausreichende Begutachtungsverfahren für die Beurteilung der 
Förderungswürdigkeit von Projekten, 

(2) die ausführliche und zweckmäßige Dokumentation der Prüfung 
und Kontrolle der Förderungsabrechnungen sowie 

(3) die notwendige Ergänzung der VeranJagungsrichtiinien um zusätz­
liche Veranlagungshöchstgrenzen. 
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10.1 Die interne Revision war im ERP- Fonds als eigene Organisations­
einheit eingerichtet und der Geschäftsführung direkt unterstellt. Ihre 
Tätigkeit bestand vor allem in der begleitenden Kontrolle des laufenden 
Beuiebs. Für den Überprüfungszeitraum lagen drei interne sowie drei 
von externen Prüfern erstellte Kontroll- bzw Revisionsbericbte vor. 

Neben der internen Revision war auch die gleichfalls der Geschäfts­
führung unterstellte Stabsstelle ERP- Kontrolle mit Revisionsaufgaben 
betraut. Sie nahm eine MittelsteIlung zwischen interner Kontrolle und 
externer Revision ein und führte allein im Jahr 2002 80 Überprüfun­
gen von Treuhandbanken durch. 

10.2 Die organisatorische Eingliederung der internen Revision entsprach 
den gesetzlichen Vorschriften und den betriebswirtschaftlichen Erfor­
dernissen . Allerdings erflillte die interne Revisionstätigkeit im Ver­
gleich zu den umfangreichen Prüfungshandlungen der ERP-Konrrolle 
nur ein Mindestmaß einer funktionsfahigen Kontrollinstanz. Der RH 
empfahl daher, die Position der internen Revision zu stärken. 

11.1 Gemäß der Revisionsordnung oblag es dem Leiter der internen Revi­
sion , fUr jedes Jahr einen Revisionsplan zu erstellen. 

11.2 Der RH vermisste eine funktionierende Jahresplanung (einschließlich 
dokumentierter Soll- 1st- Abweichungen) sowie eine Mehrjahrespla­
nung der internen Revisionsvorhaben . 

11 .3 Der ERP- Fo/l{ts sagte die Verbesserullg der PTÜfollgsplallung zu. 

BMF 
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Personelle 
Ausstattung 

Schlussbemerkung 

BMF 

ERP-Fonds 

12.1 Der Leiter der internen Revision war gleichzeitig auch Bereichsverant­
wortlicher für das Treasury sowie für die Systemdokumentation. Die 

organisatorische Eingliederung der internen Revision des ERP- Fonds 
in die Austria Wirtschaftsservice GmbH war zur Zeit der Gebarungs­
überprüfung noch nicht umgesetzt. 

12.2 Der RH wies darauf hin, dass die Betrauung des Leiters der internen 
Revision mit Aufgaben aus dem Tagesgeschäft die Effektivität der 

internen Revision beeinträchtigt. 

12.3 Laut Stellungnahme des BMF se; ,.;/1,. vom Tagesgeschäft u/lbelastete 
und unabhängige interne Revisio'l zweckmäßig und im Rahme/l der 
Ausrria Wirtschaftsservice GmbH umzusetzen. 

13 Zusamme nfasse nd empfahl d er RH dem ERP-Fonds, d ie Position 
der internen Revis ion zu stä rken ; insbesondere wäre die Prüfungs­

plan ung zu verbessern. 
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BMF 

Sonstige Wahrnehmung 

Bankenaufsicht über die Salzburger Landes­
Hypothekenbank Aktiengesellschaft 

1 Der RH überprüfte die Gebarung der Finanzmarktaufsichtsbehörde bzw 
des BMF hinsichdich der Bankenaufsicht betreffend die Salzburger 
landes- Hypothekenbank Aktiengesellschaft. Die Gebarungsüberprü­
fung fand im Oktober 2003 in der Finanzmarktaufsichtsbehörde statt 
und umfasste den Zeitraum von 1998 bis Ende August 2003. Der RH 
übermittelte das Prüfungsergebnis im Jänner 2004 dem Bundesminis­
ter für Finanzen und dem Vorstand der Finanzmarktaufsichtsbehörde, 
die im Februar 2004 auf eine Stellungnahme verzichteten. 

2 Mi! dem Finanzmarktaufsichtsgesetz - FMAG, BGBII Nr 97/2001, wurde 
Mitte 2001 zur Durchführung der Banken-, Versicherungs-, Wertpa­
pier- und Pensionskassenaufsicht die Finanzmarktaufsichtsbehörde in 
Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersön­
lichkeit als unabhängige und weisungsfreie ..AJlftnanzaufsichtsbehörde" 
errichtet. Sie nahm am I. April 2002 ihren operativen Betrieb auf. 

3 Die aufsichtsrechtlichen Akten betreffend die Salzburger landes- Hypo­
thekenbank Aktiengesellschaft enthielten im Wesentlichen die Proto­
kolle der Aufsichtsratssitzungen, Meldungen über Veränderungen im 
Vorstand und im Aufsichtsrat, Anzeigen von Bankstelleneröffnungen 
und - schließungen, Satzungsänderungen, Prüfberichte Zu den jewei­
ligen Jahresabschlüs en sowie bankaufsichtliehe Prüfungsberichte. 

4 Über eine von der Oesterreichischen Nationalbank gemäß dem Bank­
wesengesetz im zweiten Ha lbjahr 2001 durchgefuhrte Prüfung der Salz­
burger Landes-Hypothekenbank Aktiengesellschaft lag ein Berichl vor. 
Schwerpunkte der Prüfung waren die Kredilgestionierung und das Risiko­
management der Bank; weiters wurde auch die Funktionsfahigkeit der 
internen Revision bewertet. Der Bericht der Oesterreichischen Natio­
nalbank stellte ein taugliches Instrument für eine gezielte Durchleuch­
tung der Bank zum Zweck der Bankenaufsicht dar. 
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Landes· Hypothekenbank AHiengesell. .h1 

42 

5 Der Staatskommissär erstellte jährlich einen Bericht zum abgelaufenen 

Geschäftsjahr der Bank. Dieser enthielt regelmäßig die Feststellung, 
dass die Bestimmungen des Bankwesengesetzes und der Satzung ein­
gehalten wurden und keine Maßnahmen der Bankenaufsicht erforder­

lich waren. 

6 Der RH stellte fest, dass die Finanzmarktaufsichtsbehörde bzw vormals 

die Bankenaufsicht im BMF nach der Aktenlage und nach den ihnen 
vorliegenden Informationen über die Salzburger Landes-Hypotheken­

bank Aktiengesellschaft ihren aufsichtsbehördlichen Pflichten nach­
gekommen waren. 

BMF 
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Kurzfassung 

BMGF 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Frauen 

F 

Hauptverband der österreichischen Sozial­
versicherungsträger: Projekt Chipkarte (e-card) 

Der RH anerkannte das Bemühen des Hauptverbandes der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger (Hauptverband), das Projekt 
Chipkarte (e-card) so rasch wie möglich umzusetzen. Er bemän­
gelte jedoch die kostenintensive Projektleitung und die eingetretenen 
Projekrverzögerungen. 

Die Vorbereitungen zur EinFlihrung eines Chipkartensystems began­
nen, bevor die gesetzlichen Rahmenbedingungen umfassend fest­
gelegt wa.ren. Dadurch erhöhten sich das Projektrisiko und die Pro­
jektkosten. Die gesetzlichen Zielsetzungen waren er t in Teilgebieten 
erFliIit. Die Zielsetzungen des Hauptverbandes wurden in keinem 
Punkt erreicht. 

Maßgebliche Organisationen wie die Österreichische Ärztekammer 
und einige gesetzliche Krankenversicherungen zeigten wenig Bereit­
schaft, die e-card in ihrem Wirkungsbereich anzunehmen. Einer­
seit stellte der Hauptverband als Auftraggeber hohe Qualitätsan­
sprüche an die Projektumsetzung, andererseits unterschätzte der 
Auftragnehmer den AuftTagsumfang. 

Die Rahmenbedingungen der Projektorganisation waren Flir die bis­
herige Entwicklung der e-card nicht optimal. So waren die Entschei­
dungsstrukturen zwischen dem Hauptverband und der im Hauptver­
band eingerichteten Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und 
Errichtungsgesellschaft mbH durch alle Instanzen nicht klar erkenn­
bar. 

Mit Stand Ende 2002 betrugen die geschätzten Gesamtkosten des 
Projekts e-card 115,28 Mill EUR. Der RH erstellte anhand der Basis­
daten de Hauptverbandes eine eigene Analyse. Sie ergab bei einem 
Szenario, dass sich die Gesamtkosten Flir die e-card durch Ausgaben­
einsparungen - obne Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Effekte 
- voraussichtlich erst in 16 Jahren amortisieren werden. Bei dem 
Szenario der Einsparungen von Betriebskosten bei allen am System 
Beteiligten einschließ! ich volkswirtschaftJicher Betrachtungsweise 
errechnete der RH eine Amortisation binnen dreier Jahre. 
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Das Projekt e-card wurde infolge des $cheitems des bisherigen Pro­
jektauftrag im August 2003 mit dem ersten von mehreren Teil­
projekten neu ausgeschrieben ; dies ist Gegenstand einer weiteren 
Überprüfung durch den RH im Frühjahr 2004. 

BMGF 
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Projekt Chipkarte (e-card) 

Kenndaten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Rechtsgrundlage 

Aufgaben 

GebarungsentwickJung 11 

Erträge 
Aufwendungen 

davon Persollalaup.and 
sonstiger Aufi..arul 

Mitarbeiter jeweils 
zum 31 , Dezember 

§ 31 des AllgemeiJ1en Sozialve",icherungsgesetzes 
(ASVG; BGBI Nr 18911955 idgF) 

Wahrnehmung der allgemeinen und gesamtwinschaftJichen Imer­
essen im Vollzugsbereich der Sozialversicherung; 

zentrale Erbringung von DienstleLmwgen für die $ozial­
versieheru ngsträger; 

Erstellung von Richtlinien zur Förderung oder SichersteUung der 
gesamtwirtschaftJichen Tragfahigkeit. der Zweckmäßigkeit und der 
Einheitlichkeit der Vollzugspraxis der Sozialv,,-rsicherungsträger 

1999 2000 

25.70 26,49 
25,47 26,40 
/4,96 14,89 
/0,5/ 1/ ,5/ 

275 2n 

2001 

in Mill EUR 

26.35 
26,27 
15.02 
1/ .25 

Anzahl 

272 

2(022) 

30.27 
29,30 
/5.6/ 
/3.69 

283 

2(032) 

32.54 
31.91 
/6.9/ 
15,00 

283 

Kenndaten der Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesell­
schaft mbH - SV-ChipBE 

Rechtsgrundlagen 

Aufgaben 

GebarungsentwickJung 'l 

Aufwendungen 'l 
davon Personalaufivand 
Sachaufwand 

Mitarbeiter jeweils 
zum 31. Dezember 

§§ 310 bis 3IcA$VG 

Einführung, Betrieb und Weiterentwicklung eine elektronischen Ver­
waltungssystems (ELSY) für den gesamten Vollzugsbereich der 
SOlialversicherung 

2001 

0.34 
0,/8 
0,16 

5 

2002 

in Mill EUR 

2.28 
1,19 
/ ,09 

Anzahl 

15 

2003 

3. 17 
1,42 
1,75 

20 

11 Die im Bericht angeffihnen Beträge entbahen keine UmsalZSleurr, 
21 inklusive Geschäftsffiluer 
J) Die Au(wendunsen werden vOm Hauptverband e:lRtzt. 
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November 1996 

März 1997 

Dezember 1997 

Mai 1998 

Juni 1999 

August 1999 

September 1999 

Februar 2000 

Dezember 2000 

Jänner 2001 

April 2001 

März 2003 

August 2003 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

46 

R -
H 

Chronologie 

Entsehließung des Nationalrates. bis zum I. Jänner 1998 die Voraussetzungen für 
die Einführung eines Chipkanensystems zu schalTen 

Beschluss des Verbandsvorstandes des HauplVerbandes. ein externes Büro mit der 
Erstellung einer Ausschreibung zu beauftragen 

Beschluss des Verbandsvorstandes. das Vergabeverfahren einzuleiten 

Abschluss der Vorbereitungsarbeiten für die Ausschreibung. Beginn der Venrags­
verhandlungen mit der Österreichischen Ärztekammer 

Venragsabschluss mit der Österreich ischen Ärztekammer 

In - Kraft- Treten von rechtlichen Voraussetzungen zur Einführung eines Chipkar­
tensyste!l15 (56. ASVG - Novellel 

Beginn der EU- weiten Bewerbersuche 

Einladung an fünf Bewerber zur AngebolSlegung 

AbscWuss der Verhandlungsrunden und Beschluss des Verbandsvorstandes. den 
Zuschlag an den Bestbieter (Bieterkonsonium EDS/ORGAj zu eneilen. Es folgten 
Nachprüfungsverfahren aufgrund der Vergabebeeinspruchungen unterlegener Bie­
ter. 

Gründung der SV- ChipBE 

AuFtragseneiJung an den Bestbieter EDS/ORGA 

Rücktritt des Hauprverbandes vom Venrag 

Beginn der Neuausschreibung des Chipkanensystems mit dem ersten von mehre­
ren Teilprojekten 

1 Der RH überprüfte von Jänner bis März 2003 Teilgebiete der Geba­
rung des Hauptverbandes der österreichischen SozialversicherungslTä­
ger (Hauptverband) mit dem Schwerpunkt Projekt Chipkarte (e-card). 
Zu dem im Juni 2003 übersandten Prüfungsergebnis nah m der Haupt­

verband im September 2003 Stellung. 

Das BMGF übermittelte Teile des Prüfungsergebnisses der Österreichi­

schen Äntekammer und der Wirtschaftskammer Österreich zur Stel­
lungnahme. Oie Wirtschaftskammer Österreich teilte dem BMGF seine 
Stellungnahme im September 2003 mit; die Österreichische Ärztekam­
mer gab keine Stellungnahme ab. Das BMGF übermittelte dem RH die 

Stellungnahme der Winschaftskammer Österreich ohne eigene Ergän­

zungen im Oktober 2003. 

Der RH erstattete seine Gegenäußerungen dem HauplVerband und dem 
BMGF im Dezember 2003. Auf Ersuchen des BMSG übermittelte der 

RH diesem sein Prüfungsergeb nis im Dezember 2003. 
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Das Projekt e-card wurde infolge des Scheitems des bisherigen Projekt­
auftrags mit dem ersten von mehreren Teilprojekten im August 2003 
neu ausgeschrieben; dies ist Gegenstand einer weiteren Überprüfung 
durch den RH im Frühjahr 2004. 

2.1 Der Hauptverband hatte aufgrund der 56. ASVG - Novelle flir den 
gesamten Vollzugsbereich der Sozialversicherung ein elektronisches 
Verwaltungssystem (ELSY) flächendeckend einzuflihren und dessen 
Betrieb sicherzustellen. Ein erster Schritt im Rahmen des ELSY war 
die geplante Ablöse des Krankenscheins durch die Chipkarte (elektro­
nischer Krankenschein). Um die Universalität der Chipkarte zu betonen, 
wurde sie Ende 2001 e- card benannt. 

Im November 1996 ersuchte der Nationalrat mit einer Entschließung 
den damaligen Bundesminister flir Arbeit und Soziales, Franz Hums. 
bis zum I. Jänner 1998 im Rahmen des ELSY die Voraussetzungen zur 
Einflihrung eines Chipkartensystems zu schaffen. Erst im August 1999 
konnten nach Verhandlungen mit der Österreich ischen Ärztekammer 
im Rahmen der 56. ASVG - Novelle [BGBI I Nr 172/1999) die rechtli­
chen Voraussetzungen flir die Einführung eines Chipkartensystems 
gescha ffen werden. 

Spätestens zweieinhalb Jahre nach dem In- Kraft- Treten dieser Novelle 
sollte der Krankenschein durch eine Chipkarte abgelöst werden. Im 
Vergleich dazu wurden in Deutschland flir ein ähnliches, aber wesent­
lich einfacheres System jeweils drei Jahre flir die Planung und Aus­
flihrung benötigt. 

Im Jänner 2002 wurde mit der 59. ASVG-Novelle [BGBI I Nr 1/2002) 
die Möglichkeit geschaffen, Notfallsdaten auf die Chipkarte zu spei­
chern. Da die Auftragserteilung an ein Bieterkonsortium (Bietergemein­
schaft) bereits im April 2001 erfolgt war, erhöhte sich das Auftragsvo­
lumen nachträglich um rd 6 Mill EUR. Weiters trat eine Verzögerung 
von rund zwei Monaten ein, weil im Gegensatz zum ursprünglich ange­
botenen Chip ein doppelt so leistungsfahiger Chip notwendig wurde. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung fehlten die Durchflihrungsverord­
nungen zur Organisation und Technik des ELSY (Chipkartenverord­
nung gemäß § 31b Abs 4 ASVG) sowie zur Handhabung der Notfalls­
daten (Notfallsdatenverordnung gemäß § 31a Abs 5 ASVG). 
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2.2 Nach Ansicht des RH war die Erwartungshaltung auf ministerieller 
Ebene, das Projekt ELSY in so kurzer Zeit umsetzen zu können, zu 
hoch. Da der Hauptverband mit den Planungen zur Einführung der 
e-card beginnen musste, bevor die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
umfassend festgelegt waren, erhöhten sich das Projektrisiko und die 
Projektkoslen. 

2.3 Der HauptverlJa nd bestätigte ill seiner Stellungnahme die Ausführungen 
des RH. Hinsiclltlich der felJlelldell Durchführungsverordnullgen ver­
wies er auf die bestehenden Unsicher/leitell im Zusammellhallg mir der 
Neuorgollisatioll des Hauproerbandes im loh r 200 I. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

3.1 Für die Versicherten sollten mit der Einführung der e-card keine zusätz­
lichen Belastungen entstehen. Das Recht auf Geheimhaltung medizi­
nischer Daten der Versicherten sollte gewahrt bleiben. Weiters sollte 
die WirtSchaft, die mit der Einführung der Chipkarte Verwaltungskosten 
sparen wird, einen entsprechenden Beitrag zur Finanzierung leisten. 

Die Wirtschaftskammer zahlle bisher dem Hauptverband zum Chip­
kartenprojekt aus den Mitteln des Erstattungsfonds einen einmaligen 
Beitrag von 21,8 Mill EUR. 

3.2 Nach Ansicht des RH waren die tatsächlichen Investitionskosten wegen 
des Scheiterns des Auftrags an das Bieterkonsortium ungewiss. Das 
Ziel, das Recht auf Geheimhaltung medizinischer Daten der Ve.rsicherten 
zu wahren, war durch die Berücksichtigung der technischen Voraus­
setzungen zur Geheimhaltung erfüllt. Da die zu erwartenden jährli­
chen Einsparungen für die Unternehmen wesentlich höher sein werden 
als der bereits geleistete Beitrag von 21,8 Mill EUR, wäre eine weitere 
Kostenbeleiligung der WirtSchaft anzustreben. 

3.3 Der Hauptverband stimmte den Ausfü/,rungerr des RH zu. 
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Laut Srellullgllahme der Wirrschaftskammer ÖsterreiclI seien die en/Jar­
teten Einsparungen bei de1l Ullfernehmen jedelifalls durd, den geleis­

teten Eimnalbetrag bereits abgedeckt. 

3.4 Der RH verwies auf zwei externe Gutachten. eine Kostenkalkulation des 
Hauptverbandes und eigene. aufBasisdaten des Hauptverbandes ange­
stellte Berechnungen. diejährliche Einsparungen bis zu 32,7 Mill EUR 
ergaben. Die Wirtschaftskammer Österreich selbst hatte 1995 dem 
damaligen Bundesminister für Arbeit und Soziales mitgeteilt. dass sie 
Einsparungen von 73 Mill EUR erwarte. 

Zielsetzungen des Hauptverbandes 

4.1 Nach den Zielsetzungen des Hauptverbandes sollte die Chipkarte in der 
ersten Ausbaustufe den Krankenschein ersetzen und das zugrunde lie­
gende IT -Konzept für weitere Anforderungen entwickJungsfahig sein. 
Weiters sollten die Amortisationszeit gemessen an den Investitionskos­
ten und den zu erwartenden Einsparungen bzw Einnahmen bei knapp 
zwei Jahren liegen. die ZuschJagserteilung Anfang 1999 erfolgen und 
die fIächendeckende Einführung der Chipkarte ab Frühjahr 2000 ein­
setzen. 

4.2 Der RH stellte fest. dass die Zielsetzungen des Hauptverbandes in kei ­
nem Punkt erreicht waren . Wie aus dem Berichtspunkt Volks- und 
betriebswirtschaftliche Analyse ersichtlich. bezweifelte der RH die 
erwartete Amortisationszeit von rund zwei Jahren; er schätzte. dass 
sich die Gesamtkosten für die e-card durch Ausgabeneinsparungen -
ohne Berücksichtigung volkswirtschaftlicher Effekte - voraussichtlich 
erst in 16 Jahren amortisieren werden. Eine lIächendeckende Einfüh­
rung der Chipkarte war - bedingt durch die Neuausschreibung des 
Projekts - nicht vor 2005 zu erwarten. 

4.3 Laut Stellungnahme des Hauprverbandes sei das Projekt e-card auch 

unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte" zu kalkulieren gewese ... 
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5.1 Zwischen dem Beschluss des Verbandsvorstandes im März 1997 zur 

Beauftragung eines externen Büros zur Erstellung einer Ausschreibung 
und der Auftragserteilung an den Bestbieter EDS!ORGA im April 2001 
lag ein Zeitraum von vier Jahren. 

5.2 Nach Auffassung des RH war die mehrjährige Planungsphase darauf 
zurückzuführen. dass die Österreichische Äntekammer zum Vertrags­
entwurf des Hauptverbandes über ein Jahr lang keinen Mehrheitsbe­
schluss gefasst hane, ein zweisruflges Ausschreibungsverfahren erfolgt 

war und die unterlegenen Bieter ein langwieriges Verfahren vor der 
Bundes- Vergabekontrollkommission und dem Bundesvergabeamt in 

Gang gesetzt hallen. 

5.3 Der Hauptverband stimmte den Ausführungen des RH zu. 

6.1 Der Hauprverband schloss mit der Österreichischen Ärztekammer nach 
über einjährigen Verhandlungen im Juni 1999 einen Vertrag, der aus­

schlaggebend war, dass die Einführung der e-card im August 1999 
gesetzlich geregelt werden konnte. Demnach erhielt jeder Vertragsarzt 
von der Österreichischen Sozialversicherung kostenlos die e-card-Ter­
minals und die elazugehörige Software. Die Sozialversicherung über­
nahm auch die Wartungskosten. 

laut einer ergänzenden Vereinbarung erhielten die Vertragsärzte von 
der Sozialversicherung für die Umstellung der Abrechnung auf IT 
eine einmalige Abgelrung von 726 EUR, was zu einer Auszahlung 
von insgesamt 5 Mill EUR fUhrte. Daneben verpnichtete das ASVG 
die Venragsärzte. bis spätestens 1. Jänner 2003 die für die Versicher­

ten erbrachten Leistungen mit den Versicherungsträgern elektronisch 
abzurechnen . 

Die Kosten fUr elie Einschulungen der Mitarbeiter in den Arzrpra­
xen sowie fUr das Call Center (Auskunftsstelle bei Systemproblemen) 
werden von der Sozialversicherung getragen. Gemäß den Aus chrei­
bungsunterlagen beliefen sich die von der Sozialversicherung zu über­
nehmenden Kosten (einmalige Investitionskosten Flir die Tenminals, 

Software in den Arztpraxen, IT-Installationen und Schulungen der 
Ordinationshilfen) auf insgesamt 20 Mill EUR. Die jährlichen War­

tungskosten hänen voraussichtlich 0,74 Mill EUR betragen. 
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Jede nachträgliche Änderung des Vertrags bedurfte neuer Verhand­
lungen. Im Jänner 2002 legte der Hauptverband der Österreichischen 
Ärztekammer einen neuen Vertragsentwurf vor, der die Weiterent­
wicklung der Chipkarte berücksichtigte. Zudem verlangte der Gesetz­
geber im Rahmen der 60. ASVG-Novelle. dass die Vertragsärzte von 
den Patienten für die erstmalige Inanspruchnahme einer ärztlichen 
Leistung im Jahr ein Servicegeld einheben müssen. 

Von der Österreichischen Ärztekammer lag zum Vertragsentwurf bis 
Mai 2003 keine Stellungnahme vor, weil sie unter anderem die Gebüh­
reneinhebung durch die Ärzte ablehnte. 

6.2 Nach Ansicht des RH trugen die langwierigen Vertragsverhandlungen 
mit der Österreichischen Ärztekammer maßgeblich zur mehrjährigen 
Entwicklungsdauer der e-card bei. 

Gesetzliche Krankenversicherungen 

7.1 Nicht alle gesetzlichen Krankenversicherungen gaben die Zusage, die 
e-card einzuführen. So lag von einzelnen, für Landes- bzw Gemeinde­
bedienstete zuständigen Krankenfürsorgeanstalten für rd 80 000 Ver­
sicherte keine Zusage vor. Eine Verpflichtung war mangels der Rege­
lungskompetenz des Bundes nicht möglich. 

7.2 Der RH bemängelte, dass nicht alle Krankenfürsorgeanstalten am Pro­
jekt e-card teilnehmen wollten. Die mit der Einführung der e-card 
gesetzten Ziele einer Qualitäts- und EffIzienzsteigerung im österreichi­
schen Gesundheitswesen wurden dadurch beeinträchtigt. 

7.3 wut Stellullgnahme des Hallptverbmldes lrabe der BUlid keine Rege­
{ungskompetellz hinsichllicll der Kronkelljiir orgeallstaitell für Wil­
des- ulld Gemeindebedienstere. 
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8.1 Nach den Vorstellungen des Hauptverbandes sollte die e-card im 
Bereich des Gesundheit wesens flir weitere Anwendungszwecke (zB 
Krankenbehandlung im EU-Raum) eingesetzt werden. 

8.2 Der RH beflirwortete die geplante verbreiterte Anwendung der e-card, 
vertrat jedoch die Auffassung, dass mit ihr vorrangig der Ausbau der 
Transparenz der ärztlichen Leistungen und ihrer Kosten sowohl im nie­
dergelassenen Bereich als auch im Bereich der Krankenanstalten erfol­
gen sollte. Diesbezüglich verwies der RH auf die Vereinbarung über 
die Neustrukturierung des Gesundheitswesens und der Krankenanstal­
tenfmanzierung gemäß Art ISa B-VG, in der im Rahmen der Gesund­
heitstelematik (Gesundheitsdatennetz: Art 7) diese Schwerpunkte ver­
einbart wurden. 

8.3 Der Hauptverballd srimmle deli AusführungeIl des RH zu. 

9.1 Der Aufbau der Projektorganisation lief in zwei Phasen ab. Zunächst 
erfolgte auf Vorschlag des Verbandsvorstandes des Hauptverbandes 
1997 die Errichtung eine Kernteams mit Untersrutzung von Fachex­
perten. Dann favorisierte der Verbandsvorstand im Mai 1998 flir die 
Einrichtung und dauernde Betreibung des Chipkartenprojekts die Grün­
dung einer eigenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die hie­
flir erforderliche gesetzliche Ermächtigung wurde mit der 56. ASVG­
Novelle im August 1999 geschaffen. 

Die Ausschreibung des Chipkartenprojekts erfolgte im Jahr 2000 und 
wurde von externen beauftragten Experten unter Mitarbeit von Bediens­
teten des Hauptverbandes durchgeflihrt. Erst Anfang 2001 gründete 
der Hauptverband die Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und 
Errichtungsgesellschaft mbH - SV -ChipBE. 

9.2 Für ein Projekt dieser Größe war es unerlässlich, zeitgerecht eine Pro­
jektorganisation aufzubauen. die spätestens bis Ende 1999. zum Zeit­
punkt der Einleitung des Vergabeverfahrens, einzurichten gewesen 
wäre. 
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9.3 Laut Mitteilung des Hauptverbandes wäre die Schaffung einer festen 
Projelttorganisarion wünsc!lenswert. jedoch angesichrs der stets besre­
henden Rechrsunsicherheit durch laufende AlifechrungsverJalrren im 
Zuge der Vergabe nicht möglich gewesen. 

10.1 Mit der Anfang 2001 im Hauptverband eingerichteten SV- ChipBE sollte 
eine Struktur für rasche Entscheidungen geschaffen werden. Außerdem 
war vorgesehen, dass sich nach der Inbetriebnahme der e- card Inte­
ressenten an den angebotenen Leistungspotenzialen der SV - ChipBE 
finanziell beteiligen könnten. Als weiteren Vorteil der Gründung der 
SV -ChipBE nannte der Hauptverband, dass das Personalmanagement 
- losgelöst von den dienstrechtlichen Bestimmungen der Sozialversi­
cherungsträger - flexibler zu gestalten wäre. 

Die Aufgaben der SV-ChipBE waren in einem Grundlagenvertrag vom 
Jänner 2002 geregelt, wobei zur Wahrung der Interessen des Haupt­
verbandes ein Koordinationsausschuss eingerichtet wurde. Wesentliche 
Entscheidungen (zB im Zuge des Vergabeverfahrens) traf jedoch der 
Hauptverband als Auftraggeber selbst. 

10.2 Nach Auffassung des RH verfügte die SV- ChipBE nur über eine stark 
eingeschränkte Möglichkeit zur notwendigen freien Abwicklung des 
Auftrags. Sie unterschied sich nur unwesentlich von einer eigenen 
Fachabteilung im Hauptverband. so weit Letztere mit der gleichen 
Handlungsvollmacht wie die SV-ChipBE ausgestattet worden wäre. 

Weiters lagen keine konkreten Absichten externer Interessenten vor, 
sich am Projekt fmanziell zu beteiligen. Für die Projektabwicklung 
hatte der Hauptverband als Leistungsanreiz Sonderverträge mit seinen 
Mitarbeitern abgeschlossen. 

10.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes wäre bei der Gründung der 
SV-ChipBE auf grund der unsicheren Rechtslage auf eine möglichst 
hohe Flexibilität zu achteIl gewesen. 
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11.1 Der Hauptverband nahm seine Auftraggeberrolle gegenüber den am 
Projekt beteiligten Auftragnehmern uneingeschränkt wahr. Dennoch 

legte der Aufsichtsrat der SV- ChipBE dem Hauptverband ein Finan­
zierungs- und Betriebskonzept vor, um die für die Abwicklung des 
Leistungsvertrags mit dem künftigen Auftragnehmer nötige fInanzi ­

elle Eigenständigkeit der SV - ChipBE zu sichern . 

Nach diesem Konzept sollte die SV- ChipBE nur die ErrichlUngskos­
ten laut Ausschreibung, die Kosten beizuziehender Experten und die 

j ährlichen Betriebskosten tragen. Für die Kosten mit hohem Risiko ­
potenzial (Verfahrenskosten, Schadenersatzleistungen, Erhebungsak­
tionen bei den Versicherten usw) sollte hingegen der Hauptverband 

aufkommen. 

11.2 Nach Ansicht des RH war es nicht erforderlich, für die SV- ChipBE ein 

eigenes Finanzierungs- und Betriebskonzept zu beschließen, solange 
der Hauptverband seine Projektverantwortung nicht vollständig der 

SV- ChipBE überträgt. 

11.3 Laut Stellungnahme des Hauprverbandes diene das Finanzierungs- und 
Betriebskonzept ill erster Linie dazu, den allflilligell Einstieg der SV­
ChipBE in den Leistullgsvertrag mit deli Auftragnehmem aus gesell­
schajlsrechtlichell Grüllden zu ennöglichen. 

12.1 Die Generalversammlung der SV- ChipBE wurde durch die Geschäfts­
führer des Hauptverbandes gebildet. Der Geschäftsführer des Geschäfts­
bereichs 3 (Back OffIce) des Hauptverbandes war im Rahmen der zen­
tralen lT - Organisation für die SV- ChipBE zuständig und somit für die 

Umsetzung der e-card veranrwortlich. [n dieser Eigenschaft nahm er 
auch mehrmals direkt mit dem Bieterkonsortium EDSIORGA Kontakt 

aur. 

Der Aufsichtsrat der SV -ChipBE setzte sich aus Funktionären der Sozial­
versicherungsträger und der Privarwirtschaft zusammen. Der Haupt­
verband war im Aufsichtsrat nicht vertreten. Die Kompetenzverteilung 

zwischen dem Aufsichtsrat der SV - ChipBE und dem Hauptverband 
war seit der Gründung nicht eindeutig, weil eine klare Aufgabenzu­

ordnung fehlte. 
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Bis Ende 2001 übernahmen zwei leitende Bedienstete des Hauptverban­
des die Geschäft5führung der SV- ChipBE, und zwar der Generaldirek­
tor-Stellvertreter - der gleichzeitig auch Leiter der Verwaltungsgrup­
pe N mit dem Geschäftsbereich für IT war - sowie der Referatsleiter 
für Recht und Personal. Seit Jänner 2002 bestand die Geschäftsfüh­
rung aus zwei, als externe Fachleute aufgenommenen Geschäftsfüh­
rern und zwei Prokuristen. 

12.2 Die Entscheidungsstrukruren zwischen dem Hauptverband und der 
SV-ChipBE waren durch alle Instanzen nicht klar erkennbar. Der RH 
hielt die bis Ende 2001 bestandene Besetzung der Geschäftsführung 
der SV - ChipBE mit Mitarbeitern des Hauptverbandes für nicht geeig­
net, die Kompetenzen zwischen der SV- ChipBE und dem Hauptver­
band klar abzugrenzen; er regte diesbezügliche Maßnahmen an. 

Eine Besetzung der Geschäftsführung mit externen Fachleuten hätte 
bis spätestens April 2001 - dem Zeitpunkt der Auftragserteilung an 
das Bieterkonsortium EDS!ORGA - erfolgen sollen. 

12.3 Laur Mitteilung des Hauprverbandes hätte eine vergaberechrlich nicht 
angefochtene Projekrgrundlage zu einer klareren und auf Dauer ein­
gericlrreren Organisationssrrukrur geführt. 

13.1 In der SV- ChipBE waren 2002 im Jahresdurchschnin 17 Personen beschäf­
tigt; fünf davon waren vom Hauptverband dienstzugeteilt. In einem 
Konzept des Hauptverbandes aus dem Jahr 2000 wurden allerdings 
nur sieben Fachexpenen für die zu errichtende Betriebsgesellschaft für 
notwendig erachtet. 

13.2 Nach Ansicht des RH war der Personalstand der SV- ChipBE, gemessen 
an den ursprünglichen Personalvorgaben und der bestehenden Auf­
gabensteIlung, zu hoch. Mit dem von der SV- ChipBE verursachten 
Aufwand hätte der Hauptverband jährlich elf Experten auf Basis des 
zuletzt bezahlten Honorarsatzes von 14500 EUR beauftragen können. 
Zudem wurden vor wesentlichen Entscheidungen die Berarungsleis­
rungen externer Gutachter in Anspruch genommen; die Verantwor­
tung zur Einführung der e- card lag aber nach wie vOr beim Haupt­
verband. 

13.3 Laur Srellungtlahme des HauptverbatIdes wäre das Konzepr von der 
Errichrutlg eitler Betriebsgesellschajl mir etltspreclrend weniger Personal 
ausgegmrgen. Mit dem Personalstand der SV-ClripBE wären nunmelrr 
genügend hauseigene Erperrisen vorirandelI und lIur melrr zusätzliche 
Beraru Ilgsdiellstieistullgen zuzukauJell. 
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13.4 Der RH beuneilte den Personalstand im Zusammenhang mit dem gerin­
gen ProjektfollSthritt und der folglich geringen Auslastung der Mit­
arbeiter. 

14.1 Zur Umsetzung des Projekts e- card und für das Proje.1ctmanagement 
richtete der Hauptverband im Jänner 2001 ein Projektteam mit fünf 
Mitarbeiterinnen ein. Das Projektteam koordiniene und unterstützte 
einerseits die Versicherungsträger. andererseits nahm es die Koordi­
nation zwischen den Versicherungsträgern. der SV -ChipBE sowie dem 
Auftragnehmer ohne formale Aufgabenabgrenzung wahr. 

14.2 Das Projektteam hätte bereits anlässlich der Vorbereitungen zur Erstel ­
lung der Aus chreibungsunterlagen eingesetzt werden sollen. Eine for­
male Aufgabenabgrenzung zwischen dem Projektteam und der SV­
Chip BE wäre empfehlenswert gewesen. 

14.3 Laur Srellungnahme des Hauprverbandes wäre bei einem rolliger ablau­
fenden Projekr eine klarere Aufgabenzuordnung möglich gewesen. 

15 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen das Fehlen 
eines Vertrags für die Nutzung von Büroräumen und sonstigen Dienst­
leistungsressourcen durch die SV-CbipBE. 
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16.1 Die Gesamtkosten des Projekts e-card setzten sich per 31. Dezem­

ber 2002 wie folgt zusammen: 

Errichtungsko ten laut Auftrag 
Zusatzkosten laut Vertragsergänzung 
Betriebskosten des ersten Jahres 

Summe 

in 1000 EUR 

(ohne Umsatzsteuer) 

73062 
5284 
8986 

87332 

Ko ten der Projektleitung Kosten der externen Gutachten 5078 

interne Kosten 

BMGF 

Projektbegleitung durch den Hauptverband 1901 
Investitionen 32 
SV hipBE 2 135 

Summe 

Projektkosten des Hauptverbande 
Sozialversicherung träger 

Summe 

9146 

662 
6725 

7387 

Der Hauptverband bezifferte die bis Ende 2005 noch zu erwartenden Kos­

ten rur die Projektleitung mit voraussichtlich weiteren 11,42 Mill EUR, 
womit sich die Gesamtkosten auf 1\ 5.28 Mill EUR erhöht härten. 

Die Projektnebenk.osten (Projektleitung, interne Kosten) betrugen bereits 
16.53 Mill EUR. Mit den noch zu erwartenden Projektleitungskosten 

von 11,42 Mill EUR werden die Projektnebenkosten 27,95 Mill EUR 
oder 24 % der Gesamtkosten betragen. In den prognostizierten Pro­
jektnebenkosten waren zumindest 6.83 Mill EUR aurgrund der einge­
tretenen Projektverzögerungen enthalten. 

Für die Projektnebenkosten gab es von der damaligen Verbandskonfe­
renz (ein Verwaltullgskörper des Hauptverbandes) keinen festgelegten 

Kostenrahmen. Im August 2001 lag eine erste Kostenzusammenstellung 
mit voraussichtlichen Projektnebenkosten vOn insgesamt 30,6 Mill EUR 
vor. Ende 2001 erfolgre erstmals eine Budgetierung der Projektleitungs­
k.osten, rur die im Jahr 2002 ein voraussichtlicher Finanzierungsbe­

darfvon 3,81 Mill EUR vorgesehen wurde. Das Budget der SV-ChipBE 
wurde ohne nennenswerte Plausibilitätskontrollen vom Hauptverband 
zur Kenntnis genommen und vom Verwaltungsrat beschlossen. 
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16. 2 Der RH hieh den Anteil der Projeklnebenkosten gemessen an den 

Gesamtkosten und am bisherigen Projekterfolg Flir zu hoch . Er bemän­
gelte. dass Flir die Projektnebenkosten keine verbindlichen Kostenrah ­

men festgelegt wurden. Damit war weder eine Budgetkontrolle noch 
ein Soll - 1st- Vergleich der Projektnebenkosten möglich. 

16.3 Laut StelluIIgllallme des Hauprverballdes hätte die Projekrverzägerullg 
zusätzliche Kastell verursacht. Nacll A 'Isichr des Hauptverballdes wäre 
aber durch die Budgetkontrolle im Rallmell der Vorlage des JalITes­
budgets der SV- ehipBE Ulld dllrch die mOllatlicl,en Budgetkolllrollell 
eille zwecken/sprechende KOllrrolle der Kosten der SV-ehipBE gegeben 
gewesell . Weiters wären Budge/übersclrreirungen mir dem Aufsichtsrat 
der SV- ehipBE akkordiert worde". 

17.1 Im Jahr 2002 hatte der Hauptverband eine so genannte Informati­

onsaktion mit dem HauplZweck gestartet. die persönlichen Daten der 
Sozialversicherten zu aktualisieren. Allerdings zeichnete sich bereits 

Ende 2001 eine Verzögerung des Fertigstellungstermins des e-card­
Systems um neun Monate ab. Die Kosten dieser Aktion beliefen sich 
auf insgesamt 3.6 Mill EUR. 

17.2 Ein Teil der Ergebnisse der Informalionsaktion war als verlorener Auf­

wand anzusehen, weil der zu lange Zeilabsland zwischen der durchge­
führten Dalenerhebung und der Einführung der e- card zu einer Ver­
schlechlerung der Datenqualität führte. 

17.3 Laur Mitteilullg d~s Hauptverballdes sei~1l die Dareil jeweils fOr/ge­
seh riebe., worde., bzw durch den lIuIPmehr mögliclle., DareIlzugriff auf 
das Zell/rale Melderegis/er akruell. 

18.1 Der Hauptverband leistete an einen Experten, der von 1998 bis 2001 
mit Vorbereirungen Flir das Chipkartenprojekt befasst war, Honorar­
zahlungen von 95 000 EUR zum Teil ohne schriftliche Vertragsgrund­

lage. 

Ein zweiter Experte erhie.1t im Rahmen seiner 1998 getätigten Consul­

ting- Leistungen vereinbarungsgemäß vom Hauptverband Kompensari­
onszahlungen von rd ] 5 500 EUR wegen vorzeitiger Vertragsautlösung 
durch den Hauptverband. Damit erhielt er um knapp über I 000 EUR 

mehr als bei einem regulären Ablaufen des Vertrags. 
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Ein dritter Experte erhielt ein Stundenhonorar von rd 145 EUR; zusätz­

lich zahlte der Hauptverband Arbeitgeberbeiträge. Von 1998 bis 2001 
betrug der Arbeitgeberbeitrag insgesamt 22430 EUR. Die Srundenkos­

ten lagen um 45 % über denen vergleichbarer, im Hauptverband täti­

ger Experten. Der Vertrag mit diesem Experten blieb trotz des Projekt­
stillstands von Jänner bis Juni 1999 aufrecht und verursachte in dieser 
Zeit Kosten von 28 000 EUR. Der Betreffende erhielt im Jahr 200 I 
vom Hauptverband ohne schriftliche Vertragsgrundlage ein Honorar 

von 24 400 EUR. 

18.2 Der RH bemängelte, dass Honorarzahlungen zum Teil ohne schriftliche 
Vertragsgrundlage geleistet worden waren. Die Kompensationszahlun­

gen von rd 15 500 EUR an den zweiten Experten waren ein vermeid­
barer Mehraufwand. Weiters bemängelte der RH die Weiterführung des 

Vertrags mit dem drinen Experten, obwohl der erwähnte Projektsti11-
stand eingetreten war, sowie die Zahlung von Arbeitgeberbeiträgen. 

18.3 Laut Stellungnahme des Hauptverba'ldes wären bei günstigere'l Rah ­
menbedingullgen in mallchen Bereichen geringere Kosten angefallen. 

19.1 Der Hauptverband ließ im Frühjahr 2000 von einem externen Bera­

ter ein eigenes Handbuch für das Gesamtmanagement Chipkarte und 
einen Leitfaden für dieses Projekt erstellen. Grundlage war das für die 

Sozialversicherungsträger verbindliche EDV-Handbuch, das derselbe 
Berater in den Jahren 1995/96 erstel1t harte. Die Kosten für die bei­
den Unterlagen betrugen 62 000 EUR. 

19.2 Die beiden Unterlagen waren in weilen Bereichen inhaltsgleich mit dem 

in der Sozialversicherung für rr -Projekte bereits bestehenden EDV­
Handbuch . Ein Verzicht auf die beiden Unterlagen häne keine nach­
teiligen Auswirkungen auf das Projekt gehabt. 

19 .3 Der Hauprverband schloss sich den Ausfohrullgell des RH grulldsärz­
lich all. 
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20.1 Der Hauptverband ließ 2002 über den Nutzen der e-card eine volks­
und betriebswirtschaftliche Analyse von einem externen Gutachter 
erstellen. Der Gutachter bezifferte den volkswirtschaftlichen Nut­
zen mit 25,1 Mill EUR und den betriebswirtschaftlichen Nutzen mit 
21,8 Mill EUR jährlich. Zwischen dem Hauptverband und dem Gut­
achter gab es Auffassungsunterschiede in der Zuordnung von volks­
zu betriebswirtschaftlichen Kosten. 

Der RH erstellte anhand der Basisdaten des Hauptverbandes eine eigene 
Analyse. Die Gesamlkosten des Projekts wurden - bis zur voraussicht­
lichen Einführung der e-card im Jahr 2005 - mit rd 115 Mill EUR 
geschätzt. Der in Geldberrägen bewertete Nutzen ergab sich aus fol­
genden drei Szenarien: 

Szenario 11) Szenario 22) Szenario JJ) 

in Mill EUR 

6,34 18,65 50,54 
- 1 \, 19 - 11,19 - 11,19 

- 4.85 7,46 39,35 

Gesamlkosten des Projekts 115,28 115,28 115.26 
InvestitionsriickHuss in Jahren nie 16 3 

60 

I) Ausgabeneinsparungen unmil1elbar nach der Einführung der e-card in betriebs­
wirtschaftlicher Belr3chlungsweise 

2) Ausgabeneinsparungen wie unler Szenario 1 einschließlich späler wirksam werdender 
Ausgabene'insparungen durch mögliche Sltuerungs- und Lenk.ungsefTelue 

J) Einsparungen von Belriebskosten bei allen am Sysu~m Beteiligten einschließlich 
valkswinschaftlicher Belrachrungsweise 

20.2 Nach Auffassung des RH wird der Umstieg auf die e-card ab dem 
Jahr 2005 bei den Sozialversicherungslrägern zunächst zu einem 
erheblichen Kostcnschub führen. Eine wirtschaftlich sinnvolle Nut­
zung der e-card wird sich erst dann einstellen, wenn die lenkungs­
und Steuerungseffekte zwischen Versicherten und leistungsanbietern 
wirksam werden. 
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Zur Unterstützung der Einführung der e-card, aber auch zur Erzie­
lung gesamrwirtschaftlicher Einsparungseffekte im Gesundheitsbe­
reich empfahl der RH, gesetzliche Begleitmaßnahmen zur Transparenz 
der Kosten von ärztlichen leistungen zu schaffen, wie dies auch im 
Regierungsprogramm für die XXII. Geselzgebungsperiode zum Aus­
druck kommt. 

20.3 Laut Stellullgllal,me des Hauptverballdes sollte das Projekt volkswirt­
scl,aftlicl, kalkuliert werden, wodurcl, sich ein Vielfaches an deli vOm 

RH genannten Ersparrrissell ergäbe. 

20.4 Der RH erwiderte, dass in Szenario 3 jene vom Hauptverband ange­
gebenen volkswirtschaftlichen Kosten berücksichtigt wurden. 

21 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen: 

(I) Die Public Relations-Maßnahmen des Hauptverbandes, denen kein 
übergeordnetes Public Relations- Konzept zugrunde lag. 

(2) Die Erstellung eines Gutachtens in nur zwei Tagen über die wirt­
schaftlichen Kosten eines Aufschubs der Auftragsvergabe des Chipkar­
tenprojekts um rd 4 400 EUR. Nach Ansicht des RH waren die Ergeb­
nisse dieses Gutachtens aufgrund der k.nappen Terrninvorgaben nur 
bedingt verwertbar. 

(3) Ein Gutachten im Dezember 2000 über die Kostentragungspflich! 
bei dem Auftrag zur Enrwicklung und Implementierung des Chipkar­
tensystems durch die Sozialversicherungsträger um rd 7 900 EUR. Die 
Feststellung der Kostenlragungspfiicht war entbehrlich, weil der Haupt­
verband als Auftraggeber jedenfalls die Kosten zu tragen hat. 

(4) Die gesonderte Bezahlung von Wegzeiten mit dem gleichen Satz 
wie für eine Arbeitsstunde im Ausmaß von 30 000 EUR für die Bewer­
tungskommission zur Prürung der Angebote. 

(5) Die Personalsuche durch einen externen Personalberater im 
Jahr 1998 für das "Kompetenzzentrum Chipkarteotechnologie", die 
zu Ausgaben von 46 900 EUR führte, nicht jedoch zu einer tatsächli­
chen Personal besetzung. 
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22.1 Das Vergabeverfahren wurde nach dem Bundesvergabegesetz 1997 als 
Verhandlungsverfahren durchgeführt. Es be:;tand aus einem zweistu­
ligen Verfahren, wobei die Bewerbersuche (Zulassungsverfahren) vor­
ausging. Anschließend folgte die Angebotsphase mit dem eigentlichen 
Verhandlungs- und Bewenungsverfahren. 

Der Hauptverband schrieb auf Empfehlung externer Gutachter den 
Vergabegegenstand ungeteilt aus. Im Dezember 2000 beschloss der 
Hauptverband, den Zuschlag an das Bieterkonsortium EDS/ORGA zu 
erteilen. Er teilte die:; auch den anderen Mitbewerbern mit, die in der 
Folge mehrere Ersuchen und Anträge auf Prüfung de:; Vergabeverfah­
rens an die Bunde:;-Vergabekontrollkommission und das Bundesver­
gabeam! stellten. 

Erst die Ent cheidung des Verfassungsgerichtshofes über das nachran­
gige wirtschaftliche Interesse der unterlegenen Bieter veranlasste den 
Hauptverband, dem Bieterkonsortium EDS/ORGA im April 2001 den 
Zuschlag zu erteilen. 

Es wäre denkbar gewesen. gesondert die Herstellung der e-card (Hard­
ware) sowie den EnrwickJungsteil (Programmierteil mit Hardwarekom­
ponenten] auszuschreiben. Gegen eine geteilte Vergabe habe nach 
Ansicht des Hauptverbandes unter anderem gesprochen, dass für die 
Ausarbeitung getrennter Ausschreibungsunterlagen ein externer Pla­
ner im Wege einer zusätzlichen Ausschreibung hätte gefunden werden 
müssen. Die knappen Umsetzungstermine hättenjedoch die Durchfüh­
rung von zwei gesonderten Ausschreibungen nicht zugelassen. 

Weiters wäre ein Projektintegrator für die Koordination zweier getrenn­
ter Vergaben notwendig gewesen, der zum damaligen Zeitpunkt im 
Hauptverband nicht vorhanden gewesen sei. 

22.2 Der RH wies daraufhin, dass bei rechtzeitiger Gründung der SV-ChipBE 
oder einer anderen Projektorganisation im Hauptverband die Voraus­
setzungen für eine Projektkoordinalion be:;tanden hätten. Das 1997 
errichtete Kernteöm hätte auch diese Aufgabe übernehmen können. 
sofern es rechtzeitig mit entsprechend qualifIZiertem Personal besetzt 
worden wäre. 

22.3 Der Hauptverbarrd stimmte deli Ausjiillrullgell des RH zu. 
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23.1 Bei der im September 1999 begonnenen Erkundung des Bewerber­
kreises waren nach Ansicht des Hauprverbandes Referenzen in der 
Chipkanentechnologie eine wesentliche Voraussetzung. Referenzen im 
Gesundheitsbereich und einschlägige Erfahrungen im Bereich der Soft­
wareentwicklung wurden nicht gefordert. Fünf Bieterkonsortien (Bie­
tergemeinschaften) erfüllten die Zulassungskriterien zurTeilnahme am 
Verhandlungs- und Bewertungsverfahren. 

Die beim Zulassungsverfahren in der Ausschreibung gefordenen Min­
destanforderungen aus den Bereichen Personal und technische Leis­
tungsfahigkeit beurteilte ein externer Gutachter. Er bewertete bei den 
fünf Bieterkonsortien Kanenherstellung und Programmierleistungen 
als gleichwenig. Eine getrennte Betrachtung der Auswertungen der 
einzelnen Unternehmen durch den RH zeigte, dass auf dem Gebiet der 
Kanenherstellung (Hardware) ausreichende Erfahrungen vorhanden 
waren, nicht jedoch bei den Programmierleistungen. 

Da die fünf Bieterkonsortien in Summe über mehrere Bewertungsfak­
toren die Mindcstanforderungen erfüllten, fIel ihre Beuneilung durch 
den Gutachter jedoch positiv aus. 

23.2 Ungeachtet der eingeengten Entscheidungsmöglichkeit, bei nur flinf 
Bietern das technisch leistungsfahigste Bieterkonsonium auszuwäh­
len, wurde nach Ansicht des RH der Prüfung der technischen Leis­
tungsfahigkeit insbesondere bei der Programmierentwicklung zu wenig 
Bedeutung beigemessen. 

Zudem stellte der RH fest, dass in den Referenzgebieten Aufgaben tei­
lung, Kundenbereich und PrOjektgröße die Unternehmen unterschied ­
liche Erfahrungen aufwiesen, so dass eine andere Zusammensetzung 
der Bieterkonsortien bessere technische Erfahrungsergebnisse erbracht 
häne. Diese Ergebnisse sprachen im Nachhinein eher für getrennte 
Ausschreibungen. 

23.3 Laut Stellungnahme des Haupwerbandes härten sämtlic/re, zur Ange­
botslegung zugelassenen Bewerber schOll aujgrulld ihrer ulltemehmeri­
schell Größe ausreichelld Erfahrung ill der EIltwicklung VOll IT- Projekten 
gehabt. Er wies aujeille Studie eines illternatiollalell fT- Berarers hin, 
wonach ill deli USA im Jahr 2000 75 % aller IT- Projekte gescheitert 
wären. 
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24.1 Nach drei Verhandlungsrunden wurden die Bieterkonsonien nach 

Angebotssumme. Leistung erfüllung und Bestbieterprinzip gereiht. 

wobei die Leisrungserfullung nach Qualität der Lösungen. Zeitdauer 

der Leisrungserfullung und QualifIkation der Projektleitung bewenet 

wurde. Die Zeitdauer noss mit 20 'l\J Gewichtung in die Gesamtbewer­

tung ein. wobei das Bieterkonsortium EDS/ORGA 25 Monate. die übri­

gen Bieterkonsonien zwischen 35 und 37 Monaten veranschlagten. 

Das schließlich im April 2001 beauftragte Bieterkonsonium EDS/ORGA" 

ersuchte bereits vier Monate nach Auftragseneilung um Verschiebung 

projektrelevanter Termine . 

• Ab dtm Zeitpunkt der Auftragsr:ntilung war das Bkterkonsonium als Arbeitsge­
meinschaft (ARGE) tätig. 

24.2 Der RH sah den relativ hohen Prozentsatz in der Bewenung der Zeit­

dauer im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Auftrag der Ablösung 

des Krankenscheins durch die Chipkane bis Anfang 2002. Durch knapp 

kalkulierte Zeitvorgaben entstanden indessen wesentliche Probleme 

bei der Projektumsetzung. 

24.3 Der Hauplverband schloss sich deli Ausjühnwgel1 des RH all. 

25.1 Hinsichtlich des Projektumfangs bestanden zwischen der SV-ChipBE 

und der nunmehrigen ARGE unterschiedliche Auffassungen. Der Aus­

schreibung lagen systemtechnische Dokumente bei. Die Bewerber 

hanen die Möglichkeit. weitere Detailinformationen über ein beim 

Hauptverband eingerichtetes E-Mail-Service bzw in den Verhand­

lungsgesprächen zu erhalten. 

Das Angebot der ARGE wies auch die Kosten für die Durchführung 

konzeptioneller Aufgaben aus. denen die ARGE sehr knapp kalkulierte 

Planungszeiten zugrunde legte. Für die projektrelevamen Geschäfts­

prozesse. die Anforderungsanalyse. das Lasten- und das Pnichtenheft 

[Grob- und FeinspeziftkationJ waren nur 76 Personenmonare kalkuliert. 

Die ARGE änderte kurz nach der Auftragserteilung ihren ursprüngli­

chen Projektplan und gab für die Durchführung konzeptioneller Auf­

gaben 261 Personenmonate an. 
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25.2 Nach Ansicht des RH hatte die ARGE ausreichend Gelegenheit. sich 

über den Projektumfang ein klares Bild zu verschafTen. Der RH hielt 
jedoch die angebotenen Projektzeiten für die konzeptionellen Aufgaben 
für zu knapp bemessen. Damit war ein zeitliches Umsetzungsrisiko 

von Projektbeginn an gegeben. 

25.3 Der Hauplverbond schloss sich den Ausführungen des RH an. 

26.1 Am Beginn jeden IT - Projekts steht eine so genan nte Konzeprions­
phase, die in mehreren Schritten zunächst die Abläufe und Aktivitäten 

des vom Kunden im groben Rahmen vorgegebenen Projekts analysiert 
(Geschäftsprozessanalyse). Darauf aufbauend werden die konkreten 

Anforderungen an das IT -Projekt festgelegt und in einer Grobspezi­
fIkation beschrieben (Anforderungsanaly e und Lastenheft). Zuletzt 

werden detaillierte Umsetzungspnichten und Programmieranweisungen 
in einer FeinspezifIkation ausgearbeitet (POichtenheft). 

Zum Auftrag an die ARGE zählte die Ausarbeitung der Geschäftspro­

zessanalyse, der Anforderungsanalyse, des Lastenheftes und des Pnich­

tenheftes. Der Hauptverband ließ die Ausarbeitungen zur Konzepti­
onsphase von der ARGE erstellen. weil nach seiner Ansicht aufgrund 

der Komplexität des Projekts die Prozesse ohne Kenntnis der Lösungen 
nicht zu beschreiben wären und er daher auf die Erfahrungen der Bie­
ter angewiesen sei. 

Unter der Federführung des Projektteams im Hauptverband arbeitete 
ein externer Gutachter in Zusammenarbeit mit den Krankenversiche­

rungsträgem ebenfalls eine Anforderungsanalyse aus. Diese unter­
schied sich von jener der ARGE dadurch, dass sie die vertragsseiti­

gen Geschäftsprozesse zwischen Versicherten und Versicherungsträger 
beschrieb. 

Die Anforderungsanalyse des Hauptverbandes sollte einerseit Klar­
heit schafTen, welche Projektaufgaben der Hauptverband übernehmen 
sollte; andererseits sollte sie eine bis dahin nicht beschriebene zentrale 
Anspruchsdatenbank der Versicherten und der mitversicherten Ange­

hörigen dokumentieren. Die Anforderungsanalyse hatte der Hauptver­
band der ARGE im April 2001, zum Zeitpunkt der AuftragseneiJung, 

zur Verfügung gestellt. 
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26.2 Es wäre rur den Projektablauf zielführender gewesen, schon die Aus­
schreibungsunterlagen rur die Angebot legung auf Basis einer ausge­
arbeiteten Grobspezifikation zu erstellen. Letztere hätte von den dafür 
beauftragten Experten im Zuge der Vorbereitungen zur Ausschreibung 
ausgearbeitet werden können. 

Die vom Hauprverband erarbeitete Anforderungsanalyse wäre zwar 
eine wichrige Ergänzung zu einer möglichst umfassenden Projeklin­
formation gewesen; sie kam aber verspätet, weil zu diesem Zeitpunkt 
das Vergabeverfahren bereits abgeschlossen war. 

26.3 Laul Mirreilung des HauplUerbandes lIärrell die Anforderungsa"alysen 
des Hauprverbandes und der ARGE nur gemeillsame Inllalte ilinsicllr­
lieh der Geschäftsprozesse in den Arzrordinarionen. 

27.\ Die ARGE ruhrte den Projekt3uftrag nach der so genannten Wasser­
fallmelhode durch, bei der die einzelnen Prpjektabschnitlejeweils fer­
tig ge teilt werden und die Ergebnisse aufeinander aufbauen. Diese 
Methode setzt klare Anforderungen voraus. Weiters erfordert sie einen 
höheren Zeitaufwand und einen vermehrten Koordinationsaufwand 
zwischen den ProjekUeams. 

Um einen schnelleren Projekrverlauf zu ermöglichen, schlug die SV­
ChipBE im Dezember 2002 der ARGE vor, zunächst Teilstücke des Sys­
tems zu implementieren und anschließend die anderen Systemkompo­
nenten hinzuzufügen (inkrementelle Methode). Die ARGE akzeptierte 
diesen Melhodenwechsel aber nicht. 

27.2 Nach Ansicht des RH häUe die ink.rementelle Methode angesichts der 
evolutionären Entwicklung des e-card-Systems von Beginn an ange­
wendet werden sollen. 

27.3 Der Hauprverband schloss sich den Ausführungen des RH all. 
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Projektplan 

BMGF 

Projekt Chipkarte (e-card) 

28.1 Freigabetesls waren für die Ausarbeitung von Konzepten. für die Hard­
ware, die Kommunikationsstruktur und das Netzwerk vorgesehen. Die 
Ausschreibung ließ die Art der Freigabetests fur die Ausarbeitung von 
Konzepten offen. Die ARGE legte der SV-ChipBE Ausarbeitungen zu 
Geschäftsprozessana.lysen und Teillastenhefte zur Freigabe vor. Die 
SV-ChipBE verlangte hingegen auftragsgemäß die Ausarbeitung eines 
Gesamtlastenhefts. Schließlich erfolgte die Fertigstellung des Lasten­
hefts unter der Federfuhrung der SV -ChipBE. 

28.2 Die Freigabe der einzelnen Konzeptphasen zwischen der SV -ChipBE 
und der ARGE war slrittig. Die Grunde waren, dass die vorgelegten 
Unterlagen nicht den in der Ausschreibung geforderten Qualitärsan­
spruchen enrsprachen, die Texlierung der Ausschreibung diesbezüglich 
einen Interpretationsspielraum ermöglichte und die ARGE die konzep­
tionelle Phase mit kurzen Projektierungszeiten kalkulierte. 

28.3 LaUf Srellullgllahme des Haupr veroa lldes forderte die SV-ChipBE die 
ill der Ausschreibung verlang/eil Qualitätsatlsprüche eill. 

29 .1 Zur Vertragsgrundlage zählte ein grober Projektplan, der die abschnitts­
weisen Fertigstellungslermine festgelegt hatte. Im Auftragswert inkJu­
dierte Änderungen durften laut Ausschreibung den Terminplan nicht 
verändern. Änderungen aufgrund von Mängeln bereits fertig gestell­
ter Projekrphasen waren vom Auftragnehmer ohne Terminbeeinträch­
tigung zu kompensieren. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 
über den von der ARGE angebotenen Projektplan, wobei der um vier 
Monate verzögerte Projektstart infolge des Vergabeprufungsverfah­
rens berucksichtigt wurde. 
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am 30. August 2002 mit Einschrän­
kungen von der SV- ChipBE akzep­
tiert 

Anforderung analyse und Lastenheft 16. Juli 2001 Freigabe am 25 . November 2002. 
erstellt durch die SV-ChipBE 

PHichtenheft (Systementwurf) 

Spezifikation der Infrastruktur 

Detailplanung des Weitverkehrsnetzes 

integrienes Sicherheitskonzepl 

8. Oktober 200 I 

6. August 200 I 

3. September 2001 

7. September 200 I 

offen 

von der SV-ChipBE nicht akzeptien 

offen 

Freigabe des Teilkryptographiekon­
zepts ist erfOlg' 

Betriebskonzept Beschreibung ausständig 

Ausstattung einer Muslerordination 

Leistungen im Rahmen des 

7. September 200 I 

30. März 2002 offen 

Ei n fti hrungsbetrie bs 

bundesweite Aus tauung 

Vereinbarungen zur 
Vertrags fortführung 

68 

30. September 2002 

30. April 2003 

offen 

offen 

29.2 Die Vorgangsweise. in der das Projekt bis zur Vertragsauflösung durch­

geruhrt wurde. war nicht geeignet. das Projekt2iel hinsichtlich des 

geforderten Inhalts. der Qua.lität und eines akzeptablen Termins zu 

erreichen. 

29.J Lauf Stellungnahme des Hauptverbandes wäre dies der Grund gewe­

sen. vom Verrrag zurückzutreten. 

JO.1 Angesichts der immer offensichtlicher werdenden Terminverzögerun­

gen forderte die SV-ChipBE im März 2002 von der ARGE die Zahlung 

einer Konventionalstrafe. Die ARGE wies auf die zahlreichen Auftrags­

änderungen hin. Daraufhin beauftragte die SV-ChipBE im April 2002 

gemeinsam mit der ARGE einen externen Gutachter zur Feststellung 

des Projekt-Ist- Srands. Das Ergebnis floss im Juli 2002 in eine Ver­

einbarung Zur Erstellung einer Vertrag ergänzung zwischen der SV­

ChipBE und der ARGE zur Restrukturierung des Projekts ein. 
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Projekt Chipkarte (e-(ard) 

Da die bis dahin vereinbarten Termine weiterhin nicht eingehalten wer­
den konnten, versuchte die SV- ehipBE, mit der ARGE im Rahmen einer 
Durchflihrungsvereinbarung eine Einigung zu erzielen, deren Unter­
zeichnung die ARGE aber ablehnte. In weiterer Folge uat der Haupt­
verband als Auftraggeber am 17. März 2003 vom Vertrag zurück. Das 
Projekt e- card wurde im August 2003 mit dem ersten von mehreren 
Teilprojekten neu ausgeschrieben. 

30.2 Nach Ansicht des RH bot der Hauptverband der ARGE mehrere Mög­
lichkeiten an, das Projekt in beiderseitigem Einverständnis fortzuset­
zen. 

31 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen den häu­
figen Mitarbeiterwechsel der ARGE beim Projekt und Vertragsände­
rungen . 

32 Zusammenfassend hob der RH folgende Em pfehlungen hervor: 

(1) Zur Unterstützung der Einflihrung der e-card, aber auch zur 
Erzielung gesamtwirtschaftlicher Einsparungseffekte im Gesund­
heitsbereich wären gesetzliche Begleitmaßnahmen zur Transparenz 
der Kosten von ärztlichen Leistungen zu treffen, wie dks auch im 
Regierungsprogramm flir die XXII. Gesetzgebungsperiode zum Aus­
druck kommt. 

[2) Vor der geplanten verbreiterten Anwendung der e-card so llte der 
Ausbau der Transparenz der äntlichen Leistungen und ihrer Kosten 
sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im Bereich der Kran ­
kenanstalten vorrangig erfolgen. 

(3) Eine klare Aufgabenabgrenzung zwischen dem Hauptverband 
und der SV -ChipBE wäre vorzusehen. 

(4) Der Hauptverband hätte bei der SV-ChipBE auf eine Budget­
kontrolle und einen SoU-Ist-Vergleich der Projek1l1ebenkosten zu 
achten. 
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Kurzfassung 

BMGF 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH 

Die Österreich ische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicher­
heit GmbH (Agentur) vereinte 18 ehemalige Bundesdienststellen aus 
den Bereichen Human- und Veterinärmedizin owie lebensmittel 
und Landwirtschaft in einer Gesellschaft. 

Die im Zuge der im Juni 2002 erfolgten Ausgliederung durchge­
führte Restrukturierung schuf gute Voraussetzungen für den Abbau 
struktureller Schwachstellen. Zuvor waren jedoch die bei den dama­
ligen nachgeorclneten Bundesdienststellen dringend reformbedürf­
tigen Strukturen nicht in gebotenem Maße verbessert worden. Ein 
rechtzeitig eingelei tetes und in Etappen vollzogenes umfassendes 
Reorganisationsprogramm wäre eine Alternative zu einer Ausglie­
derung gewesen. 

Die Anhäufung von organisatorischen, rechtlichen und fmanziellen 
Problemen führte zu erheblichen Anlaufschwierigkeiten der Agen­
tur. 

Die über eine lange Phase der Budgeterstellung unüberbrückbar 
scheinenden Auffassungsunterschiede zwischen der Geschäftsfüh­
rung und den Ressorts (damaliges BMSG, BMLFUW, BMF) bedeuteten 
eine Destabilisierung während der kriti chen Pha e des Unterneh­
mensbeginns; sie stellten einen Unsicherheitsfaktor für den orga­
nisatorischen Aufbau und die leistungsentwickJung dar. 

Die budgetären Rahmenbedingungen auf der Grundlage des Unter­
nehmenskonzeptes verengten den finanziellen Spielraum der Agen­
tur. Aufgrund der geringen Dotierung der Basisfinanzierung in Ver­
bindung mit der Forderung privatwirtschaft/icher Einnahmen und 
einer Rechtsform der GmbH bestand für die Agentur die Gefahr einer 
unausgewogenen Unternehmensstrategie hinsichtlich der Dominanz 
haushaltspolitischer und betriebs wirtschaftlicher Ziel vorgaben zulas­
ten des gesundbeitspolitischen Versorgungsauftrags. 

Die expansionsorientierte Unternehmensstrategie im Bereich des 
Geschäftsfelds Leistungen für Dritte wäre zu überdenken. 
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Kenndaten :wr Österreichischen Agentur für Gesu.ndheit u.nd Emährungssicherheit GmbH 

Rechtsgrundlage 

Hauptaufgaben 

Gebarungsentwick:lung 

Umsatzerlöse 

Bestandsveränderungen 

sonstige betriebliche Erträg.21 

Jahresuberschuss 

Standorte 
Hauptstandorte 
Nebenstandort. 

Personalstand 
jeweils zum 31.12. 

Gesundheits- und EmährungssicherhcitsgeselZ. 
BGBI I Nr 63/2002 idgF 

Untersuchungen und Begutachtungen sowie die fachübergreifende 
Risikobewerrung und Risikokommunikation insbesondere hinsichtlich 

- der Wahrung des Schutzes der Gesundheit von Menschen, Tieren und 
pnanzen, 

- einer wirksamen und effizienten Evaluierung sowie Bewertung der 
Ernährungssicherheit entlang der Produktionskette sowie 

- der epidemiologischen Überwachung und Abklärung übertragbarer und 
nicht übenragbarer Infektionskrankheiten beim Menschen 

16,7 

- 2,9 

37.0 

0,5 

IB 
14 

1032 

in Mill EUR 

Anzahl 

2003 

22,3 

- 0,2 

61,5 

0,8 

17 
14 

9B7 

I) Rumpfwirtschaftsj ahr 1.6. bis 3 1.1 2.2002 
2) einschJießlichj hrlieher Basiszuwendung 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

72 

1 Der RH überprüfte von Februar bis Mai 2(0) (mit Unterbrechung) Teil ­

gebiete der Gebarung der Österrcichischen Agentur fur Gesundheit und 

Emährungssicherheit GmbH (Agentur). Diese war durch das Gesund ­

heits- und Emährungssicherheitsgeset2 gemeinsam mit dem Bundes­

amt fur Emährungssicherheit mit Wirksamkeit vom I. Juni 2002 ein­

gerichtet worden. 

Prüfungsschwerpunkte waren die Aufbauorganisation, das Untemeh­

menskonzept sowie die finanzielle Ausstattung der Agentur. 

Zu dem im August 200) übermittelten Prüfungsergebnis nahmen das 

BMGF, das BMLFUW, das BMF sowie die Agentur im November und 

Dezember 2(0) Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäullerungen 

im Jänner 2004. 
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Ausgangslage 

BMGF 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH 

2.1 (I) Gemäß dem Gesundheits- und ErnährungssicherheitsgeselZ wur­
den im Jahr 2002 18 ehemalige Bundesdienststellen aus den Berei­
chen Human- und Veterinärmedizin sowie Lebensmittel und Landwirt­
schaft in der neu gegründeten Ö terreichischen Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH (Agentur) zusammengefasst. Diesen 
Ausgliederungen waren Lebensmillelkrisen in Österreich und Europa 
(BSE', Dioxin, Pestizide. Mykotoxine, Antibiotika, Nitrofen, ua) und 
damit verbunden eine Verunsicherung der Konsumenten, aber auch 
Fortschrille in der europäischen Lebensmittelpolitik, vorausgegangen . 

• Bovint Spongirorm~ Enztphalopathie 

(2) Zudem waren die Strukturen bei den betroffenen nachgeordneten 
Dienststellen des BMLFUW sowie des damaligen BMSG höchst reform­
bedürftig. Problem felder waren insbesondere die aufgetretenen Kapa­
zitätsüberhänge, eine unzureichende Standortverteilung, Parallelstruk­
ruren. ein Investitionsstau, Koordinationsmängel, fehlende Standards 
in der Analy e, eine nicht ausreichend flexible Verwaltung, der unzu­
reichende Standard und isolierte Strukturen im IT - Bereich sowie ein 
mangelnder Datenaustausch. Weiters bestanden fachübergreifende 
Synergiepotenziale insbesondere in den Bereichen Labor, Analytik 
und Forschung. 

(J) Hauptaufgaben der Agentur waren Untersuchungen und Begutach­
tungen sowie die fachübergreifende Risikobewertung und Risikokom­
munikation insbesondere hinsichtlich 

- der Wahrung des SchulZes der Gesundheit von Menschen, Tieren 
und Pflanzen, 

- einer wirksamen und efftzienten Evaluierung sowie Bewertung der 
Ernährungssicherheit entlang der Produktionskette sowie 

- der epidemiologischen Überwachung und Abklärung übertragbarer 
und nicht übertragbarer Infektionskrankheiten beim Menschen. 

73 

III-86 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)80 von 151

www.parlament.gv.at



Ausgangslage 

74 

R -
H 

(4) Mehrere im Begulachtungsverfahren zum Gesundheits- und 
Emährungssicherheitsgesetz eingebundene Stellen, darunter auch der 
RH, harten Kritik vor allem an der Ausgliederung. der Rechtsform, 
der Organisation sowie der Finanzierung geäußert. Sie hatten weiters 
auf die Gefahr des Verlustes der Unabhängig.keit bei den Kontrollen, 
auf die eingeschränkte Kontrolldichte wegen begrenzter Finanzierungs­
mittel sowie auf den Zielkonflikt zwischen hoheitlichen und privat­
wirtschaftlichen Aufgaben hingewiesen. 

2.2 Die Notwendigkeit einer Neustrukrurierung der in die Agentur ein ­
gebrachten ehemaligen BundesdiensLStellen stand außer Zweifel. Ein 
Reorganisationsprogramm unter Ausschöpfung aller betrieblichen 
Enscheidungs- und Führungsinstrumentarien (IT. Controlling, Revi ­
sion , Qualitätsmanagement usw) wurde nicht erstellt. 

Nach Ansicht des RH wäre ein rechtzeirig eingeleitetes und in Etappen 
vollzogenes umfassendes Reorganisationsprogramm in Verbindung mit 
einer kundenorientierteren. flexibleren und effizienteren Ausrichtung 
eine Alternative zu einer Ausgliederung gewesen. Jedenfalls wäre -
auch in Anbetracht der massiven Kritik - eine vergleichende Analyse 
mit anderen Varianten im Hinblick auf die Stärken und Schwächen 
einer Ausgliederung angebracht gewesen. 

Aufgrund der geringen Dotierung der Basisfinanzierung in Verbin ­
dung mit der Forcierung privatwirtschaftlicher Einnahmen und der 
Ausgliederung bestand rur die Agentur die Gefahr einer Dominanz 
haushalLSpolitischer und betriebswirtschaftlicher Zielsetzungen zulas­
tcn des gcsundheiLSpolitischen Versorgungsauftrags. Der RH empfahl 
daher, eine ausgewogene Untemehmenssrrategie im Rahmen der 
Leistungsangebotsplanung, der Qualitätssicherung und des Finanz­
planes sicherzustellen. 

2.3 Laut Siellu"glwhme des BMGF sei die U"ternehme'lsstraregie der Age,,­
tur ausgewogen gcwese.1. 

Das BMLFUW und das BMF verwiesen in ihren Steilwignahmen auf die 
im Gesu'ldheirs- und Ernährungssicherheirsgeserz zum Ausdruck kom­
me"de Vorrangsrellung öffentlicher Aufgabetl sowie auf den gesUlld­
heirspolirischetl Versorgu ngsa uft rag. 
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Unternehmenskon­
zept und Aufbauor­
ganisation 

BMGF 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH 

2.4 Der RH verblieb bei seiner Auffassung, wonach - vor dem Hinter­
grund der Ausgliederung sowie der nunmehrigen Rechtsform - der 

Abstimmung von betrieblichen und volk5wirt5chaftlichen, insbeson­
dere gesundheitspolitischen Ziden ein erhöhter Stellenwen zukommen 
muss. Jedenfalls wäre in Anbetracht der begrenzten Finanzierungs­

mittel die Erfüllung des gesundheitspolitischen Versorgungsauftrages 
sicherzustellen; der Ressourcenabbau sollte nicht über den kritischen 

Punkt ausgeschöpfter Synergien vorangetrieben werden. 

3.1 Die Schaffung neuer Strukturen im Rahmen des Unternehmenskon­

zeptes erwies sich als komplex und langwierig; sie beherrschte weit­
gehend die Anlaufphase der Agentur. Die Neukonzeption erfolgte in 
organisatorischer und rechtlicher Hinsicht sowie insbesondere im Hin­

blick auf das Leistungsangebot. die Finanzierung, das Rechnungswesen, 
die Kommunikationstechnologie sowie die strategische Ausrichtung 
(_Un temehmenskul tu r-). 

Die erforderliche Vielzahl von Projekten und Teilprojekten (rd JO bis 

40 Projektgruppen) band erhebliche personelle Ressourcen. Das Unter­

nehmenskonzept und seine Umsetzung konnten erst Mitte des Jahres 
2003 grundsätzlich abgeschlossen werden. 

Die Maßnahmen der Aufbauorganisation umfassten unter anderem 

- die Setzung regionaler bzw thematischer Schwerpunkte, 

- die Einrichtung fachübergreifender Kompetenzzentren, 

- Leistungsbündelungen je Standon. 

- die Zusammenführung von Verwaltungen mehrerer Geschäftsbe­

reiche je Standon (Landwinschaft, Human-, Veterinärmedizin und 
Lebensminei), 

- die Unterslellung allgemeiner Unterstützungsbereiche sowie Inte­
grations- und Koordinationsbereiche direkt unter die Geschäftslei­
tung (Finanzen, Personal , Forschungsintegration, Risikobewerrung 
usw) sowie 

- die geplante Verringerung der Anzahl der Hauptslandone der Agen­
tur von 18 auf zehn bzw gegebenenfalls acht. 
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3.2 Der enorme Restrukturierungsbedarf resultierte aus dem Erfordernis, 
neben der weitreichenden räumlich-organisatorischen Reorganisation 
auch Reformdeflzile der Vergangenheit im Bereich der Verwaltungs­
führung bzw der betrieblichen Führungsinstrumentarien Irr, Control­
ling. Revision, Qualitä!smanagement usw) zu beheben. Weiters musste 
der nunmehrigen Rechtsform entsprochen werden (Doppik, neues Per­
sonalrecht, Umsatzsteuerproblemalik). 

Dies führte zu erheblichen Anlaufschwierigkeiten für die Agentur. 
Neben einer Beeinträchtigung im operativen Bereich traten Koordi­
nationsprobleme und Versäumnisse unter anderem bei der Budgetie­
rung und Finanzplanung, dem Aufbau einer Kosten- (träger)rechnung 
und eines betrieblichen Berichtswesens sowie bei der Entwicklung 
einer geeigneten Marktstrategie im Bereich des Geschäftsfelds Leis­
tungen für Dritte auf. 

Der RH erachtetejedoch die neue Aufbauorganisation im Wesent]jchen 
für geeignet, strukturelle Schwachstellen abzubauen. Durch die Besei ­
tigung parallel agierender Leistungs- und Verwaltungsbereiche wur­
den ökonomischere Berriebsgrößen und Leistungseinheiten und damit 
effizientere Strukturen ermöglicht. 

3.3 Laut Stellungnallme des BMLFUW habe in den Bundesämtem bzlV delI 
Bundesanstalten der Landwirtschaft bereits vor der Eingliederung in 
die Agentur eine vom BMF genehmigte Kosten - und Leistungsrech­
nung bestanden. Hinsichtlich der Anlaujschwierigkeiten wies es darauf 
hin, dass mit der Errid'tul'g deraniger OrganisariO/,ell notwendiger­
weise auch eine Konzenrration der Ressource'l auf die Neukollzeption 
bzw Restrukwrierung verbunden sei. 

Laur Mitteilung der Agentur solle dem geplanten Zeirablaufzufolge im 

Laufe des )al"es 2004 eine urtlemehmellsweite Kostenredlllung ein­
gefül"t werden. 

3.4 Der RH entgegnete dem BMLFUW, dass die Agentur die vo rhandenen 
Daten der Kosten- und Leistungsrechnung für eine Auswertung weit­
gehend nicht heranziehen konnte, weil diese laut der Agentur fehler­
haft waren; überdies bestanden Formatierungsprobleme. Hinsichtlich 
der Anlaufschwierigkeilen der Agentur wies der RH erneut daraufhin, 
dass erhebliche Reformdeftzite der Vergangenheit und darüber hinaus 
die Ausgliederung selbst die Dimension der erforderlichen Neuorgani ­
sation und Umstrukturierung maßgeblich erhöhten. 
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Finanzen 

BMGF 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH 

4.1 Die Finanzierung der Agentur durch den Eigentümer orientierte sich 
am Bundesvoranschlag für das Jahr 2002 sowie an einer vom BMF 
beauftragten Studie. Dabei wurde von erheblichen Synergien durch die 
Reorganisation ausgegangen. Einsparungseffekte und der Ausbau vOn 
Einnahmen aus Leistungen für Dritte sollten Personalkostenzuwächse 
(insbesondere verursacht durch AJtersstruktur und Biennalsptünge), 
die Inflation, notwendige Investitionen, die Kosten der Ausgliederung 
sowie die mit einem gewissen Leisrungszuwachs verbundenen Kosten 
abdecken. 

Die im Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz normiertejähr­
liche Basisfinanzierung des Bundes wies einen degressiven Verlauf 
auf: 

2002 2003 2004 2005 2006 nach 2006 

in Mill EUR 

33.07 56.6B 56,6B 55.96 55,23 54,50 

Datüber hinaus sah das Gesundheits- und Emährungssicherheitsge­
setz Zahlungen bzw Optionen auf weitere Bundesmittel an die Agentur 
vor. unter anderem Bareinlagen, Rückzahlungen für die BauträgerfI­
nanzierung und Mittel insbesondere aufgrund der Übertragung wei­
terer Aufgaben. 

Nach der Ausgliederung drohten bei der Budgetierung und mehIjäh­
rigen Finanzplanung (Businessplan) Finanzierungslücken. Erst nach 
rd 20 Versionen des Businessplans konnte ein Einvernehmen zwischen 
Eigentümervertretung und Geschäftsführung erreicht werden. 

Wenngleich durch besonders optimistische Ertragserwartungen im Hin­
blick auf die Erschließung neuer Märkte, durch eine Reduktion der 
Zahlungsmittel (von 25,2 Mm EUR im Jahr 2003 auf 2,0 Mill EUR 
im Jahr 2007), durch Rücklagenauflösung, Standortauflassung sowie 
durch teilweisen Personalabbau ein Jahresfehlbetrag vorläufig ver­
mieden werden konnte, verengte sich der finanzielle Spielraum der 
Agentur drastisch. 
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Betriebsergebnis 

Finanzergebnis 

In der nachfolgenden Übersicht wird die von der Generalversammlung 
beschlossene Plan - Gewinn- und Verlustrechnung rur die Jahre 2003 

bis 2007 dargestellt: 

2003 2004 2005 2006 200/ 

in 1000 EUR 

- 433 - I 821 - 2 086 - 5076 - 5409 

500 387 235 162 81 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 67 - 1 434 - 1 851 - 4 914 - 5 328 

außerordentliches Ergebnis - 2 500 

Verwendung der Kapitalruck.lage 2383 3871 

Verwendung der 
Resrru kturieru ngs- Rückst eil u n g 5502 3437 2 531 1 457 

Jahresüberschussl- fehlbe\rag 67 I 568 I 586" 

~ Runduilgsabweichung 

4.2 Nach Ansicht des RH erweckten die unterschiedlichen Lösungsansätze 
und Schwierigkeiten bei der Budgetierung und Finanzplanung den 
Eindruck übersteigerter Erwartungen bezüglich der in zeitlicher und 
betraglicher Hinsicht realisierbaren Einsparungen. TatSächlich bestanden 
rur die Agentur die Gefahr einer eingeschränkten Zahlungsfahigkeit 
und eines negativen Betriebsergebnisses sowie das Risiko von Leis­
tungskürzungen. 

In der ohnehin kritischen Phase des Unternehmensbeginns stellten 
die unüberbrückbar scheinenden Auffassungsumerschiede zwischen 
der Geschäftsführung und den Ressorts weitere Unsicherheitsfaktoren 
dar: auch dadurch wurde die Restrukturierung der Agentur beein­
trächtigt. 

AngesichtS der bestehenden Situation schien es nach Ansicht des RH 
fraglich, ob vor der Ausgliederung eine realistische und ausgewogene 
Gesamtbeurtei.1ung in Bezug auf die A.itersstruktur des Personals, auf 
Personalüberhänge, auf die Erschließung neuer Märkte, auf die Kosten 
der Ausgliederung, auf zukünftige Investitionen und auf die Inflation 
getroffen worden war. 

BMGF 
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Österreichische Agentur tür Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH 

4.3 Laur SrellulIgnahme des BMF sei es zur Realisierung des Einsparullgs­
pore/lzials ullumgällgliclr, eille Effiziellzsreigerullg durch eille rigorose 
Aujgabenkririk ulld die Vorgabe eillcs ellgelljillallziellell Ralrmells zu 
erzielen. Die Alliaufkosrell ulld die norwendigell Rariollalisierullgs­
illvesririonen wären mir der Kapiraiaussrarrullg der Agemur abzude­
cken. 

Die Agenrur wies in ihrer SrellulIgnahme aujbereirs erzieIre erhebliche 
Einsparungseffekre hin. 

4.4 Der RH entgegnete dem BMF, dass sich bereits bei der Erstellung des 
Unternehmenskonzeptes bzw des Busines plans eine Entwicklung der 
Gebarung abzeichnete, die sich nicht mit den hohen Erwartungen vor 
der Gründung der Agentur deckte. Er wies darauf hin, dass die Agentur 
in ihrem Businessplan eine teilweise Auflösung der Eigenkapitalrück­
lage sowie eine erhebliche Verringerung des Zahlungsminelbestands 
vorsah. 

5.1 Das Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz ermöglichte es 
der Agentur, unter bestimmten Voraussetzungen privatwirtschaftliche 
Leistungen (zB Untersuchungen, Gutachten) flir Dritte zu erbringen. 
Soweit dabei Wahrnehmungen der Agentur zugleich die Vollziehung 
hoheitlicher Aufgaben berührten. sah das Gesetz vor, dass diese von 
der Agentur .auch dann zu verwerten" waren, .wenn sie bei der Aus­
übung nichthoheitlicher Aufgaben gewonnen wurden". 

Im Unternehmenskonzept wurde zur Stärkung dieses Geschäftsfelds 
die Erschließung von neuen Märkten und Kunden als eine strategische 
Zielsetzung festgelegt. Damit sollte neben den hoheitlichen Aufgaben 
der Agentur auch den Anforderungen an ein privatwirtschaftlich orga­
nisiertes Dienstleistungsunternehmen entsprochen werden. 

Die Agentur war insbesondere aufgrund ihres engen finanziellen Hand­
lungsspielraum gezwungen, ihre marktwirtschaftliche Präsenz auszu­
bauen. Diese wirtSchaftliche Abhängigkeit wurde im Unternehmens­
konzept deutlich zum Ausdruck gebracht. Darin wurden die Einnahmen 
aus neu zu erschließenden Märkten bis zum Jahr 2007 mit 3,7 Mill 
EUR bezi ffert. 
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Eine sämtliche Unternehmensbereiche abdeckende Koslenträgerrech ­
nung zur Erminlung und Festsetzung kostendeckender oder gewinn­
bringender Preise war erst für das Jahr 2004 zu erwarten; eine umfas­

sende Marktstudie für absatzpolitische Strategien fehlte. Somit konnte 
die Agentur die Möglichkeiten und das Ausmaß zur Erzielung von 
Gewinnen nur unzureichend einschätzen. 

Hiezu kam, dass die Agentur die im Gesundheits- und Ernährungssi ­

cherheitsgesetz normierte Verpnichrung, hoheitlich relevante Wahrneh­
mungen zu verwerten, als wesentlichen Wenbewerbsnachteil betrach­

tete und weiters auch erhebliche verfahrensrechtliche Probleme sah. 
Ihrer Ansicht nach war zB ungeklärt, weiche Behörde(n) im Falle rele­
vanter Wahrnehmungen zu informieren wäretn). 

5.2 Der RH hielt die privatwirtschaftliche Offensive als Unternehmensstra­
tegie der Agentur aus grundsätzlichen gesundheitspolitischen Erwä­

gungen insbesondere hinsichtlich der verfahrensrechlichen Problematik, 
der unsicheren Erfolgsaussichten und im Speziellen für den Bereich 
der Lebensmitteluntersuchung für problematisch. 

Trotz umfassender organisatorischer Vorkehrungen kann bei der Agentur 
eine Interessenkollision zwischen dem privatwirtschaftlichen und dem 
hoheitlichen Bereich nicht restlos ausgeräumt werden. Damit werden 
Risiken in Kauf genommen, die von einem Nachreihen nicht einträg­
licher gemeinwirtschaftlicher Leistungen bis hin zur Befangenheit aus 
wirtschaftlicher Abhängigkeit reichen können. 

Privataufträge, die zu einer Interessen.kollision für die Agenrur führen 
können, sollten daher nicht angenommen werden. Der RH empfahl, 
einen teilweiseo Rückzug der Agentur aus diesem Geschäftsfeld zu 

erwägen. Dies träfe vor allem auf den gesamten LebensmitleIsektor 
zu; für den landwirtschaftlichen und vetcrinärmedizinischen Bereich 

wären problematische Nachfragesegmente bzw Kundenkatcgorien zu 
defmieren. Auf der Grundlage vorsichtiger Schätzungen beträfe dies 
ein jährliches Auftragsvolumen von rd 4 Mill EUR. 

5.3 Laur Sreilungllahme des BMGF hättell auch die ehemaligen BUlldes­
ansralten privare Ulllersuchungsrätigkeirell durchgeführt. Zudem seien 
diese Leistungen auch zur Verwirklichung VOI. Synergieeffekren U/.d 
Ef!iziellzsreigerullgen lIotwendig. Ökonomische Zwänge bzw wirt chajt­
liehe Abhängigkeiten bestünden nicht. 

BMGF 
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Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH 

Das BMLFUW hielr ill seiller Stellungnahme die Überlagerung des 
hoheitlicheIl mit dem privarwinscllaftlichen Bereich fir problema­
tisch. Die Anregungen des RH würden jedoch im Rahmen ei/les vom 
Aufsiclltsrat gemeinsam mit der Geschäftsfihrullg ehIgeleireren Eva­
luierungsprozesses berücksichtigr werde.1. 

Das BMF berief sich in seiner Srellungnalulle auf die Meinung VOll 

Experten, wonach ein mark/nahes Leistungssegmenr für die Siel,er­
stellung des äffenrlicllen Auftrages erforderlich sei. Allerdings sollren 
die privarwimehaftlichen Tätigkeiten der Agenrur im Zuge der Eva­
luierung sowohl auf ihre Vereinbarkeir mir dem Geserzesauftrag als 
auch auf ihren Beitrag zur Verbesserung des Untemehmensergebnisses 
geprüft werden. 

Laur Mitteilung der Agentur würden privarwinsehaftlicile Aufträge nur 
zur ErgänlU/lg bzw Stärkwlg des hoheitlichen Leistungsmlgebores ange­
nommen; ein unremelunerisches Risiko sei damir niehr verburlden. 

5.4 Der RH hielt die GeSChäftspolitik der Agentur, pnvatwirtschaftliche 
Kundensegmente erheblich auszuweiten, nach wie vor rur problema­

tisch, weil sie als Folge des gegenwärtigen Finanzietungs- bzw Einspa­
rungsdruckes zu einem verfrühten Zeitpunkt bzw ohne ausreichende 
Vorbereitungen verfolgt wurde. Er bewertetejedoch den nunmehr vom 

Aufsichtsrat gemeinsam mit der Geschäftsführung eingeleiteten Eva­
luierungsprozess positiv. 
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6 Sonstige Fe tstellungen und Empfehlungen des RH betrafen 
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- die angestrebte gemeinsame strategische Ausrichtung (_Unterneh­
menskultur"'; Spannungsfeld Landwirtschaft zu Gesundheit/Verbrau­
eher), 

- die Implementierung eines Kennzahlensystems rur den Leistungsbereich 
sowie die Darstellung im Rahmen einer Leistungsdokumentalion, 

- den Aufbau eines umfassenden betrieblichen Berichtswesens, 

- den gesetzlich vorgesehenen Aufbau getrennter Rechnungskreise 
(privatwirtschaftl ich, gemeinwirtscha ftl ich), 

- den Ausbau der Tarifhoheit (Festlegung von Leistungstarifen durch 
die Agentur) sowie 

- die Problematik hinsichtlich des von der Agentur heranzuziehenden 
Umsatzsteuersalzes. 

Bezüglich des empfohlene" Kenllzahlensystems sowie des betriebli­
che" Bericlllswesens saglen das BMGF und das BMLFUW eille zügige 
Umsctzullg der Empfchlullgcn des RH zu. 

Das BMGF sowie die Agelltur sagtcllJrir das Jahr 2004 eille Umset­
zung der EmpfehlungeIl hillsiclltlich der gesetzlich geforderten getreml­
tell Redlllullgskreise zu. 

1 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Zur Vermeidung einer Dominanz haushaltspolitischer und 
betriebswirtschaftlicher Zielsetzungen zulasten des gesundheitspOli ­
tischen Versorgungsau ftrages soll te eine ausgewogene Unternehmens­
strategie im Rahmen der Leistungsangebotsplanung, der Qualitäts­
sicherung und des Finanzplanes sichergestellt werden. 

(2) Privataufträge, die zu einer Interessenko llision für die Agentur 
fUhren können, sollten nicht angenommen werden; ein teilweiser 
Rückzug der Agentur aus diesem Geschäftsfeld wäre zu erwägen. 
Dies träfe vor allem auf den gesamten Lebensmittelsektor zu; für 
den landwirtschaftlichen und veterinärmedizinischen Bereich wären 
problematische Nachfragesegmente bzw Kundenkategorien zu defI­
nieren. 

BMGF 
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Kurzfassung 

BMLFUW 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums tür Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Basler Übereinkommen 

Das BMLFUW war bemüht, die Ziele des internationalen Basler 
Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Ver­
bringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung bestmöglich im 
nationalen Bereich umzusetzen. Das BMLFUW stand dabei im Span­
nungsfeld zu Regelungen auf europäischer Ebene. 

Bei der Dokumentation und Erfa sung entscheidung - und abwick­
lungsrelevanter Daten war Verbesserungsbedarf festzustellen. Der 
Vollzug der Meldeverpflichtungen war noch nicht rechtskonform. 

Die Umsetzung des Basler Übereinkommens über die Kontrolle der 
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer 
Entsorgung erfolgte durch Gemeinschaftsrecht, da dU.rch nationa­
le Recht ergänzt wird. Verschiedene Abfallklassifizierungssysteme 
erfordern ein komplexes und aufwendige Verfahren. Der RH stellte 
in den Bereichen Entsorgungsautarkie und Ökopunkte für Abfall­
transporte Spannungsfelder zwi chen den bestehenden Regelungen 
fest. 

Die Erfas ung der für die Abfallverbringung erforderlichen Mel ­
dungen im BMLFUW war mangelhaft. Die beim BMLFUW geführte 
Verbringungsdatenbank, die alle entscheidungs- und abwicklungs­
relevanten Daten der grenzüberschreitenden Abfallverbringu.ng ent­
halten sollte, war fehlerhaft und als Controllinginstrument nicht 
geeignet. Das gesetzlich vorgesehene elektronische Register befand 

ich erst im Konzeptstadium. 

Das BMLFUW akzeptierte teilweise befristete und bedingte Bank­
garantien als Sicherheitsleistung; bei AbfaJlverbringungen im Zwi­
schenauslandsverkehr (Verkehr, der aus Österreich über ein anderes 
Hoheitsgebiet wieder nach Österreich fließt, zB "Deutsches Eck") 
verzichtete es auf eine Sicherheitsleistung. 

Da BMLFUW führte keine Strafdatenbank. obwohl eine solche zur 
ordnungsgemäßen Vollz.iehung des AbfaJlwirtschaftsgesetzes 2002 
erforderlich ist. 
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Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Ver-
bringung gefahrlicher Abf,me und ihrer Entsorgung [Basler Übereinkom-
men), BGBI Nr 229/1993 

Verordnung 93/259/EWG des Rates vom I. Februar 1993 zur Überwachung 
und Kontrolle der Verbringung von Abf<iIIen in der, in die und aus der Euro-
päischen Gemeinschaft [EG- VerbringungsVJ 

Abfallwinschaftsgesetz 2002, BGBI [ Nr 102/2002 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Anzahl 

185 204 181 174 216 228 
127 145 170 174 222 211 
318 378 399 342 281 306 

630 727 750 690 719 745 

in Tonnen 

93722 137 446 191 151 200 259 239245 181011 
75615 84464 94809 109538 209 631 76487 
51 761 71958 203 559 280 126 296698 208381 

221 098 293868 489519 589923 745574 465879 

1 Der RH überprüfte von Apri l bis Ju ni 2003 die Geba ru ng des 

BMlFUW hi nsichtlich der Umsetzung und Vollziehung des Basler Über­

ei nkom mens. Zu de m im Oktober 2003 übermi tte lte n Prü fu ngsergeb­

n is gab das BMLFUW im Dezember 2003 eine Ste llungna hm e ab. Der 

RH erstattete im Februa r 2004 seine Gegenäußerung. 

BMLFUW 
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Basler Übereinkommen 

Ziele des Basler Übereinkommens 

Umwettgerechte 
Abfattwirtschaft 

Abfal15chtüsset für 
verwertbare Abfa lle 

BMLfUW 

2.1 Die Ziele des Baslcr Übereinkommens sind, grenzüberschreitende 

Abfallverbringungen zu minimieren, die umweltgerechte Behandlung 
von Abfallen im Zuge solcher Verbringungen zu gewährleisten, die 

Abfallerzeugung im Inland auf ein Mindestmaß zu reduzieren sowie 

eine umweltgerechte Verwertung und Entsorgung unvermeidbarer 
Abfalle im Inland sicherzustellen. 

Österreich ratifizierte dieses internationale Abkommen 1993. Die für 
die Umsetzung des Übereinkommens wesentlichsten RechtsvorschriFten 
sind die EG-VerbringungsV und die ergänzenden Bestimmungen im 

AbfallwiruchaFtsgesetz 2002. 

Nach diesen Bestimmungen ist grundSätzlich jede grenzüberschrei­
tende Verbringung von Abfallen notifizierungspflichtig. Dabei sind je 
nach Abfallart (gefahrlicher oder nicht gefahrlicher Abfall), Behand­

lungsart (Beseitigung oder Verwertung) und Bestimmungsort (inner­
halb oder außerhalb der EU) unterschiedliche Verfahren anzuwenden. 

Norifizierende Behörde in Österreich ist das BMLFUW; es hat über jede 

Notifikation bescheidmäßig abzusprechen. 

2.2 Nach Ansicht des RH ist das Basler Übereinkommen im Sinne einer 

nachhaltigen. umwe!tgerechten Abfallwirtschaft von besonderer Bedeu­

tung. 

3.1 Die EG-VerbringungsV ent.hält in ihren Anhängen eine Reihe zum Teil 
unterschiedlicher AbfallkJassiflzierungssysteme, die aus verschiedenen 
multilateralen und supranationalen Übereinkommen stammen (Basler 

Übereinkommen. OECD-Drei-Listensystem ll, European Waste Cata­
logue2I). Da die Liste der im Sinne des Basler Übereinkommens gefahr­

lichen und nicht gefahrlichen Abfalle mit den anderen Systemen nicht 
kompatibel ist, wurden alle Systeme einschließlich ihrer Anwendungs­
regeln in die EG-VerbringungsV aufgenommen. 

tl Das Drei - lislensystem der OECD (Organization ror Economic Cooperation and Deve­
lopment. Organisalion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sieht je 
nach Geflihrlichkeit der verwertbaren Abfalle unterschiedliche Kontrollmechanismen 
vor. Die Abr.tlle werden dabei in eine gelbe. grüne oder rote Liste übernommen. 

,) Abfallverzeichnis der EU. 2000/532/EG 
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3.2 Wenngleich die OECD minIerweile ihr Abfallk.lassiftzierungssystem 

vereinfacht und dem Basler Übereinkommen angepasst hat, werden 
die verbleibenden zwei Systeme nach wie vor zu Doppelgleisigkeiten 

führen. Die im Zuge der Verfahren aufgrund der rechtlichen Rahmen­
bedingungen vorzunehmenden Abfallklassiftzierungen nach unter­
schiedlichen, miteinander nicht kompatiblen Systemen stellen sich 
als aufwendig dar. 

4. 1 Nach der EG-VerbringungsV ist ein integriertes Netz von Beseitigungs­
anlagen zu errichten, damit die Gemeinschaft insgesamt sowie jeder 

einzelne Mitgliedstaat die Entsorgungsautarlde erreichen kann. Dabei 
muss es möglich sein, die Abralle in der nächstgelegenen geeigneten 

Entsorgungsanlage zu beseitigen [Prinzip der Nähe). Dazu sind von den 
Mitgliedstaaten Abfallbewirtschaftungspläne zu erstellen; eine europa­
weit koordiniene und verbindliche Planung bestand allerdings nicht. 

Um die nationale Entsorgungsautarkie erreichen zu können. sah die 
EG-VerbringungsV vor, dass die Mitgliedstaaten generelle Verbrin­

gungsverbote für Abr<ille erlassen bzw gegen einzelne geplante Ver­
bringungen begründete Einwendungen erheben können. Trotz dieser 
Möglichkeit bewilligte das BMLFUW Anträge auf Export von Abnillen 
zur Beseitigung, wodurch das im Basler Übereinkommen formulierte 
Ziel der Erhaltung der Entsorgungsautarlde in den Hintergrund trat. 

4.2 Die Erreichung einer auch wirtschaftlich tragrahigen Entsorgungsau­

tarkie im Bereich der Abfallbeseitigung setzt eine entsprechende Pla­
nung auf Gemeinschaftsebene voraus. Solange eine solche verbindliche 
europaweit koordinierte Planung nicht vorliegt, sollte Österreich um 
eine nationale Entsorgungsautarkie bemüht sein. 

5.1 Das Zielsystem des Basler Übereinkommens ist auf eine Minimierung 
grenzüberschreitender Abfallverbringungen ausgerichtet. Für die Beror­

derung von Müll und Fäkalien im Transitverkehr sind keine Ökopunkte' 
zu entrichten. Unter diese Befreiung fallen auch eine Reihe gefahrli­

cher Abralle . 

• Gem~ß Art 1\ des EU- Beitrinsven:rages-Aktt-Protokoll Nr 9 benötigte bis 31. Dezem­
ber 2003 jeder Lkw im Transitverkehr durch ÖSlerreich eine ÖkopunkteanzahL 

BMLfUW 
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Basler Übereinkommen 

5.2 Der RH wies auf das Spannungsverhältnis zwischen den bestehenden 
Regelungen hin, die einerseits eine Minimierung von Abfalltransponen 
als Ziel festlegen, andererseits durch Ausnahmen von der Ökopunkte­
pflicht diese gleichsam fOrdern . 

Vollzug des Basler Übereinkommens 

Meldungen 

BMLFUW 

6.1 Für jede Abfallverbringung sind drei Meldungen vorgesehen. Drei 
Arbeitstage vor dem tatsächlichen Transpon hat die notiflzierende 
Person dies mittels Versand-/Begleitschein dem BMLFUW zu melden 
rrransponmeldung). Der Empninger des verbrachten Abfalls hat bin­
nen dreier Arbeitstage die Übernahme (Eingangsmeldung) und spätes­
tens 180 Tage nach diesem Zeitpunkt die Verwertung bzw Beseitigung 
zu bestätigen (Verwertungsmeldung). Die Verletzung der Meldepflicht 
stellt einen Verwaltungsstraftatbestand dar. Dennoch fehlten laut Au -
wertung der Verbringungsdatenbank durch den RH für das Jahr 2000 

mehr als ein Drittel der erforderlichen Meldungen; nur ein Fünftel der 
Einzeltranspone wies alle drei erforderlichen Meldungen auf. Viele 
Meldungen erfolgten auch verspätet. 

6.2 Der RH bemängelte, dass seitens des BMLFUW zu wenig auf die recht­
zeitige und vollständige Einreichung der Meldungen geachtet worden 
war. Somit war der Vollzug der Meldeverpflichtungen noch nicht 
rechtskonform. 

6.3 Laut Std/ungnahme des BMLFUW würden sämtliche Meldungen nach­
gefordert werden, die als Be/egfiir die erfolgte Verwmung oder Besei­
tigung der grenzüberschreitend verbrachten AbJälle erforderliCh seien. 
Aufgrund des Personalmangels könne es aber vorkommen, dass die 
Eingangsmeldungen nur in AusnalllneJällen naChgefordert würden. 
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Verbringungs­

datenbank 

Mengenangaben 
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7.1 Das BMLFUW erfasste die im Rahmen der grenzüberschreitenden 

Abfallverbringung enlScheidungs- und abwicklungsrelevanten Daten 
in einer Verbringungsdatenbank. Der RH stellte fest, dass diese Daten­
bank fehlerhaft und als Controllinginstrument nicht geeignet war. 

Das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 sieht die Einrichtung eines elektro­

nischen Registers vor, das einerseits die Doppe1erfassung der Daten 
[beim Unternehmen und bei der Behörde) vermeiden und anderer­
seits eine weitgehend automatisierte Bearbeitung und ReaKtion der 

Behörde ermöglichen soll. Dieses elek.tronische Register befand sich 
erst im KonzeptSladium. 

7.2 Der RH bemängelte, dass die fehlerhafte Datenerfassung die Übersicht 
über den Verfahren,>stand erschwerte und keine Anpa'>5ungen der Ver­
bringungsdatenbank vorgenommen wurden, um sie als Controllingin­

strument nutzen zu können. Er empfahl, die Entwicklung des elektro­
nischen Reg.isters voranzutreiben und bis zur Fertigstellung für eine 

sorgniltigere Datenerfassung zu sorgen. 

8.1 Die drei Arbeitstage vor der Abfahrt zu erstattenden Transponmel­
dungen unterschieden sich regelmäßig hinsichUich der angegebenen 
Mengen von den Verwerrungsme1dungen. Ursache für diese Differenzen 
war, dass die Unternehmer die Menge der zu transponierenden Abfalle 
schätzten bzw die mögliche Zuladung des Transportmittels angaben; 
es war ihnen nämlich oft nicht möglich, bereits drei Tage vor dem tat­

sächlichen Transport die genaue Menge bzw das genaue Gewicht der 
Fuhre zu ermitteln, 

8.2 Der RH empfahl, das in den Begleitpapieren eingetragene tatsächliche 
Transportgewicht erst im Zuge der Eingangsmeldung in der Verbrin­

gungsdatenbank zu erfassen. 

8.3 Da5 BMLFUW leille mil, dass die Versand-/Begleitjonnulare vollstä,,­

dig u"d der Wahrheil eil/sprechend - somil eh/schließlich der Mellge 
bzw des Gewichts - auszufüllen wären. Daher werde die bisher geübte 
Praxis, geschätzte Mengcl/al/gabell zu tolerieren, beibehalte/I. 

8.4 Der RH entgegnete, dass die vorweg bekannt gegebenen, geschätzten 
Mengen jedenfalls durch die Angabe der tatsächlich transponienen 

Mengen in den Begleitpapieren und in der Verbringungsdatenbank 
ergänzt werden müssten, 

BMLFUW 
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Vollzug des Basler Ubereinkommens Basler Übereinkommen 

Sicherheitsleistung 

Verträge zur umwelt­

gerechten Entsorgung 

9.1 Für jede Verbringung von Abfallen. die unter den Geltungsbereich der 

EG-VerbringungsV fällt, ist die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung 
(Geld oder Bankgarantie) oder der Nachweis einer Versicherung erfor­

derlich. Diese muss die Kosten einer allenfalls erforderlichen Rückfüh­
rung einschließlich der Beseitigung oder Verwertung der betrefTenden 
Abfälle decken. 

Da in Einzelfällen die Garantieerklärungen an Bedingungen seitens 
der K.reditinstitute geknüpft waren oder mit der formalen Beendigung 
des Verfahrens endeten, stand der Behörde kein taugliches Sanktions­

mittel zur nachträglichen Einforderung vOn Verwertungsmeldungen 
oder sonstigen Unterlagen zur Verfügung. Bei Abfallverbringungen 

im Zwischenauslandsverkehr' verzichtete das BMLFUW überhaupt auf 
eine Sicherheitsleistung. 

~ Vl:rkehr. der aus Österreich über ein anderes Hoheitsgebiet wieder nach Österreich 
fließl. zB _Deutsches Eck-. 

9.2 Der RH empfahl, nur mehr unbefristete und ohne Bedingungen abge­

gebene Garanlieerklärungen als Sicherheitsleistungen zu akzeptieren . 
Weiters sollten auch bei Abfalltransporten im Zwischenauslandsver­

kehr entsprechende Sicherheitsleistungen verlangt werden. 

9.3 Das BMLFUW sagte dies zu. 

10.1 Bei den im Zuge der Notiflzierung vorzulegenden Verrrägen zur umwelt­

gerechten Entsorgung von Abfällen fehlten wesentliche Bestandteile 

wie kaufmännische Belange bzw wurde diesbezüglich auf gesonderte 
Vereinbarungen ve.rwiesen. Teilweise war auch die ausd.rückliche Bedin­
gung, dass die Gültigkeit des Verrrages von der Erteilung der behörd­

lichen Bewilligung zur Abfallverbringung abhäng.ig sei. nicht vorhan­
den . 

10.2 Nach Ansicht des RH kann die Beurteilung der zivilrechtlichen Absi ­
cherung einer Abfallverbringung nur anhand des vollständig vorlie­
genden Vertragswerks erfolgen. Er empfahl, nur mehr vollständige und 
mit entsprechenden Bedingungen versehene Vertragswerke zu akzep­

tieren. 

10.3 Lauf Srellungna/lme des BMLFUW härte es immer auJ die il1 der EG ­
Verbril1gulIgsV bzw im AbJallwirtschaJlsgesetz 2002 geJorderte" Ver­
rragsbestandteile geachret. 

BMLFUW 89 
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Vollzug des Basler Ubereinkommens 

Altlasten beitrag -

Mitteilung an das 
BMF 

Kontrolle 

Dokumentation 

90 

10.4 Der RH entgegnete, dass die Verträge nicht nur die in diesen Bestim­

mungen aufgelisteten Elemente. sondern auch alle wesentlichen Merk­
male wie Preis, Menge, Termine, Pönalen ua zu enthalten haben. 

11.1 Nach dem AltlastensanierungsgeselZ unterliegt unter anderem das 

Befördern von Abfallen zur langfristigen Ablagerung außerhalb des 
Bundesgebietes der Altlastenbeitragspflichr. Das BMLFUW hat zu Kon­
trollzwecken in solchen Fällen dem BMF die zur Erhebung der Altlas­

tenbeiträge notwendigen Daten zu übermiueln. Dazu zählt auch die 
Einstufung in die Deponierype, aus der sich die Beitragshöhe ergibt. 

11.2 Der RH bemängelte, dass diese Meldungen an das BMF nicht lückenlos 
erfolgten bzw keine Einstufung in die Deponierype enthielten . Er regte 

an , dem BMF einen Zugang zur Verbringungsdatenbank zu ermög­
lichen. wodurch die Vorbereitung abgabenrechtlicher Überprüfungen 

entsprechend unterstützt werden könnte. 

11.3 Das BMLFUW teilre mir, dass es die fehlenden Meldullgen /lachgereicht 
und in Hinkunft eine laufende Übemlinlung der relevanten Daten an 
das BMF sichergestellt habe. 

11.4 Der RH nahm dies zur Kenntnis, wies aber darauf hin, dass nach wie 

vor die Einstufung in die Deponierypen fehlt. 

12.1 Eine Verbringung von Abfallen ist zu untersagen, wenn die notiflZie­
rende Person oder der Empfanger mindestens zweimal wegen einer iIIe­
gakn Verbringung von Abfallen bestraft worden ist. Dazu hatten die 
Zollorgane die im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit festgestellten Über­

tretungen dem BMLFUW bekannt zu geben. Eine analoge Regelung 
für die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes besteht nicht. 

Gemäß einer Weisung des Bundesministers für Land- und Forstwirt­
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom Oktober 2002 haben die 

Landeshauptleute dafür Sorge zu tragen, dass dem BMLFUW über den 
Ausgang der Strafverfahren aller Anzeigen wegen Verstößen gegen 
das AbfallwirtschaftsgesetL 2002 berichtet wird. Tatsächlich verfugte 

das BMLFUW nur über eine unvollständige Aufstellung von Anzeigen 
und daraus resultierenden Verfahrensausgängen. die Dur händisch aus­

wertbar war. 

BMLFUW 
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Zugriff der Kontroll­
organe auf die Ver­
bringungsdatenbank 

BMlFUW 

Basler Übereinkommen 

12.2 Der RH bemängelte, dass das BMLFUW keine Strafdatenbank führte, 
obwohl eine solche zur ordnungsgemäßen Vollziehung des Abfallwirt­
schaftsgesetzes 2002 erforderlich ist. Weiters lagen nur lückenhafte 
Aufzeichnungen in einer für die Erstellung effizienter Auswertungen 
untauglichen Form vor. Er empfahl, eine Strafdatenbank zu führen, die 
sämtliche Bestrafungen wegen illegaler Verbringungen enthält, sowie 
die Kontrollorgane und Landeshauptleute wiederholt an ihre Melde­
pflicht zu erinnern. 

12.3 Laut Stellungnaillne de BMLFUW würde nunmehr eine eiller eJfizi­
elITen Auswertung zugängliche Liste über Verwaltungssrrafen , die im 
Zusammenhang mit illegalen Abfallverbringungcll verhängt wurden, 
geführt. Weiters seien die Landeshauptleute wiederholt auf die Einhal­
tung der Weisung betreffend die Berichte über deli Ausgang der Srraf­
verfahren Ilingewiesen worde ... 

13.1 Die vom BMLFUW geführte Verbringungsdatenbank enthält Angaben. 
die für die Durchmhrung effizienter Kontrollen erforderlich sind. Die 
kontrollierenden Organe der Zollwache' halten jedoch keinen Zugriff 
auf diese Datenbank . 

. Die Auflösung des Wachkörpe" Zoll wache erfolgte mit JO. April 2004. 

13.2 Der RH regte an, den kontrollierenden Organen einen Online-Zugriff 
auf eine aktuelle Verbringungsdatenbank zu ermöglichen. 

13.3 Laut Mirreilung des BMLFUW werde die Einführung des e1ekrronische .. 
Registers den kOlHrollierende .. Organen eineI! Zugriff auf die für sie 
relevamen DateI! ermöglidlell . 
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14 Zusammenfas end hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Das BMLFUW sollte die Erfassung von Daten in der Verbringungs­
datenbank sorgfältiger vornehmen und die Entwicklung des elek­
tronischen Registers vorantreiben. 

(2) Künftig wären nur mehr unbefristete und ohne Bedingungen 
abgegebene Bankgarantien als Sicherheitsleistung zu akzeptieren. 
Weiters sollte auch bei AbfaUtransporten im Zwi chenauslandsver­
kehr nicht auf Sicherheitsleistungen verzichtet werden. 

(3) Das BMLFUW sollte eine Strafdatenbank fUhren. die sämtliche 
Bestrafungen wegen illegaler Verbringungen enthält. 

(4) Dem BMF und den kontrollierenden Organen sollte ein Onlinc­
Zugriff auf eine aktuelle Verbringungsdatenbank ermöglicht wer­
den . 

BMLFUW 
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Kurzfassung 

BMSG 

BMSG 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 

Förderungsmaßnahmen zur Integration behinderter 
Jugendlicher in den Arbeitsmarkt 

Die Kosten der Vermittlung eines Arbeitsplatzes für behinderte Jugend­
liche durch Förderungen der beruflichen Qualifizierung betrugen im 

Jahr 2001 durchschnittlich 74 859 EUR, jene der Betreuung durch 
Arbeitsassistenten durchschnittlich 4 432 EURje Jugendlichen und 

Arbeitsplatz. 

Diese Kosten ermittelte der RH anlässlich einer Überprüfung von sechs 

Landesstellen des für die Förderungen zuständigen Bundesamtes für 
Soziales und Bebindertenwesen. Im Jahr 2001 konnten mit dem vom 
RH übe.rprüften Förderungsvolumen von 6,27 Mill EUR aus der Be­

hindertenmilliarde Arbeitsplätze für 458 Jugendliche vennittelt werden. 

Die Erfolgsquote der Vermittlungen durch QualifIzierungsmaßnah­
men zur Integration behinderter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt 
betrug im Jahr 2001 durchsch.nittlich 42 % ; sie schwankte zwischen 

18 % (Steiermark) und 60 % (Oberösterreich) . Die durchschnittliche 
Vermittlungsquote bei der Betreuung durch Arbeitsassistenten betrug 

38 % . 

Das in Entwicklung beftndiiche ControUing konnte nur die Effektivität, 
nicht jedoch die Kosten- Nutten- Relation der Förderungen messen. 
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RtchtsgruDdlage 

überpriifte landes,tellen de 
Bunde amtes für Soziales und 
BehinderteDwesen in 

Behinderteneinstellungsgesetz, BGBI Nr 22/1970 idgF 

Kärnten, Oberöslerreich, Salzburg, Steimnark. Tirol. 
Vorarlberg 

Förderungsvolumen für Jugendliche 
aus der BebindertenmHliarde (2001) 

davon vom RH überprüft 

durchschnittliche Kosten je erfolgte Vermittlung 
im Bereich der beruflichen Qualifizierung 

durchschnittliche Kosten je erfolgte Vennittlung 
im Bereich der Arbeitsassistenz 

durchschnittlicher Vennittlungserfolg 
im Bereich der beruflichen QualifIzierung 

durchschnittlicher Vennittlung,erfolg 
im Bereich der Arbeitsassis!enz 

in Mill EUR 

11,60 

6,27 

in EUR 

74 859 

4432 

in 'lb 

42 

38 

Prüfungsablauf und 
- gegenst<lnd 

I Der RH überprüfte von März bis Juni 2003 die Gebarung der Bundes­
sozialämter Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark. Tirol und 
Vorarlberg hinsichUich der im Jahr 2001 gewähnen Förderungen be­

hinderter Jugendlicher zur Integration in den Arbeitsmarkt aus der .Be­
hindertenmilliarde". Der RH beschränkte sich bei seiner Überprüfung 
auf die im Jahr 2001 erfolgren Maßnahmen, um Aussagen treffen zu 
können, ob die Jugendlichen auch längerfristig in den Arbeitsmarkt 
integriert werden konnten und die Förderungen somit nachhaltig waren. 

Grundsätzliches 

94 

Zu den im Oktober 2003 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen nahm das 
BMSG im Februar 2004 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäuße­

rung im März 2004. 

2 Die Österreichische Bundesregierung beschloss 2001 eine Beschäftigungs­

offensive, um Menschen mit Behinderungen den Zugang zum Arbeits­
markt zu erleichtern ("Behindertenmilliarde"). In den Jahren 1998 bis 
2000 betrug der Anteil Behindener an den Gesamtarbeitslosen rd 17 %. 

BMSG 
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BMSG 

förderungsmaßnahmen zur Integration 
behinderter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt 

3 Nach dem Behinderteneinstellungsgesetz sind Unternehmen, die 25 oder 
mehr Dienstnehmer beschäftigen, verpflichtet, auf jeweils 25 Beschäf­
tigte einen begünstigten Behinderten einzustellen. Begünstigt behin­
dert sind Personen, die mindestens 50 <\b erwerbsunfähig sind. 

Im Jahr 2001 erlangten in Österreich 83 463 Personen die Zuerkennung 
als ,begünstigte Behinderte". Davon waren 52 885 Personen in einem 
Dienstverhältnis und 3 327 Personen selbständig erwerbstätig. Weitere 
7 609 Personen bezogen Leistungen, die aus einem Dienstverhältnis 

resultierten. 

Bei einstellungspflichtigen Dienstgebern waren 44 689 und bei nicht 
einstellungspflichtigen Dienstgebem 8 196 Personen beschäftigt. 

4 Alle Dienstgeher haben für jede nicht besetzte Pflichtstelle eine Aus­
gleichstaxe zu bezahlen. Dienstgeber, die in Ausbildung stehende be­
günstigte Behinderte beschäftigen, erhalten, auch wenn keine Beschäf­
rigungspflicht besteht, eine Prämie in Höhe der Ausgleichstaxe. Den 
einstellungspflichtigen Dienstgebern wurden 2001 zur Zahlung an den 
Ausgleichstaxfonds insgesamt 55,88 Mill EUR vorgeschrieben, als Prä­
mien erhielten sie 11,78 Mill EUR. Die Mittel des Ausgleichstaxfonds 
dienten zur Förderung Behinderter. 

Nach dem Behinderteneinstellungsgesetz wäre die Republik Österreich 
[Bund) als Dienstgeher 2001 verpflichtet gewesen, 76]) Behinderte 
zu beschäftigen; e waren jedoch nur 6016. Der Bund überwies daher 
2(0) aufgrund der Nichterfüllung seiner Beschäftigungsquote dem Aus­
gleichstax fonds 3,05 Mill EUR. Einzelne Bundesländer als Dienstge­
ber, wie zB das Land Steiermark, erhielten aufgrund der Übererfüllung 
ihrer Einstellungsverpflichtung Prämien. 

5 Das Regierungsprogramm der Österreichischen Bundesregierung sieht 
für die XXII. GeselZgebungsperiode die Erarbeitung eines Bundesbehin­
dertengleichstellungsgesetzes vor, das in den verschiedenen Gesetzes­
materien die Diskriminierung behinderter Menschen beseitigen soll. 

Weder in den EU- Staaten noch in Österreich besteht ein einheitlicher 
Behindertenbegriff. Allein in Österreich enthalten mehr als 90 Bundes­
bzw Landesgesetze Bestimmungen für behinderte Menschen. Dajedes 
dieser Gesetze andere Zielsetzungen verfolgt, ist es nahezu unmöglich, 
eine einheitliche und rechtlich verbindliche Definition zu schaffen. 
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6 Förderungen für Behinderte können sowohl vom Bund als auch von 
den Ländern gewährt werden. Da eine zentrale AnlaufsteIle für Men­
schen mit Behinderungen fehlt, werden arbeitsmarkrpolitische Förde­

rungen vom Arbeitsmarktservice, von den Bundessozialämtern sowie 
von Landeseinrichtungen angeboten. Die Bundessozialämter verste­

hen sich als AnlaufsteIle für alle Menschen mit Behinderungen. 

7.1 Bis Ende 2002 bestanden sieben dem BMSG als nachgeordnete Dienst­
stellen eingerichtete Bundessozialämter, wobei das Bundessozialamt 

in Wien auch für die Bundesländer Niederösterreich und Burgenland 
zuständig war. Im Jahr 2003 wurden die Bundessozialämter zu einer 
Organisationseinheit, dem Bundesamt für Soziales und Behinderten­

wesen mit Zuständigkeit für das gesamte Bundesgebiet, zusammenge­
führt; in jedem Bundesland wurde eine eigene Landesstelle errichtet. 

Bis April 2004 war die zukünftige Arbeitsteilung zwischen dem BMSG 

und dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen noch nicht 
festgelegt. 

7.2 Der RH empfahl, ehestmöglich eine klare Aufgabenabgrenzung zwischen 
dem BMSG und dem Bunde amt rur Soziales und Behindertenwesen 
festzulegen und hiebei die Entstehung von Parallelstrukturen Zu ver­

meiden. 

7.3 Nach Mitteilung des BMSG werde derzeit mit extemer Unrerstützung ein 
Konzept zur AuJgabenabgrenzung erarbeitet. 

8 Ziel dieser Organisationsänderung war es, im Sinne einer Verwaltungs­
reform Einsparungen zu lukrieren. Die Bundessozialämter sollen von nicht 

serviceorientierten Leistungen entlastet und behinderten Menschen der 
Weg zu mehreren AnlaufsteIlen weitgehend erspart werden. Weiters 
sollen Doppelgleisigkeiten zwischen dem Bundesamt rur Soziales und 
Behindertenwesen und den Ländern vernlieden werden. In Verträgen 

zwischen den jeweiligen Organisationseinheiten soll die Entflechtung 
von Aufgaben vereinbart werden. 

Eine Abgrenzung gegenüber dem zur Vermittlung von Arbeit Suchen­
den zuständigen Arbeitsmarktservice bestand nicht. 

BMSG 
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Förderungsausmaß 

Maßnahmen zur 
Integration behin­

derter Jugendlicher 

BMSG 

Förderungsmaßnahmen zur Integration 
behinderter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt 

Im Rahmen der berunichen Rehabilitation von Behinderten sollen aber 

weiterhin Projekte in Kooperation zwischen den Ländern und dem Bun­
desamt für Soziales und Behindertenwesen umgeselZt werden, wobei 

aber eine präzisere ArbeilSleilung der Kooperanten erfolgen soll. 

9 Aus Milleln der Behindertenmilliarde wurden 2001 Förderungen im 

Ausmaß von 54,78 Mill EUR ausbezahlt. 

Die vom RH überprüften sechs Bundessozialämter verfügten im Jahr 2001 
aus diesen Mineln über ein Förderungsvolumen für Behinderte von 34,51 MiH 

EUR. Davon entfIelen auf behinderte Jugendliche 11,60 Mill EUR. Die 
vom RH überprüften Förderungen beliefen sich auf 6,27 Mill EUR; 

damit konnten 458 Jugendliche auf ArbeitsplälZe verminelt werden. 

10 Die Maßnahmen zur Integration behinderter Jugendlicher umfassten 

- Projekte zur beruflichen QualifIzierung, 

- Individualforderungen in Form von Lohnkostenzuschüssen und Inte­

grationsbeihilfen sowie 

- berufsbegleitende UnterstülZungsangebote, wie zB die Arbeitsassis­
tenz (Unterstützung am ArbeitsplalZ bzw bei der Suche nach Arbeits­

plätzen). 

Das Schwergewicht der Förderungen lag bis Ende 2000 mit knapp 60 'lb 

bei den Individualforderungen. Erst durch die Behindertenmilliarde 
verlagerte es sich auf QualifIzierungsprojekte und berufsbegleitende 
Unterstützungsangebote. Im Jahr 2001 entfIelen bereits 55 'lb der För­

derungsminel auf diese Maßnahmen. 

11.1 Die Bundessozialämter verfügten über nur unzureichende Dalen hin­
sichtlich Anzahl und Art der Behinderungen Jugendlicher und ihrer 
Arbeitsmarktchancen. Daher überließen sie die Initiative zur Projekt­
und Teilnehmerauswahl weitgehend den zur Betreuung von Behinder­

ten gegründeten privaten Vereinen. 
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Maßnahmen zur Integration 
behinderter Jugendlicher 

11.2 Der RH empfahl eine mittel- und längerfristige Planung zur Vorgabe 
von Zielen im Bereich der arbeitsplatzspezifischen Aus- und Weiter­
bildung; dies würde ein aktiveres Steuern ermöglichen, 

11.3 Nach Mirteilung des BMSG s"; bisher eine mirtel- bis la"gJristige Planu"g 
auJgrulld der geselzliclr vo rgegeberrell einjährigen Budgets nur lei/weise 
mögliclr gewesen, 

12.1 Die Bundessozialämter schlossen mit den Projektträgern umfangrei­

che Verträge über die einzelnen Maßnahmen ab. Die Erfolge wurden 
quantitativ, wie beispielsweise durch die Vermittlung einer bestimm­
ten Anzahl VOn Arbeitsplätzen, festgelegt. Neben der durch die Ziel­

erreichung präzisierten Vertragsinhalte enthielten die Verträge noch 
detaillierte Regelungen über die Höhe der einzelnen Kostenpositionen, 
Nach Ende der Vertragsdauer erforderten die Abrechnungen von den 

Bundessozialämtern einen erheblichen Verwaltungsaufwand. 

12.2 Nach Ansieh! des RH solhen die Projekrrräger nach Vorgabe von Qua­

litätskriterien zur Anbomeliung auf Grundlage fixer Kosten je vermit­
telten Arbeitsplatz aufgefordert werden. Durch diese Form der Ange­
botsgestaltung würde die Vergleichbarkeit der Angebote erleichtert 
und der durch die Prüfung der einzelnen Kosten entstehende Verwal ­

tungsaufwa nd ei ngesch ränkt. 

12 .3 Laut StellUlrgllahme des BMSG würde"1l mit dem BMF bereits diesbe­
zügliche Gespräclre gefiilrrl_ 

Qualifiz;erungsmaßnahmen 

Zielsetzung und 
Mittelaufbringung 

98 

13 Ziel von Qualifizierungsmaßnahmen war die Vorbereitung der Einglie­
derung behinderter Jugendlicher in ein reguläres Beschäftigungsver­

hällnis. Die Projekte umfassten verschiedene Ausbildungen, die teil­
weise bis zum Lehrabschluss ftihrten. Weiters wurden Kulturtechniken 

vermittelt und Hilfe zur selbständigen Lebensftihrung geboten. 

Die hieftir im Jahr 2001 aufgewendeten Mittel stammten im Wesent­
lichen aus der Behindenenmilliarde (3,81 Mill EUR), vom Europäischen 
Sozialfonds (0,75 Mill EUR), von den Bundesländern (0,51 Mill EUR) 

sowie vom Arbeitsmarktservice (0,13 Mill EUR), 

8MSG 
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behinderter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt 

Vermittlungserfolg 

BMSG 

14 Eine erfolgreiche Verminlung lag nach den internen Richtlinien der 
Bundessozialämter dann vor. wenn innerhalb von sechs Monaten nach 
Abschluss der Qualifikationsmaßnahme mindestens drei Monate ein 
sozia Iversicherungspflichtiges Dienstverhältn is bestand. 

15.1 Die durch den RH festgestellten durchschnittlichen Erfolgsquoten lagen 
bei den überprüften Bundessozialämtern zwischen 18 % (Steiermark) 
und 60 % (Oberösterreich) . Der Durchschnitt aller überprüfter Bundes­
ozialämler betrug rd 42 %. 

Die durchschnittlichen Kosten einer Vermittlung machten 74 859 EUR 
aus. Bei den einzelnen Bundessozialämtern betrugen die entsprechen­
den Kosten : 

Bundessozialamt 

Kärnten 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 

Kosten je erfolgreicher Verminlung 
in EUR 
38886 

136925 
74091 

119836 
57015 
37 217 

15.2 Der RH empfahl ein Überdenken der Förderungsstrategie des Bundes­
sozialamtes Steiermark in Anbetracht seiner schlechten Erfolgsquote. 
Dagegen konnten die verhältnismäßig hohen Kosten des Bundessozial­
amtes Oberösterreich durch anspruchsvolle Projekte gerechtfenigt wer­
den. 

15.3 Laut Strllullgllahme des BMSG hällge der Erfolg I'On eill/.'T Reihe oft schwer 
beeilljlussbarer Faktoren ab. Bei den ProjekteIl des BUlldessozialamtes 
Steiennark habe es sich um lieue Maßnahmen mit besollders schwierigem 
Klielltel geholldelt. Die Erfolgsquote habe ich jedoch 2003 bereits ver­
bes en. 

15.4 Der RH stimmte der Ansicht des BMSG hinsichtlich der Beeinflussbar­
keit der Faktoren grundsätzlich zu. Er wies aber darauf hin. dass dies 
tur alle Landesstellen gleichermaßen gegolten und er bei den überprüf­
ten Landesstellen keine Unterschiede der jeweiligen betreuten Klien ­
tel festgestellt habe. Die Berechnungen des RH sollten den Bundesso­
zialämtern und dem BMSG als Grundlage tur weitere Interpretationen 
und Analysen dienen. 
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16 Neben den Projektforderungen gewähnen die vom RH überprüften Bun­
dessozialämter im Jahr 2001 auch rd 1 000 Individualfcirderungen in 
Form von Lohnkostenzuschüssen und Integrauonsbeihilfen. Die Indi­

vidualfcirderungen dienten zum Ausgleich behindertenbedingter Min­

derleistungen. Sie sollten einen Anreiz zur Weiterbeschäftigung und 
Einstellung Behindener bieten. Die deran gef6rdenen Jugendlichen 
waren durchschnittlich um 48'lb länger beschäftigt, als die Dauer der 

Förderung betragen hane. 

17 Durch die Arbeitsassistenz sollten Menschen mit Behinderungen, insbe­

sondere Personen mit psychischer Beeinrrächtigung, bei der Suche nach 

Arbeitsplätzen oder bei der Bewältigung von Problemen am Arbeits­
platz ( . .Job-Coaching"j unterstützt werden. 

Die in den sechs überprüften Bundessozialämtern im Jahr 2001 durchge­
fuhrten 22 Projekte der Arbeitsassistenz (Kosten insgesamt 4,5 Mill EURj 

wurden mit 2,5 Mill EUR aus der Behindenenmilliarde finanziert. Die 
restliche Finanzierung dieser Projekte stammte zu 16'lb vom Europä­
ischen Sozial fonds, zu 15 q;, von den Bundesländern, zu 8 q;, aus dem 
Ausgleichstaxfonds und zu 6 q;, vom Arbeitsmarktservice. 

18.1 Gemäß einer internen Richtlinie sollten aus Mitteln der Behinderten­

milliarde eigene Projekte der Arbeitsassistenz fur Jugendliche einge­
richtet werden. 

18.2 Bei den sechs vom RH überprüften Bundessozialämtern wurden aller­
dings nur 35 q;, der Jugendlichen in spezifischen Jugendlichenprojek­

ten, die übrigen gemeinsam mit Erwachsenen betreut. Diese Zielset­
zung konnte somit nicht erreicht werden. 

BMSG 
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behinderter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt 

19 Die durchschnittlichen Kosten eines durch die Arbeitsassistenz vermit­
telten oder gesicherten Arbeitsplatzes betrugen in den sechs überprüf­
ten Bundessozialämtern 4 432 EUR. Die Durchschninskosten in den 
einzelnen Bundessozialämtern werden wie folgt dargestellt: 

Bundessozialamt 

Kärnten 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 

Kosten je erfolgreicher Verminlung 
in EUR 
3 119 

4477 

4 110 

5431 
6380 
7047 

Für 19 <Ib der aus der Arbeitsassistenz verminelten Arbeitsplätze wu r­
den zusätzlich Individualf<irderungen gewährt. 

20.1 Nach den Feststellungen des RJi wurden 38 <Ib der durch die Arbeits­
assistenz betreuten Jugendlichen vermittelt; rur 485 Jugendliche konnte 
ein geeigneter Arbeitsplatz vermittelt oder gesichert werden. Davon 
entfielen 314 Arbeitsplätze auf Mittel der Behindertenmilliarde. 

Eine interne Richtlinie des BMSG regelte den Inhalt der Verträge zwi­
schen den Bundessozialämtern und den Projeknrägern der Arbeits­
assistenzmaßnahmen. Demnach sollte durch die Arbeitsassistenz eine 
bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen rur Jugendliche erlangt oder ge­
sichert werden. Mindestens 75 <Ib dieser Vermittlungen sollten auf den 
I. (regulären) Arbeitsmarkt, 25 <Ib in den 2. Arbeitsmarkt (Beschäfti­
gungsprojekte) entfallen. 

Die Bundessozialämter legten ihre Erfolgskriterien allerdings unter­
schiedlich fest. Das Bundessozialamt Steiermark vereinbarte eine Ver­
mittlung von 70 <Ib in den I. Arbeitsmarkt, das BundessoziaJamt Ober­
österreich von 75 <Ib. Die Bundessozialämter Kärnten, Salzburg, Tirol 
und Vorarlberg sahen keine Unterscheidung vor. 

20.2 Der RJi wies darauf hin, dass die Aussagekraft über die Erfolge daher 
nur eingeschränkt gegeben war und betonte die Notwendigkeit, ein­
heitliche Erfolgskriterien festzulegen. 
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21.1 Im Jahr 2001 wurde bei allen Bundessozialämtern ein Controlling ein­
gefühn. Das BMSG nahm seine Controllingaufgaben durch zwei Abtei­
lungen wahr. Eine Abteilung war für die Koordination und die Erstel­
lung der Berichte zuständig, die andere für die Vorgabe der Erfolgsziele. 
In den Bundessozialämtern waren die Controllingaufgaben - abhän­
gig von der personellen Besetzung - auf eine bzw zwei Abteilungen 
aufgeteilt. Deren Mitarbeiter hatten jedoch überwiegend andere Auf­
gaben zu erledigen. 

21.2 Der RH erachtete es als zweckmäßiger, jeweils nur eine Abteilung bzw 
einen Bediensteten mit den Aufgaben des Controllings zu betrauen und 
die betreffenden Mitarbeiter von anderen Tätigkeiten zu enllasten. 

21 .3 Das BMSG sagte dies zu. 

22.1 Die im Wege des Controllings durchgefühne Erfolgsmessung stimmte 
mit den tatsächlichen Erfolgen nicht überein. Bei Personen, die meh­
rere Förderungen enthielten, wurde auch der Erfolg mehrmals gezählt, 
obwohl das Erfolgskriterium, die Erlangung oder Sicherung eines Ar­
beitsplatzes, nur einmal gegeben war. 

22.2 Das BMSG teilte dazu mit, dass diese Fehlerquelle mittlerweile besei­
tigt worden sei. 

23.1 Das Conrrollingsystem ordnete den zahlenmäßigen Erfolgen keine fman­
ziellen Mittel zu. Es konnte daher für die einzelnen Förderungsmaß­
nahmen keine Kosten-Nutzen-Relation hergestellt werden. 

23.2 Um auch Aussagen über die Kosten-Nutzen-Relation der einzelnen För­
derungen treffen zu können, empfahl der RH , in Hinkunft den zahlen­
mäßigen Erfolgen die dafür aufgewendeten Mittel zuzuordnen. 

24.1 Ab 2001 war ein Bediensteter des BMSG mit der Revision der Bundes­
sozialämter betraut. Dieser war aussch.ließIich für die Projekrprufung 
im Bereich der Behindenenmilliarde zuständig und berichtete direkt 
an den Bundesminister. Vereinbarungen über Förderungen benötig­
ten vor ihrem Abschluss seine Genehmigung. 

Über die von ihm durchgefühnen Revisionen lagen kurze Minister­
informationen, jedoch keine Berichte vor. 

BMSG 
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behinderter Jugendlicher in den Arbeitsmarkt 

24.2 Der RH wies darauf hin, dass eine Revision von selbst genehmigten Tätig­
keiten den Grundprinzipien einer ordnungsmäßigen Kontrolle wider­
sprich!. Weiters hielt er das Vorhandensein schriftlicher Revisionsbe­
richte für unbedingt erforderlich. 

24.3 Nach Mitteilung des BMSG sei die begleirellde KOllIrolle ill der besrehell­
deli Fonn auJWunsch des BUlldesminisrt"rs, Mag Herbere Haupr, erfolge. 
Es wies in diest"nt Zusammellhang unreranderem aufdiejinanzielle Bedeu­
tung des Projekrs _Behinderrelllllilliarde- hin. Weirers wt"rde nach AblauJ 
desjewei/ig/.'ll PYÜJjahre eill Berichr über das Gesamrprojekr elrrsprechend 
dem Prozedere du Rroisionsordnullg ersrellr. 

24.4 Der RH entgegnete. dass ihm Berichte über die Revisionstätigkeit der 
Jah re 2001 und 2002 hinsichtlich der Behindenenmilliarde zur Zeit 
seiner im Jahr 2003 erfolgten Überprüfung an On und Stelle nicht 
vorgelegt werden konnten. 

25 Zusammenfassend hob der RH folge nde Empfehlunge n hervor: 

(I ) Zur Reduzierung des Verwaltu ngsaufwands wären d ie Projekt­
träger zur AnbotsteIlung auf Grundlage der Kosten pro vermittelten 
Arbeitsplatz au fzufordern . 

(2) Im Rahmen des Controlling ollten den einzelnen Förderungs­
projekten sowohl die projektspezifischen Kosten als auch der en t­
sprechende Nutze n zugeordnet werden. 

103 

III-86 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)110 von 151

www.parlament.gv.at



R -
H 

104 

III-86 der Beilagen XXII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 111 von 151

www.parlament.gv.at



R -
H 

Kurzfassung 

BMVIT 

TI 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie 

Fonds zur Förderung der wissenschaftLichen 

Forschung 

Die Aufgabenerfüllung durch den Fonds zur Förderung der wis en­
schaftlichen Forschung war verbes erungswürdig. Zur Erhöhung des 
Wirkung grades wird neben dem Abgehen von der bisher antrags­
orientierten Förderungspolitik die Einführung einer mittelfristigen 
Förderungsstrategie erforderlich sein. 

Der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Wissen­
schaftsfondsl und der ForschungsfOrderungsfonds für die gewerbli­
che Wirtschaft entwickelten trotz ähnlicher ge etzlicher Grundlagen 
umer chiedliche Organisationsstrukturen und Abläufe. 

Durch die organisatorische Zusammen führung beider Fonds soll­
ten ein durchgängiges und abgestimmtes ForschungsfOrderungs ys­
tem von der Grundlagenforschung bi hin zur anwendungsorien­
tierten Forschung aufgebaut owie vorhandene Synergien genutzt 
werden. 

Die Beurteilung der Förderungswürdigkeit der eingereichten For­
schungsprojekte erfolgte durch internationale Experten. Das Förde­
rungsvergabeverfahren war aufgrund der personellen Verflechtung 
von Beurteilenden und Entscheidungsbefugten üher die Förderungs­
vergabe verbesserungsbedürftig. 

Der Wissenschaftsfonds hatte keine ausreichende Kenntnis über die 
Wirkungen der eingesetzten Förderung mittel. in besondere über 
deren Hebelwirkung. Eine vom BMVIT im Jahr 2003 eingeleitete 
international ausge chriebene Evaluierung soll wesentliche Anhalts­
punkte über die künftige Positionierung des Wissenschaftsfonds in 
der österreich ischen Förderungslandschaft liefern. 

Außer der Zielsetzung. das Förderungsvolumen jährlich um JO % 
auszuweiten. bestanden rur die Förderungsvergabe des Wissen­
chaftsfonds keine weiteren Förderungsstrategien. 
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Der grundsätzHch einjährige Finanzierungshorizont des Bundes­

fInanzgesetzes und die Unsicherheit über die weiteren Mitteizu­

wendungen durch die Oesterreichische Nationalbank standen einer 

mehrjährigen Fina nzierungssicherheit der vom Wissenschafts fonds 

gefOrderten Projekte entgegen. 

Kenndaten des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

ReclJtsgruDdlag~ Bund~g~~t2 zur Förderung der Forschung und T~hnologittntwiclcJung 
(Forschungs- und Technologieförderungsgesetzl, BGBI Nr 434/ 1982 idgF 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Bewilligte Förderungen tI in Mill EUR 

EinzeIforschungs-
projekte 35,43 43,20 50,59 54,28 56,45 60,82 66,79 71,00 

NetzwerkfOrderung 17,14 11,83 13,36 19,79 27,63 18,37 17.23 18,37 

sonstige 
Förderungsprogramme 5.39 5,62 5, 14 5,64 5,78 6,75 7,51 10,92 

Summe 57,96 60.65 69,09 79.71 89.86 85,94 91,53 100,29 

Mittelzuwendungen 
rur Forschungszw.cke21 

Normalbudget des BUDd~ SO,87 40,80 43,60 41,42 44.33 46,35 45,11 49,86 

Sonderminel des Bundes 12,14 11,12 18,89 7,27 19.62 19.62 2,00 

Minel der OeNBJ1 6,01 7,40 6,55 9,27 33.10 27.87 27.43 25,44 

sonstige Mittel 0,64 0,62 0,64 0,13 0,16 0,16 0,17 0,31 

Summe 57,58 60,96 61,91 69,71 84,86 94,00 92,33 77,61 

VerwaJlungsaufwand 3,17 3,13 3.33 3,52 4,06 4,01 4,38 4,81 

Anzahl 

eingereichte 
Forschungsvorhab~n 1090 1054 1065 980 I 021 164 1327 

g~förden~ 
Forschungsvorhaben 669 661 587 631 557 544 576 579 

Mitarbeiter 33 35 37 39 41 43 45 50 

' I FOrd<rungsbarw<n .. lSprich, 100 I\b der ausg=hh<n FOrderung<n 
2) Rundungsabw~ichu.ngcn 
l} Ckstf:rrrichische Nationalbank 
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Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung 

1 Der RH überprüfte von November 2002 bis Jänner 2003 den Fonds 

zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Wissenschaftsfonds). 

Schwerpunkte der Gebarungsüberprüfung waren im Wesentlichen die 

Beurteilung der Förderungsziele, die Organisation, die Finanzierung 

und die Verwendung der Förderungsmittel. 

Zu den im Juni 2003 zugeleiteten Prüfungsmineilungen gaben das 

BMVlT im September 2003 und der Wissenschaftsfonds im Au­

gust 2003 Stellungnahmen ab. Der RH erstattete seine Gegenäuße­

rungen im November und Dezember 2003. 

Forschungspolitische Rahmenbedingungen 

Zielvorgaben des 

Bundes 

BMVIT 

2.1 Der Wissenschaftsfonds wurde durch das Forschungs- und Technolo­

gieförderungsgesetz, BGBI Nr 434/1982 idgF, als Fonds mit eigener 

Rechtspersönlichkeit eingerichtet und unterstand der Aufsicht durch 

das BMVlT. 

Ende des Jahres 2002 betrug das vom Wissenschaftsfonds finanzierte 

Projektvolumen einschließlich der noch erforderlichen finanziellen Mit­

tel 345,45 Mill EUR. Damit stellte der Fonds das mit Abstand wesent­

lichste Förderungsinstrument im Bereich der wissenschaftlichen Grund­

lagenforschung dar. 

Rund zwei Drinel der jährlichen Förderungsmittel flossen in EinzeI­

forschungsprojekte. Daneben förderte der Wissenschaftsfonds auch 

Forschungsnetzwerke (Spezialforschungsbereiche. Forscbungsschwer­

punkte) sowie spezielle Programme rur einzelne Wissenschafter. 

Antragsberechtigt waren nur natürliche Personen. 

Der Mine 2000 eingerichtete Rat rur Forschung und Technologieent­

wicklung" empfahl, die von der Bundesregierung rur Forschungs- und 

Technologiezwecke bereitgestellten Sonderminel auch dem Wissen­

schaftsfonds zugänglich zu machen. Zuvor sollte der Wissenschafts­
fonds jedoch einer Evaluierung unterzogen werden, um seine Posi­

rionierung innerhalb der österreichischen Förderungslandschaft zu 
prüfen . 

• Dtr ~im BMvrr 6ngerichtete Rat rur Forschung und Ttthnologi~nrwjckJung Ixsteht 
aus acht Mitgliedern. die jeweils zur Hälfte vom Bundesminister für Vtrkehr. Inno­
vation und Technologie sowjt vom Bundesminister für Bildung. Wissenschaft und 
Kuhur rur runf Jahrt ernannt werdc:n. Zu seinen Aufgabt" zählt unter ande~m die 
BeralUng der Bundesregierung in allen Fragen belrdfend Forschung. Technologie 
und Innovation. 
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Forschungspolitische Rahmen bedingungen 

Förderungsziele 

108 

2.2 Der RH schloss sich den Vorgaben des Rates für Forschung und Tech­
nologieenrwicklung an. Beim Wissenschaftsfonds bestand auch nach 
seiner Ansicht aufgrund von Schwachstellen in der strategischen Aus­

richtung sowie bei der Abstimmung der Förderungcn auf die for­
schungs- und budgerpolitischen Vorgaben der Bundesregierung ein 
wesentlicher Anpassungsbedarf. 

2.3 Laut Stellungllahme des BMVlT habe es Anfallg 2003 die vom Rat für 
Forschung und Technologieenrwicklung geforderte Evaluierung des Wis ­
sensclrajtsfonds auf i.ltemotiollaler Basis eingeleitet. Darüber hinaus 
sei im Rahmen der laufenden Reorganisation eine Arbeirsgruppe zur 
Reform des Förderungssysrems für Forschung lind Technologie eit/ge­
setzt worden. Eine diesbezügliche Novelle des Forschungs- und Tech­
tlologiejörderungsgesetzes werde vorbereitet. 

3.1 Der Wissenschaftsfonds vergab Förderungen nach dem Antragsprinzip 
[Boltom-up) grundSätzlich ohne Einschränkung des Forschungsthemas 

oder des Personenkreises. Er entwickelte dabei weder eine' detaillierte 

Förderungssrrategie noch weitergehende Strategien zur Erreichung der 
von der Bundesregierung angestrebten österreich ischen Forschungs­
quote" von 2.5 % bis 2006. Eine Zielsetzung bestand lediglich inso­
weit. als der Wissenschaftsfonds eine jährliche Ausweitung des Ver­
gabevolumens um 10 % anstrebte . 

.. Anteil der gesamten Brunoinlandsausgaben rur FOrSChung 3m Brunoinlandsprodukl 

Im Jahr 2002 erarbeitete der Wissenschaftsfonds ein Stärken- und 
Schwächenprof,l seiner Position im nationalen wie auch internatio­
nalen Forschungsumfeld. Wesentliche Ziele dieses Prof,ls waren die 
Erstellung von Grundlagen für ein zukünftiges Strategiepapier und die 

Ausarbeitung eines Leitbilds. 

3.2 Der RH bewertete die Erarbeitung eines Stärken- und Schwächenpro­

fils positiv. Er bemängelte jedoch, dass die Förderungspolitik des Wis­
senschaftsfonds bisher lediglich auf eine Ausweitung des Vergabevo­

lumens. nicht aber auf qualitative Ergebniskriterien der Förderungen 
- bezogen auf den jeweiligen Wissenschaftsbereich - ausgerichtet 
war, 

BMVIT 
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Forschungspol itische Rahmenbedi ngungen Fonds zur Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung 

Kooperation mit dem 
Forschungsförde­
rungsfonds für die 
gewerbliche 
Wirtschaft 

BMVIT 

Im Hinblick auf die Höhe der Förderungsminel sowie auF die veränder­
ten forschungspolitischen Rahmenbedingungen (zB das Universitäts­
gesetz 2002 oder die Schaffung des europäischen Forschungsraumes) 
erachtete der RH die Ausarbeitung einer mittelfristigen Förderungs­
strategie rur erforderlich. Darin sollte unter anderem der Beitrag des 
Wissenschaftsfonds zur Anhebung der österreichischen Forschungs­
quote zu erkennen sein. 

Ergänzend regte der RH an, dass der Wissenschaftsfonds zu den bereits 
bestehenden Bottom-up-Förderungen 11 die Abwicklung von grundle­
genden Top-down-Programmen 21 von thematisch vorgegebenen For­
schungsschwerpunkten übernimmt. 

11 Förderungsvergabe ohne Einschränkung auf bestimmte Schwerpunkte (Antragstel­
ler bestimmt den Gegen land) 

2} Vorgabe von höherrangigen thematisch ausgerichteten ForschungsfOrderungspro­
grammen. zU durch ein Bundesministerium. 

3.3 Laut Milteilung des Wissenschaftsfonds würde er seit langem eine 
klare, ins/rumen/ell ausgerichtere Förderungsstrategie verfolgen. Von 
Vorgaben bei Forschungs/hemen oder Prioritäten sei bewusst Abstand 
gellommen worden. Die Erarbei/ung einer Strategie zur Steigeru/tg der 
ös/correicltischen Forschungsquo/e würde seine Kompetenzen übers/eigen; 
dies wäre Aufgabe des BMVlT und des RatesJür Forschung und Tech­
'1O/ogieenrwicklU/tg. An der Ausarbeitung diesbezüglicher Vorschläge 
würde er selbstverstältdliclt mi/arbeiten. 

3.4 Der RH entgegnete, der Wissenschaftsfonds häne Strategien entwickeln 
und Maßnahmen selZen können, um einen speziellen Beiuag zur Anhe­
bung der Forschungsquote in Österreich zu leisten. Bei den meisten 
vergebenen Förderungen lag das ForsChungsthema im individuellen 
Interesse des Antragstellers; eine Festlegung von im gesamtösterreichi­
schen Interes e gelegenen Forschungsschwerpunkten erfolgte nicht. 

4.1 Die Zusammenarbeit des WissenschaftsFonds mit dem Forschungsfor­
derungsfonds für die gewerbliche WiuschaFt (ForschungsfOrderungs­
fonds) beschränkte sich in den vergangenen Jahren auF die gemeinsame 
Planung und Durchruhrung von nur einzelnen Förderungsprogrammen. 
Allerdings gelangten diese entweder nicht zur Umsetzung oder wur­
den mangels Erfolges nach kurzer Zeit eingestellt. 
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Forschungspohtiset-e R n e"bed,"gunge~ 

110 

Die beiden Fonds passten sich bei der Abwicklung von Förderungsan­

trägen den Bedürfnissen ihrer Förderungsnehmer an und entwickelten 
unterschiedliche Organisationsstrukturen und Abläufe. Übergeordne­
ten Zielen einer ForschungsfOrderungspolitik, wie zB dem Abbau der 
Schranken zwischen universitärer Grundlagenforschung und ange­

wandter Forschung, wurde dabei weniger Priorität eingeräumt. Dadurch 

entstand im Laufe der Zeit eine "Förderungslücke". 

Sie war darauf zurückzufUhren, dass Forschungsprojekte, die nicht 

mehr der Grundlagenforschung, aber auch noch nicht der angewandten 
Forschung zuzuordnen waren, zumeist außerhalb der Förderungsbe­

reiche blieben. 

Weiters war die uneingeschränkte Autonomie der beiden Fonds bei 
den Förderungsentscheidungen einer abgestimmten Forschungsstra­

tegie nicht dienlich. 

4.2 Der RH empfahl dem BMVIT, den ForschungsfOrderungsfonds und 

den Wissenschaftsfonds in einer übergeordneten Organisationseinheit 
zusammenzuführen. Damit könnten - unter Wahrung der beiden For­

schungsförderungsbereiche als Förderungssparten - die Voraussetzun­
gen dafür geschaffen werden. ein durchgängiges und abgestimmtes 
ForschungsfOrderungssystem von der Grundlagenforschung bis hin 
zur anwendungsorientierten Forschung aufzubauen; dies würde die 

bestehende Förderungslücke zwischen den beiden Fonds beseitigen. 

Der RH erwartete durch die Zusammenführung der bei den Fonds. durch 
die Verkleinerung der Entscheidungsgremien sowie die Straffung der 

internen Abwicklungsmechanismen einjährliches Einsparungspotenzial 
von 1.5 Mitl EUR bis 2 Mill EUR. Dieses könnte durch Rationalisie­
rungsmaßnahmen in den Bereichen Administration, Geschäftsführung 
und Öffentlichkeitsarbeit, durch spartenübergreifende Beurteilung und 

Abwicklung der Förderungen, durch eine übergreifende Personalent­
wicklung sowie durch Nutzung einer gemeinsamen Datenbank und 
Infrastruktur verwirklicht werden. 
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4.3 wut Stellungnahme des BMVTT werde die vorgeschlagene Verstär­
kung des Zusammenlvirkens VOll Forschungsjörderungsjonds ulld Wis­
senschajtsjollds konupriv bereits verjolgr. Weirere verwertbare Anre­
gUllgen würden von der illtemariollalell Evaltlierullg der beiden Fonds 
erwartet. Eine eventuelle lieue Orgallisarion sollte Synergien nutzen, 
die ullIersclliedlichen Förderungsprogramme und - praktiken jedoch 
berücksiclltigell. 

Der Wissenscllajtsjonds hielt die bestehenden Kontakte zwischen deli 
beidelI FOllds fiir ausreichend. Die Grulldlagenjorschung köllne lIach 
weltweiter Erjahrullg lIur da/1I1 erjolgreicll ablaujen, wenn die dafür 
veralllwortliche Förderungsorganisation selbständig handeln könne und 
autonom sei. Für organisatorische Maßnahmen sollten die Ergebnisse 
der laujenden Evaluierung abgewartet werden. Die Höhe der vom RH 
e"ecl,neten Eillsparungen sei zu bezweifeln. 

4.4 Der RH verblieb bei seiner Ansicht. dass sich die beiden Fonds in ers­
ter Linie auf die Abdeckung ihrer Kernaufgaben konzentrien hanen, 
obne dabei eine darüber hinausgehende gesamlheilliche VerneLZung 
der Forschungsforderung zu berücksichtigen. Die vom RH ermittelten 
Einsparungseffekte durch die empfohlene Zusammenlegung der bei­
den Fonds könnten vor allem durch eine Aufwandsreduktion in der 
Geschäftsfi.ihrung, der Öffentlichkeitsarbeit und Buchhaltung sowie 
durch eine Verringerung der Anzahl der Sachbearbeiter erzielt werden. 

5 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen den Ausbau 
der internationalen Kooperationen des Wissenschaftsfonds sowie dessen 
verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Forschungseinrichrungen im 
Rahmen des europäi ehen Forschungsraumes. 
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6.1 Organe des Wissenschafts fonds waren die Delegienenversammlung, 
das Kuratorium, das Präsidium unter Leitung des Präsidenten und das 
Sekretariat. 

Der Delegienenversammlung des Fonds oblagen unter anderem der 
Beschluss von Voranschlag und Jahresabschluss sowie die Wahl des 
Präsidiums und der Mitglieder des Kuratoriums. Ende 2002 gehönen 
ihr 71 Mitglieder (Mitglieder des Präsidiums. Vertreter von Universi­
täten. Kammern und des Österreich ischen Gewerkschaftsbundes sowie 
nicht stimmberechtigte Mitglieder der Bundesministerien und des For­
schungsfOrderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft) an. 

Das Kuratorium war im Wesentlichen eine verkleinene Abbildung der 
Delegienenversammlung und bestand aus 33 Mitgliedern. Ihm oblag 
die Entscheidung über die Vergabe VOn Förderungsmineln. 

Das Präsidium war aufgrund der Bestimmungen des Forschungs- und 
Technologieförderungsgesetzes das Geschäf1sftihrungsorgan des Fonds; 
den Vorsitz fühne der Präsident als gesetzlicher Vertreter des Wissen­
schaftsfonds. Oie Mitglieder des Präsidiums waren durchwegs außer­
halb des Fonds vollberunich in anderen Funktionen tätig. Bei der 
Besorgung aller Geschäfte halle sich das Präsidium eines Sekretariats 
zu bedienen, das unter der Leitung eines Generalsekretärs stand und 
nach den Weisungen des Präsidenten die Geschäfte des Fonds abwi­
ckelte. 

6.2 Der RH empfahl, die Kompetenzen der oelegienenversammlung und des 
Kuratoriums im Zuge einer umfassenden Organisationsreform in einem 
einzigen. höchstens zwöl f Personen um fassenden Entscheidungsorgan 
zu vereinen. Weiters sollte angesichts des bereits erreichten Förde­
rungsvolumens das Präsidium und die Funktion des Generalsekretärs 
durch einen wissenschaftlichen und einen kaufmännischen Geschäfts­
führer ersetzt werden. 

6.3 Laur Mi/teilung des BMVIT erwäge es die Eillriehrung eines primär 
VOll den Geldgebenl besetZlet/ Gremiums. Die zur Vergabe VOll Färde­

rungen zus/ändigell Gremien sollten weiterhin im Bereich der Sciet/tijic 
Communiry (Gemeinschaft der Forschenden) l'erbleiben. 
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Weiters solle die öffcl/Cliche AusscllTlwung der FunktiOIl des Präsidenren 
dcs Wissenschaftsfollds in die geplanre Novelle des Forschullgs- ulld 
Tecllllologiejörderu ngsgeserus aufgel10m mell werdell. 

Der Wissenscllaftsfollds rcifrc mit, dass eille Zellrralisicrullg 11011 FUllk­
tiollen auf eillige wenige Funktiollsträger IIicht seillell komplexeIl Auf­
gabellstellungcn Rechnung tragen würde. Die Funktioll des Generalse­
kretärs sei bereits öffel/Clich ausgeschrieben wordeIl; bei der Beserzullg 
sei auf dessCII kaufmällllische Kompetellz geachtet worde/1. Darüber 
hinaus solIeIl ei/le wissellschaftliche GeschäftsjUilrulIg besetzt und die 
FUllktionell des Prä idiums Öffentlich ausgeschrieben werden. 

7.1 Der Verwalrungsaufwand des Wissenschaftsfonds stieg von 1996 bis 
200) insbesondere durch eine Erhöhung des Personalstandes von 
),17 Mill EUR auf 4,81 Mill EUR. Der Anteil der Verwaltungskosten 
an den GesamtfOrderungen betrug zwischen 4 <\'0 und über 5 <\'0. Die 
Anzahl der eingereichten Förderungsanträge erhöhte sich von 1997 

bis 200) von I 090 auf I 327. 

Seit Jänner 2002 nahm eine interne Projektgruppe des Wissenschafts­
fonds eine Bestandsanalyse der Organisalionsstrukrur vor, um Orga­
nisations- und InformationsdefIzite zu identifIzieren (Organisarions­
entwicklung 2002). 

7.2 Der RH hielt kriti ch fest, dass der Wissenschaftsfonds seine VelWalrungs­
aufwendungen proportional der Erhöhung des Förderungsvolumens 
angepasst harte, ohne über Auslasrungsanalysen als Grundlage für 
die Personalaufstockungen zu verfügen. Bei der Bestandsanalyse des 
Wissenschaftsfonds unterblieb die Ausarbeitung quantifIzierter Ein­
sparungsziele. 

7.3 Laut Srellu'lgnallme des Wissellschaftsfonds habe er bei der intenzen 
Organisationsentwicklung 2002 kei/le Koste"chlsparullgszicle verfolgt. 
Vielmehr Irabe er Sei/ritte zur Qualitäts ichcru/Ig U/ld Effizie"zsreige­
rullg - wie auch i'l den lerZle'1 Jahren in unterschiedlichem Ausmaß 
ko"ti/wierlicll durcllgefiilm - serul/ wolleu. Die Notwendigkeit, künf­
tig OIwlytisch abgesicherte Date" zur Auslastuug des Persol/als erheben 
ZlI müsseu, werde aber auerkallul. 
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8 Weitere Feststellungen des RH betrafen die erhebliche Kostenüber­
schreilUng bei der Erweiterung von Büroräumlichkeiten sowie die 
NichtbeachlUng der ÖNORM A 2050 bei der Vergabe der diesbezügli­
chen Bauaufträge. 

9.1 Der Wissenschaftsfonds erhielt zur Durchführung seiner Förderungs­
programme überwiegend Zuwendungen des Bundes nach Maßgabe des 
jährlichen Bundesfmanzgesetzes. Weiters wurden ihm Zuwendungen 
anderer Gebietskörperschaften sowie sonstige Zuwendungen, seit dem 
Jahr 2000 vor allem aus dem Jubiläumsfonds der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB), gewährt. Ab 1997 erhielt derWissenschaftsfonds 
zusätzlich Sondermittel aus den _Technologiemilliarden" des Bundes 
bzw aufgrund von Empfehlungen des Rates für Forschung und Tech­
nologieentwicklung. 

Die Förderung von Forschungsprojekten erfolgte üblicherweise über 
einen Zeitraum von drei Jahren. Wegen des grundSätzlich einjährigen 
Finanzierungshorizonts des Bundesfmanzgesetzes tätigte der Wis­
sensehaftsfonds Vorgriffe auf künftige Budgetminel: sie wurden vom 
BMVlT als Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem BMF geneh­
migt. 

Der jeweils genehmigte Vorbelastungsrahmen stellte für den Wissen­
schaftsfonds somit die Basis für da Vergabevolumen eines Jahres dar. 
Dennoch ergaben sich mehrmals erhebliche Abstimmungsschwierig­
keiten zwischen dem Minelbedarf des Fonds und der Höhe der vom 
Bund bereitgestellten Minel. 

9.2 Nach Ansicht des RH erfordern die mehljährigen Förderungsprojekte 
des Wissenschaftsfonds eine längerfristige Finanzierungssicherheit. 
Auch die zusätzliche Mittelbereitstellung durch die OeNS und den Rat 
für Forschung und Technologieentwicklung (Sonderminel des Bundes) 
konnte das längerfristige Finanzierungserfordernis nicht sicherstellen, 
weil deren Regelmäßigkeit nicht feststand. 

Der RH empfahl, die Mittelzufuhr an den Wissenschaftsfonds in Form 
eines Globalbudgets auf Basis von mehljährigen Förderung verträgen 
vorzunehmen. Gleichzeitig wären darin leislUngsvereinbarungen mit 
messbaren Zielen und überprüfbaren Kriterien festzuschreiben, um 
eine nachfolgende Beurteilung der Zielerreichung des Fonds vorneh­
men zu können. 
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9.3 Der Wissenschaftsfonds schloss sich hinsidJrliclJ der norwendigen län­

gerfristigen Finollzierullgssicherheit der Beurteilt/ng de RH all, betonte 

aber, dass eille Lei,fulIgsvereillbarwJg an die ErfordcfIlisse der Grund­

lagenforschung angepasst sein müsste. 

10.1 Der Wissenschaftsfonds konnte parallel zur Steigerung der Anzahl an 

geförderten Projekten sein Mittelaufkommen von 57.58 Mill EUR (1996) 
auf92,D Mill EUR (2002) bzw um rd 60 <l\J erhöhen. Im Jahr 2003 ging 

das Mirtelaufk.ommen aufgrund kurzfristig weitgehend ausbleibender 

Sondermittel des Bundes auf 77 .61 Mill EHR zurück. Dennoch war 
basierend auf einer internen Berechnung des Fonds mit einem Anstieg 
des jährlichen Mittelbedarfs bis zum Jahr 2006 auf 116 Mill EUR zu 

rechnen. 

Rund ein Drittel der Mittel stellte die OeNB bereit, die damit dem 
Wissenschaftsfonds eine AusweiNng der Tätigkeit ermöglichte. Eine 
Garantie für eine gleich bleibend hohe Zuwendung durch die OeNB 

bestand nicht. 

10.2 Der RH stellte fest, dass ein Wegfall der Zuwendungen durch die Oe NB 

zu unmittelbaren Finanzierungsengpässen beim Wissenschaftsfonds 
fUhren würde. Bei Weiterftihrung der Expansionsstrategie könnte eine 

erhebliche fmanzielle Mehrbelastung des Bundes entstehen. 

Der RH empfahl. eine analytische Beurteilung des mittelfristig erfor­
derlichen Förderungsvolumens fUr . Exzellenzprojekte- in der öster­
reichischen Grundlagenforschung vorzunehmen; darauf basierend wäre 

eine Entscheidung über die künftige Mittelausstattung des Wissen­
schaftsfonds zu treffen. 

10.3 Laut StellU/Jglla/l/lle des Wi5senschaftsfollds seieIl unmittelbare Fillan­

zierungsschwierigkeifell nicht zu eruJarten, weil die Fillall~krullg durch 

die OeNB fiir bestehende Projekte gesicl,erl sei. Ei" Entfall der luwell­
dUllgell der OeNB IJätte allerdings fiir die Vergabemöglichkeite!l katos­

trop/lale FolgeIl . 

Das hohe Niveat/ der Qualitätskonrrolle würde eine AIISWeitUllg des 

Budgets des Wissellschaffsfonds als beste Illvestitioll in den wissen­

schaftlichen Nachwuchs reclujerrigell. 
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10.4 Der RH verblieb bei seiner Empfehlung, die Angemessenheit des För­
derungsvolumens des Wissenschaftsfonds im Kontext mit den Zielset­

zungen der österreichischen Forschungspolitik zu untersuchen ; dazu 
könme die laufende Evaluierung des Fonds Anhaltspunkte bieten. 

11 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die Ein­
führung einer mit dem BMVIT abgestimmten Liquiditäts- und Kos­

tenrechnung, die Umstellung der Förderungskontrolle auf ein Stich­
probenverfahren und die Ausarbeitung von Veranlagungsrichtlinien. 

12.1 Die Mittelvergaben durch den Wissenschaflsfonds stiegen von 
57,96 Mill EUR (1996) auf \00,29 Mill EVR (2003). Im Jahr 2002 

erhiellen Förderungswerber aus dem Universitälsbereich Förderungen 
in Höhe von 80.72 Mill EUR, was 88 % der gesamten Förderungsminel 
entsprach. An Förderungswerber aus außeruniversitären Forschungs­

einrichtungen wurden 10,8\ MiJI EVR oder 12 % der Förderungsminel 
vergeben. 

12.2 Der RH ging davon aus, dass die Universitäten stärker als bisher ver­
suchen werden, die ihnen fehlenden Mittel zur Basisfmanzierung indi­
rekt über Forschungsförderungsminel des Wissenschaftsfonds aus­
zugleichen. Er empfahl, die Förderungsmittel des Fonds vorrangig 

zur Förderung von Spitzenforschungsprojekten heranzuziehen und 
die Förderung der außeruniversitären Grundlagenforschung in Über­
einstimmung mit den (mentionen des Rates für Forschung und Tech­
nologieenrwicklung auszubauen. 

12.3 Das BMVIT schloss sich der Empfehlung des RH mr. 

Der Wissenschaftsfonds teilte mit, dass eine Förderung unabhängig 

vom Fachgebiet und von der Forschungsstätte ausscirließlicir von der 
Erfollung seiner QualitätskriterieIl ab/rillge. 

12.4 Der RH hielt aufgrund der zu erwanenden Hebelwirkung der Förde­
rungen (Multiplikatoreffekt) an seiner Empfehlung fest, die Grundla­
genforschung im außeruniversitären Bereich verstärkt zu fOrdern. 
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13.1 Die vom Wissenschaftsfonds für Einzelforschungsprojekte bereit­
gestellten Förderungsmittel stiegen von 35,43 Mill EUR (1996) auf 
71,00 Mill EHR (2003). Somit entfielen rund zwei Drittel der Förde­
rungsvergaben auf Einzelforschungsprojekle. Im Jahr 2002 befan­
den sich I 507 Projekte mit einem Gesamrförderungsvolumen von 
222,24 Mill EHR in der Umsetzungsphase. Das durchschnittliche Förde­
rungsvolumen je Projekt betrug - bei einer Projektlaufzeit von annä­
hernd drei Jahren - rd 147 000 EUR. Der RH errechnete, dass die För­
derungen auf eine Personen kapazität von rd zwei Wissenschaftern je 
Forschungsprojekt ausgelegt waren. 

13.2 Der RH regte an, von der breiten Streuung der Förderungsmirtel abzu­
gehen und eine Erhöhung des durchschnittlichen Förderungs\lolumens 
anzustreben. Dabei sollte vor allem innovativen, aber häufig kosten­
intensiveren Projekten der Vorzug gegeben werden. 

13.3 Laut Stellullgllahme des Wissellschaftsfo/lds sei seille Förderullgspra­
.ris u'lGbhällgig vom Projekrllolumell auf deli Auf- Ulld Ausbau wis­
sellschaftlicher E.rzellenzen (beste Wissenschafter) ausgerichter. Darü­
ber hinaus hätte er die Bewilligullgsrare ill deli letzle'l Jahren laufend 
I,erabgeserzr. gleichzeitig wären aber die durchsclUliNlichell Projekrvo­
lumilw allgesriegen. Die durchKhlliNliche Projektgröße sei aber /lach 
wie vor relariv gering. 

13.4 Der RH anerkannte die Bemühungen des Wissenschaftsfonds, durch 
Herabsetzung der Bewilligungsrate die Qualität der Projekte anzuhe­
ben. 

14.1 Der Wissenschaftsfonds bot Bewerbern die Möglichkeit. wiederholt 
Förderungen für Forschungsprojekte zu erhalten. Von 1997 bis 2002 
erhielten bei insgesamt 3 076 abgewickelten Forschungsprojekten mehr 
als die Hälfte der Projektleiter Förderungen für mindestens zwei Pro­
jekte. In 82 Fällen wurden mehr als vier Projekte eines Projeklleiters 
gefördert. 

14.2 Der RH empfahl, Mehrfachf6rderungen möglichst zu vermeiden und 
die Anzahl der Förderungen je Förderungsnehmer zu begrenzen. 

14.3 Laut Mitteilung des Wissellschajtsfollds wäre die wiederholte Zuerkell­
IIuIIg VOll FörderungeIl Oll Wissellschafter im Si,,,,e des Ausbaus VOll 
wissellschaftlicher Stärke notwelldig ulld wünschenswert. Eil! Projekt­
leiter dürfe gleichzeitig maximal drei Projekte betreuen, was aber in 
der Pra.ris selren vorkomme. 
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15.1 Der Wissenschaftsfonds unterzog die eingereichten Projekte einer 
Begutachtung durch internationale Experten (Peer Review-System)" 

auf unentgeltlicher Basis. Spezielle Bedeutung kam diesem System bei 

den Einzelforschungsprojekten zu. Die Auswahl der internationalen 
Gutachter, die Aufbereitung der Gutachten und die Erstellung einer 

Förderungsempfehlung lag in den Händen so genannter Referenten . 
Diese wurden aus den Mitgliedern des Präsidiums, des Kuratoriums 
sowie aus den Delegierten berufen und legten dem Kuratorium eine 

Empfehlung hinsichtlich der Förderung vor . 

• Das .Peer Review· ist ein Gutachterverf-ahren. durch das die Qualität und Korrt'kt­
heit wissenschaftlicher VerÖffemJichungen. Projektanträge usw sichergestellt wer­
den soll. Üblicherweise bekommen ein oder mehrere anonyme Fachkollegen (nPeers~) 
ein Manuskript zugesandt. das sie mit einer fachlichen Beuneilung versehen und 
gegebenenfalls Änderungen beanstanden ("Review"). 

15.2 Der RH anerkannte die internationale Begutachtung der Förderungs­
ansuchen. Seiner Ansicht nach war jedoch das Verfahren der Verga­

beentscheidung personell nicht ausreichend von der Aufbereitung der 
Förderungsanträge getrennt. Die Referenten gewannen durch die Ein­
bindung in das Förderungsverfabren einen maßgeblichen Einnuss auf 
die Entscheidung des Kuratoriums. Dadurch war die Objektivität des 

Vergabeverfahrens nicht Sichergestellt. 

Der RH regte zur Erhöhung der Objektivität und Transparenz bei der 
Entscheidung über die Vergabe einer Förderung an, Vorbereitung und 
Entscheidung personell zu trennen. 

15.3 Laut Srell!mgllOhrne des Wisse"5Chaft,folids eIltspräehe sei 11 Ell/sc/lei­

dmlgsverfahrell illremarionalem Standard und verfüge über eille sehr 

hohe Quali/äl i" deli Bereichen Ullabhängigkeit, Dauer ulld Tmllspa­

rellz. 

15.4 Der RH hielt an der strikten Trennung der persönlichen Veranrwort­
lichkeiten zwischen der Antragsvorbereitung und der Förderungsent­
scheidung fest, um jegliche gegenseitige Einnussnahme möglichst zu 

vermeiden. 
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16.1 Für die Auswahl der Referenten bestanden keine defmierten Anforde­
rungsprofile. Der Wissenschaftsfonds hane für ihre Arbeit zwar einen 

Verhaltenskodex erstellt, verbindliche Beurteilungsschemata für die 
zusammen fassende Wertung der Gutachten waren jedoch nicht vor­

handen. 

16.2 Der RH empfahl, für die Berufung von Referenten einen Anforderungs­

katalog auszuarbeiten und diese Funktion öffentlich auszuschreiben. 
Gleichzeitig wären den Referenten Begutachtungskriterien verbindlich 
vorzugeben. 

16.3 Das BMY1T und der Wissenscl.aftsfonds reilten mit, den Empfehlungen 
des RH im Rahmen der geplante'l Novelle des Forsclwngs- und Tech­
nologiejörderwigsgesetzes Rechnulig tragen ZU wollell. 

17.1 Die Gutachten der internationalen Experten waren hinsichtlich der Aus­
führlichkeit und Verbindlichkeit sowie des Umfangs der darin getrof­

fenen Feststellungen von unterschiedlicher Qualität. Dadurch verblieb 
den Referenten bei der Beurteilung der Förderungswürdigkeit der Pro­
jekte ein großer Entscheidungsspielraum. 

17.1 Der RH empfahl, die internationalen GUlachter zur Einhaltung verbind ­

licher Beurteilungsmaßstäbe zu drängen, um die Vergleichbarkeit der 
Gutachten zu sichern und einheitliche Bewertungsmaßstäbe zu errei ­
chen. 

17.3 Laut Stellungnahme des Wissenschaftsfonds wären für die Beguracll ­
rung der Anträge durch internationale E.rpertenfür alle Wissensgebiete 
klare Kriteriell und dne einheitliche Beurteilullgsskala vorgegeben. Er 
räumte jedoch ein, dass sich die Gutachten - je nach Wissenschafts ­
zweig - in Umfang und Struktur unterscheide'l würde". 

18.1 Weitere Förderungsaktivitäten des Wissenschaftsfonds betrafen die 
Förderung von lokalen und landesweit ausgerichteten Forschungs­
netzwerken (Spezialforschungsbereich, Forschungsschwerpunkte) sowie 

die Förderung von Wissenschaftskollegs als Zentren zur Ausbildung 
von wissenschaftlichem Spitzennachwuchs. Der Anteil der Netzwerk ­
fOrderungen ging von rd 30 % (1996) auf 18,3 % (2003) zurück. 

18.2 Da der Förderung von Forschungsnetzwerken nach AnSicht des RH 

besondere Bedeutung zukam, sollte der Wissenschaftsfonds der rück­
läufigen Entwicklung entgegenwirken. 
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Weitere 
Feststellungen 
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18.3 Der Wissensclwjtsfonds teilre mit, dass er als Ergänzung zur laufellden 
intemational ausgeschrieberren Gesamtevaluierung des Fonds gleich ­
zeitig auch seine Forscilullgsnetzwerk-Programme untersuchen lasset! 
werde. 

19 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die Venei ­
lung der Förderungsminel auf die einzelnen Wissenschaftszweige, die 
Vergaben von Förderungsmitteln an Mitglieder der Gremien des Wis­
senschaftsfonds sowie die allfallige finanzielle Abgeltung von Gut­
achterleistungen. 

Controlling und Evaluierungsinstrumente 

Controlli n9 im Be· 
reich des BMVIT 

120 

20.1 Das BMVlT als Aufsichtsbehörde hatte im Bereich Forschungsfcirde­
rung kein Controlling eingerichtet; es beschränkte sich im Wesentlichen 
auf die Formalkontrolle der Jahresabschlüsse und Jahresvoranschläge. 
Eine darüber hinausgehende Einflussnahme, insbesondere im Hinblick 
auf die strategische Ausrichtung des Wissenschaftsfonds, die Beach­
tung allfalliger Forschungsschwerpunkte der Bundesregierung oder 
die Steuerung der Finanzminel, unterblieb. Weiters besaßen die von 
den Bundesministerien in die Entscheidungsgremien des Fonds dele­
gienen Vertreter lediglich beratende Stimme. 

20.2 Der RH empfahl, beim BMVlT ein Controlling einzurichten und mit sei­
nen gesetzlichen Aufgaben als Aufsichtsbehörde zu verbinden. Dabei 
sollten dem Fonds für den Einsatz von Förderungsmineln forschungs­
politische Schwerpunkte im Bundesinteresse einschließlich konkreter 
Ziele in Form von Leistungsindikatoren vorgegeben sowie die Zieler­
füllung und die Wirkungen der Forschungsfcirderung regelmäßig eva­
luien werden. 

Weiters regte der RH an. auf eine Änderung des Forschungs- und Tech­
nologiefdrderungsgesetzes hinzu wirken. um dem BMVIT mittels einer 
Entscheidungskompetenz in Grundsatzangelegenheiten einen koordi­
nierenden Einfluss auf die Förderungsstrategie des Fonds einzuräu­
men. 

20.3 Laut Stellungnahme des BMV/T sei im Zuge seiner ressorrilllemen Reor­
ganisatioll /'ine Abteilung fiir Budget und Controlling eingerichtet wor­
den. Weiters werde eille gesetz/iclle Ä Ilderung zur Verankerung einer 
Ell/scl,eidullgskompetenz des Bundes ill Grulldsatzange/egenlleitell vor­
bereiter. 
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wissenschaftlichen Forschung 

Datenbank des 
Wissenschaftsfonds 

Förderungs­

beurteilung 

BMVIT 

21 .1 Der Wissenschaftsfonds sammelte in seiner Datenbank zwar zahlreiche 
statistische Daten, führte aber keine Analysen über die Wirksamkeit, 
Treffsicherheit oder Hebelwirkung seiner Förderungsminel durch. 

21 .2 Der RH empfahl, künftig Auswertungen insbesonders über die Hebel­

wirkung der eingesetzten Förderungsmittel vorzunehmen. Da die vor­
handene Förderungsdatenbank des Fonds rür diesen Zweck nicht aus­

reichend geeignet war, sollte für weitergehende Auswertungen eine 
Wissensdatenbank aufgebaut werden. 

21.3 Laut Stellungnahme des Wissenschaftsfontls könnte die Wirksamkeit, 
Treffsicherheit und Hebelwirkung der ehlgeset2ten Fördenmgsmittel 
nur durch eine professionelle Analyse des gesamten ösrerreichischen 
Wissenscltaftssysremsfestgestellt werden. Die laufende Evaluierung des 
Wissenschaftsfontls und des Forsclwngsjörderungsfooltlsjiir die gewerb­
liche Wirtschaft sollte dks klären. Der Aufbau einer Wisse'lsdaten­
bank sei bereits seit langem ein Anliegen, das weilerverfolgl würde. 

22.1 Der Wissenschaftsfonds flihrte bis Ende 2002 bei den Einzeiforschungs­

projekten keine nachgängige Beurteilung des Projekterfolgs durch. 
Dadurch fehlten wesentliche Anhaltspunkte über Effektivität und EffI­
zienz der Förderungstätig.keil. Erst mit Beginn des Jahres 2003 änderte 

er diese Vorgangsweise durch die Einführung von ex-post-Evaluie­
rungen. 

22.2 Der RH bewertete die Einführung von ex-post-Evaluierungen bei Ein­
zelforschungsprojekten positiv. Er empfahl, derartige Steuerungsdaten 
in systematischer Form zu sammeln und aufzubereiten. 

22.3 Der Wissel1scltaftsfol1ds sagte dies w. 
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23 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

Der Wissenschaftsfonds sollte 

R 
H 

(I) von der bisher ausschließlich antragsorientierten Förderungs­
politik abgehen und eine mittelfristige Förderungsstrategie ausar­
beiten, die unter anderem seinen Beitrag zur Anbebung der öster­
reichischen Forschungsquote erkennen lässt; 

(2) die Begutachtung von Förderungsanträgen zur Erhöhung der 
Objektivität und Transparenz personell von der Entscheidung über 
die Gewährung einer Förderung trennen sowie 

(3) Auswertungen insbesondere übe r die Hebelwirkung der Förde­
rungen vornehmen. 

Das BMVlT sollte 

(4) den Wissenschaftsfonds und den Forschungsförderungsfonds für 
die gewerbliche Wirtschaft in einer übergeordneten Organisations­
einheit zusammenführen; 

(5) die Mittelzufuhr an den Wissenschaftsfonds in Form eines Glo­
balbudgets auf Basis von mehrjährigen Förderungsverträgen, ver­
bunden mit Leistungsvereinbarungen, vornehmen sowie 

(6) in seinem Resso rt ein effizientes Controlling für den Wissen­
schaftsfonds einrichten und mit seinen gesetz.lichen Aufgaben als 
Aufsichtsbehörde verbinden. 
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Ku rzfa ssung 

BMVlT 

Forschu ngsförderungsfon ds für die 
gewerbliche Wirtschaft 

Die Treffsicherheit der Förderungen de Forschung fOrderungsfonds 
im Bereich der wirtschaftsbezogenen Forschung war verbesserungs­
würdig. Zur Steigerung der EffIzienz des Förderungsmitteleinsatzes 
wird eine miltelfristig ausgerichtete Förderungsstrategie sowie ein 
Abgehen von der bi her ausschließlich antragsorientierten Förde­
rungspolitik erforderlich ein. 

Der ForschungsfOrderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft (For­
chungsfOrderungsfonds) und der Fonds zur Förderung der wissen­

schaftlichen Forschung entwickelten trotz ähnlicher gesetzlicher 
Grundlagen unterschiedliche Organisationsstrukturen und Abläufe. 

Durch die organisatorische Zusammen führung der beiden Fonds soll­
ten ein durchgängiges und abgestimmtes ForschungsfOrderungssys­
tern von der Grundlagenforschung bis hin zur anwendungsorientierten 
Forschung aufgebaut sowie vorhandene Synergien genutzt werden. 
Mit dieser organisatorischen Maßnahme sowie durch weitere Ver­
besserungen in der Förderungsabwicklung könnten Rationalisierungs­
effekte von in gesamt rd 3 Mill EUR jährlich erzielt werden. 

Der For chungsfOrderungsronds baute von 1996 bis 2002 seine För­
derungen an die Unternehmen insbesondere durch die Erhöhung der 
Zuschü se und die Ausweitung der Hartungen berraglich um 70 % 

aus. Damit hat er sich als wichtige Förderungseinrichrung nach dem 
BotlOm-up-Prinzip etabliert. 

Der ForschungsfOrderungsfonds verfügte über keinen gesicherten 
Wissensstand über die Wirkungen der eingesetzten Förderungs­
instrumente. Das zu umfangreiche und zur Generalisierung nei­
gende System der Projektbewertung beeinträchtigte in gesamt die 
von der ForschungsfOrderung erwarteten Hebelwirkungen. Die Addi­
tionalität (das Ausmaß. in dem die Unternehmen Projekt~ auch ohne 
Förderung durchgeführt hätten) war vor allem bei den größeren Unter­
nehmen nur gering. Der Fonds müs te daher den Einsatz der För­
derung instrumente verbessern und das Begutachtungssystem refor­
mieren. 
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Kenndaten des ForschungsfOrderungsfonds fiir die gewe rbliche Wirtschaft 

Rtthtsgrundlage Bundesgesetz zur Förderung der Forschung und TechnologieentwickJung 
(Forschungs- und Technologieforderungsgesetz), BGBI Nr 434/ 1982 idgF 

Bewilligte Förderungen 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

in Mill EUR 

Zuschüsse 46,92 58,81 68,34 57,07 75,27 57,05 64,61 63,22 

Darlehen 73,36 78,88 59, 17 58,34 8 1,13 80,79 76,93 69,38 

OeNB 11_, EFRE2)- und 
sonstige Mittel 8,45 8,43 9,31 26,76 32,66 41,13 44,19 44,97 

Haftungen 16,35 31,41 59,62 61,15 67,66 48,20 61,25 61,34 

Summe 145,08 177,53 196,45 203,32 256,72 227,17 246,98 238,91 

Förderungsbarwert 72,24 76,89 84,19 90.99 118,33 109,26 118.22 116,52 

Mittclherkunft 

laufendes Budget des Bundes 46.14 42.70 34,28 34,28 36,34 37,06 35,95 58,00 

Sondermittel des Bundes 10,17 11,63 11 ,63 10,90 21,80 36.33 

Mittel der OeNB I] 7,11 6,96 8,47 26,27 26,38 28,80 29,46 26,24 

EU- und sonstige Mittel 3,31 3,93 3.18 3,50 7.98 12.33 14,73 18.73 

Rück.flüsse aus Darlehen 
und sonstige Enräge 74,86 74,25 71,85 72,47 78.05 82,07 75,22 72,83 

Summe 131,42 138,01 129,41 148, 15 159,65 182.06 191,69 175,80 

Verw al tungsaufwand 2,89 2,84 3,12 3,36 3,50 4,00 4,47 4,88 

Anzahl 
eingereichte 
Forschungsvorhaben 901 961 971 1024 I 227 1082 I 291 1384 

gefOrderte 
Forschungsvorhaben 711 763 744 779 903 755 816 913 

Mitarbeiter 29 30 31 34 37 39 41 41 

I) Oeslern.ichische Nationalbank. 

21 Europilischer Fonds filr regional. EntwictJung 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

124 

1 Der RH überprüfte von November 2002 bis Jänner 2003 den For­
schungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft (Forschungs­
fdrderungsfondsJ. Schwerpunkt der Gebarungsüberprüfung waren die 
Förderungsziele des Forschungsförderungsfonds, die Organi ation, die 
Finanzierung. der Ein atz der Förderungsmittel sowie Controlling- und 
Evaluierungsinstrumente. 

Zu den im Juni 2003 zugeleiteten Prüfungsmitteilungen gaben das 
BMVIT und der Forschungsförderungsfonds im September 2003 Stel ­
lungnahmen ab. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im Novem­
ber bzw Dezember 2003. 
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Forschungsförderungsfonds für die 
gewerbliche Wirtschaft 

Forschungspolitische Rahmenbedingungen 

Zielvorgaben des 
Bundes 

Fö rderu n9 s.ziele 

BMVIT 

2.1 Der Forschungsförderungsfonds haI seine rechtliche Grundlage im 
Forschungs- und Technologieförderungsgesetz und ist als Fonds mit 
eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet. Er hat die Aufgabe, For­
schungs- und Entwick.lungsvorhaben im Bereich der gewerblichen 
Wirtschaft durch die Gewährung von Förderungszuschüssen, Kredit­
kostenzuschüssen, Haftungen und Darlehen zu fördern. 

Der Forschungsförderungsfonds baute von 1996 bis 2002 seine För­
derungen an die Unternehmen insbesondere durch die Erhöhung der 
Zuschüsse und die Ausweitung der Haftungen betraglich um 70 % aus. 
Weiters fUhrte er Forschungsförderungsprogramme auf vertraglicher 
Basis im Namen und auf Rechnung des Bundes durch. 

2.2 Nach Ansicht des RH etablierte sich der Forschungsförderungsfonds 
als wichtige Förderungseinrichtung der öffentlichen Hand fUr For­
schungsprojekte der Wirtschaft nach dem Bottom-up-Prinzip 1). Dar­
über hinaus bewährte er sich als Institution zur Abwicklung von För­
derungen der Top-down-Prograrnme21 der Bundesministerien. 

I) FörderungsvergabC' ohne Einschränkung auf bestimmte Schwerpunkte IAntragstel­
ler bestimm I den Gegenstand). 

2) Vorgabe von höherrangigen. thematisch ausgerichteten Forschungsrurderungspro­
grammen. zB durch ein Bundesministenum. 

3.1 Der Forschungsfcirderungsfonds setzte sich zum Hauptziel, die öster­
reichische Wirtschaft zu technologisch anspruchsvolleren, innovati­
veren und risikoreicheren Projek.ten fUr Forschung und Entwick.lung 
zu motivieren, als es ohne Förderung der Fall wäre. Im Sinne einer 
horizontalen Gesamtstrategie stand das antragsorientierte Bonom-up­
Förderungssystem grundSätzlich ohne Einschränkungen fUr alle Wirt­
schafts- und Technologiebereiche sowie alle Unternehmensgrößen 
offen. Über eine schriftlich ausformulierte Forschungsfcirderungsstra­
tegie verfUgte der Fonds nicht. 

3.2 Der RH wies darauf hin, dass die Förderungstätigkeit des Forschungs­
fcirderungsfonds im Wesentlichen darin bestand, über die eingelangten 
Förderungsansuchen zu entscheiden, ohne dabei strategische Schwer­
punkte quantitativer und qualitativer Art zu verfolgen. Er empfahl 
dem Fonds, eine mittelfristig orientierte Forschungsfcirderungsslrate­
gie durch die verbindliche Zusammenfassung der in unterschiedlichen 
Formen dokumentierten Strategien und Visionen zu entwickeln. 
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Weiters erachtete der RH das gegenwärtig rein amragsorientierte För­
derungssystem des Forschungsförderungsfonds als nicht zufrieden steI­
lend. Er hielt die Erweiterung des Botlom- up-Systems auf thematisch 
vorgegebene Forschungs chwerpunkte eigener Top-down-Programme 
im Sinne eines wirksamen Förderungsmix für zielführend. Dabei sollte 
die Effizienz des Einsatzes von öffemlichen Mitteln durch eine stär­
kere Ziel- und Ergebnisorientierung gesteigert werden. 

3.3 Laut STellungnahme des Forsd.ungsjörderungsjol.ds werde eine Zusam­
menjassUl.g der verschiedenen Srralegiepapiere in ein einheitliches Doku­
melll erarbeiter. Weilers erachre er branchenspezijische Top- down - Pro­
gramme nur für volkswirtschaftlich wichrige, aber jorschungssd.wache 
Branchen für sinnvoll. 

4.1 Die Zusammenarbeit des Forschungsförderungsfonds mit dem Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Wissenschaftsfonds) 
beschränkte sich in den vergangenen Jahren auf die gemeinsame Pla­
nung und Durchführung von nur einzelnen Förderungsprogrammen. 
Allerdings gelangten diese entweder nicht zur Umsetzung oder wur­
den mangels Erfolges nach kurzer Zeit eingestellt. 

Die bei den Fonds passten sich bei der Abwicklung von Förderungsan­
trägen den Bedürfnissen ihrer Förderungsnehmer an und entwickelten 
unterschiedliche Organisationsstrukturen und Abläufe, Übergeordne­
ten Zielen einer Forschung förderungspolitik, wie zB dem Abbau der 
Schranken zwischen universitärer Grundlagenforschung und ange­
wandter Forschung, wurde dabei weniger Priorität eingeräumt. Dadurch 
entstand im Laufe der Zeit eine .Förderungslücke", 

Sie war darauf zurückzuführen, dass Forschungsprojekte, die nicht 
mehr der Grundlagenforschung, aber auch noch nicht der angewand­
ten Forschung zuzuordnen waren, zumeist außerhalb der Förderungs­
bereiche blieben. 

Weiters war die uneingeschränkte Autonomie der bei den Fonds bei 
den Förderungsentscheidungen einer abgestimmten Forschungsstra­
tegie nicht dienlich, 
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Forschungsförderungsfonds für die 
gewerbliche Wirtschaft 

4.2 Der RH empfahl dem BMVIT, den Forschungsförderungsfonds und den 
Wissenschaftsfonds in einer übergeordneten Organisationseinheit zusam­
menzuführen. Damit könnten - unter Wahrung der beiden Forschungs­
fOrderungsbereiche als Förderungsspanen - die Voraussetzungen dafür 
geschaffen werden, ein durchgängiges und abgestimmtes Forschungs­
förderungssystem von der Grundlagenforschung bis hin zur anwen­
dungsorienlierten Forschung aurzubauen; dies würde die bestehende 
Förderungslücke zwischen den beiden Fonds beseitigen. 

Der RH erwartete durch die Zusammenführung der bei den Fonds, durch 
die Verkleinerung der Entscheidungsgremien sowie die Straffung der 
internen Abwicklungsmechanismen ein jährliches Einsparungspotenzial 
von 1,5 Mill EUR bis 2 Mill EUR. Dieses könnte durch Rationalisierungs­
maßnahmen in den Bereichen Administration, Geschäftsführung und 
Öffentlichkeitsarbeit, durch spartenübergreifende Beurteilung und Ab­
wicklung der Förderungen, durch eine übergreifende Personalentwick­
lung sowie durch Nutzung einer gemeinsamen Datenbank und Infra­
struktur verwirklicht werden. 

4.3 Laut StellulIgllahme des BMVIT werde die vorgeschlagelle Verstärkullg 
des Zusammenwirke/lS VOll Forschullgsjördmmgsjolllts und WissellSchafts­
jO/lds kO/luptiv bereits veifolgt. Weitere verwertbare Anregu"gell wür­
deli VOll der ilrtenwrio"alen Evaluienlllg der beidelI FOllds envartet. Eille 
eventuelle lieue Orgollisorioll sollte Synergien nutzen, die unterschied­
liclrell Fördenmgsprogramme und - praktiken jedoch berocksiclrrigen. 

Der Forschungsjörderullgsjonds teilre mit, dass die Basis für die bes­
sere Überführung VOll Grundlagelljorsclwngsergebni sen in Veifallrell 
ulld Produkte die Zusallllllenarbeif der forschenden Einlleiren selbst, 
nicht jedoch eine Zusammenlegung der Förderwrgsi/lstitutio/lell bilde. 
Eine solche Zusammenlegung sei illsgesamf als problemarisch zu bewer­
fell; bei deli Persona/ressourcen erschiellen lIur margillale Ratiollali­
sieru Ilgspote'lziale möglich. 

4.4 Nach Ansicht des RH sollte eine zielorientierte Zusammenarbeit der 
beiden Fonds in einer übergeord neten Organisations form Schwächen 
im bestehenden Förderungssystem beseitigen, die Zusammenarbeit zwi­
schen den forschenden Einheiten verbessern und den Wissenstrans­
rer begünstigen. Er verblieb bei seiner Einschätzung, dass durch eine 
organisatorische Neuordnung die Nutzung von Synergien und Kosten­
reduktionen in der Gesamtadminisrralion sowie bei der Förderungs­
abwicklung erziel bar sind. 
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5 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen 
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(I) die Umsetzung der Empfehlungen und Reformvorschläge des Rates 
für Forschung und TechnologieentwickJung", 

. Dcr 1m Jahr 2{X)() beim BMVIT eingerichlete Rat rur Forschung und Technologie­
enrwidJung besteht aus acht Mitgliedern. die jeweils zur Hälfte vom Bundesminis­
ter rur Verkehr. Innovalion und Technologie und vom Bundesminister für Bildung. 
Wissenschaft und Kultur ruf fUnr Jahre em3nnl werden. Zu seinen Aufgaben zählt 
urner anderem die Beratung der Bundesregierung in allen Fragen betreffend For­
schung. Technologie und Innovalion. 

(2) die Forcierung der Beteiligungen von österreich ischen Unterneh­

men an internationalen Forschungs- und Technologieprogrammen 
und Netzwerken sowie 

(3) die Ausweitung der bisherigen Kooperationen hinsichtlich der Kofl­

nanzierung von Projekten für Forschung und Entwicklung auch auf 
die Bundesländer Oberösterreich und Wien. 

Organisation des Forschungsförderungsfonds 

Organe 

128 

6.1 Organe de Forschungsförderungsfonds waren das Kuratorium und das 
Präsidium. Das sozialpartnerschaftlich besetzte Kuratorium mit 24 stimm­

berechtigten Mitgliedern fasste unter anderem Beschlüs e über die 
Geschäftsordnung des Fonds und wählte aus seiner Mitte das Präsi­

dium. 

Das Präsidium bestand aus el f stimmberechtigten Mitgliedern und war 
als Geschäftsführungsorgan tätig. Es entschied über die Förderungjedes 
einzelnen Forschungsvorhabens und fasste Beschlüsse in Sek.retariats­

angelegenheiten. Das Präsidium bediente sich bei der Durchflihrung 
seiner Geschäfte eines Sekretariats, das von zwei Geschäftsflihrern 
geleitet und nach den Weisungen des Präsidenten tätig wurde. 

Dem Kuratorium und dem Präsidium gehörten weiters Veneeter des 
BMVIT, des BMWA. des BMBWK, des BMF sowie des Wissenschafts­
fonds mit ausschließlich beratender Stimme an. 
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Organisation des 
Forschungsförderungsfonds 

Forschungsförderungsfonds für die 
gewerbliche Wirtschaft 

Aufgabenreform 

Verwaltungsaufwand 

BMVlT 

6.2 Der RH hielt die Organisation und die Zusammensetzung der Organe 
des Forschungsforderungsfonds für nicht mehr zeitgemäß. Er regte daher 
an, im Zuge einer umfassenden Organisationsreform das Kuratorium 
auf höchstens zwölf Personen zu verk.leinern und mit weitgehenden 
Kontroll- und Entscheidungsfunktionen auszustatten. Weiters wären 
das Präsidium und die Geschäftsführer des Sekretariats durch einen 
technisch-wissenschaftlichen und einen kaufmännischen Geschäfts­
führer zu ersetzen. 

7.1 Der Forschungsfcirderungsfonds gestaltete seine Organisationsregeln sehr 
flexibel. Die 41 Mitarbeiter des Fonds (Stand Ende 2002) waren gemäß 
Organigramm mit zahlreichen, höchst unterschiedlichen Aufgaben gleich­
zeitig betraut. Die Zusammenarbeit erforderte ein hohes Maß an Fle­
xibilität und erfolgte überwiegend auf informeller Basis. Die fehlende 
Abgrenzung der einzelnen Aufgabenbereiche erschwerte die operative 
Arbeitsplanung. 

7.2 Der RH empfahl, die Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiter zu entflechten 
sowie klare Entscheidungsstrukturen und Arbeitsabläufe zu schaffen. 

7.3 wut Mitlt>ilung des Forschuligsforderungsfonds häfre die Flexibilität t>irre 
effiziente Arbeitsplaow'tg unter sich rasclt ändernden Rahmenbedingun­
g(,11 enllÖglicht. Im Zuge der Erweiterullg seiner TätigkeitsJelder werde 
er die Empfehlungen des RH umsetzen. 

8 .1 Der Verwaltungsaufwand des Forschungsforderungsfonds stieg von 1996 
(2,B9 Mill EUR) bis 2002 (4,47 Mill EUR) um 1.5B Mill EUR bzw um 
S5 %. Den größten Anteil bildete dabei mit 66 % der Pe.rsonaJaufwand. 

Mitverantwortlich für den Anstieg des Verwaltungsaufwands war die 
Ausweitung der Tätigkeit des Forschungsforderungsfonds aufgrund 
der Durchführung von Programmen des BMVTf und des BMWA auf 
vertraglicher Basis. Der damit verbundene Aufwand konnte jedoch 
mangels einer aussagek.räftigen Ressourcenerfassung nicht quantili­
zien werden. 

Das Förderungsvolumen stieg von 1996 bis 2002 um 70 %; die Förde­
rungsbarwene um 64 %. Die Zahl der eingereichten Projekte erhöhte 
sich um 43 % und blieb somit deutlich hinter der Entwicklung des För­
derungsvolumens zurück.. 
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Der Anteil des Verwalrungsaufwands an den Gesamtförderungen betrug 
durchschnittlich 1,7 'lb bzw 3,6 'lb, bezogen auf den Förderungsbarwen. 

8.2 Der RH hielt kritisch fest, dass der Forschungsförderungsfonds seine 
Verwalrungsaufwendungen proponional an die Erhöhung der Förde­
rungsvolumen angepasst hane, ohne über analytisch abgesichene Er­
kenntnisse hinsichtlich der Auslasrung zu verfügen. 

9 Weitere Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die ver­
gleichsweise hohen Durchschnittseinkommen der Geschäftsfuhrer des 
Sekretariats und der Angestellten des Fonds. 

10.1 Zur Durchführung seiner Aufgaben erhielt der Forschungsförderungs­
fonds gemäß dem Forschungs- und TechnologiefOrderungsgesetz 
Zuwendungen des Bundes nach Maßgabe des jährlichen Bundes­
fmanzgesetzes. Weiters wurden ihm Zuwendungen anderer Gebiets­
körperschaften und gesetzlicher Interessenvenretungen sowie sons­
tige Zuwendungen. wie zB aus Treuhandmineln des Jubiläumsfonds 
der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB1, zur Verfugung gestellt. 
Zudem tätigte der Fonds Vorgriffe auf die Bundeszuwendungen und 
auf die Darlehensrückflüsse der Folgejahre. 

Das laufende Budget verringene sich von 1996 bis 2002 um 22 'lb auf 
35,95 Mill EUR. Die Sonderrninel des Bundes aus den so genannten 
Technologiemilliarden betrugen in den Jahren 1997 bis 2000 zwi­
schen 10,17 Mill EUR und 11,63 Mill EURjährlich. In den Jahren 2001 
bzw 2002 stellte die Bundesregierung aus dem .Offensivprogramm" 
21 ,80 Mill EUR bzw 36,33 Mill EUR bereit. Einschließlich der EU-Mit­
tel und der Zuwendungen der OeNB erhielt der Fonds im Jahr 2002 

116,47 Mill EUR aus öffentlichen Mineln, was gegenüber 1996 eine 
Steigerung um 106 'lb bedeutete . 

• Sondenni t u~'1 z.ur Technologiefbrderung 

10.2 Der RH zeigte auf, dass der grundSätzlich einjährige Finanzierungs­
horizont des Bundesftnanzgesetzes und die jährlichen Budgetschwan­
kungen zu erheblichen Abstimmungsschwierigkeiten mit dem mehr­
jährigen Finanzierungsbedarf des Forschungsförderungsfonds geruhn 
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harten. Weiters gab er zu bedenken. dass die meist nachträgliche außer­
budgetäre Bereitstellung der Sondermirtel des Bundes die Planbarkeit 
der zur Verfügung stehenden Mittel eingeschränkt harte. 

Um die mittelfristige Finanzierung des ForschungsfOrderungsfonds sicher­
zustellen. empfahl der RH. die Mittelzufuhr des Bundes an den Fonds 
in Zukunft auf Basis von mehrjährigen Förderungsvenrägen vorzu­
nehmen. Gleichzeit.ig wären darin Leistungsvereinbarungen mit mess­
baren Zielen und überprüfbaren Kriterien festzuschreiben. um eine 
nachfolgende Beurteilung der Ziel erreichung des Fonds vornehmen zu 
können. 

11.1 Zur Ausweitung der Förderungstätigkeit sowie zur Überbrückung des 
einjährigen Finanzierungshorizontes tätigte der ForschungsfOrderungs­
fonds Vorgriffe auf künftige Budgetmittel und Darlehensrückflüsse in 
Form von Vorbelastungen. Das BMVIT als Aufsichtsbehörde genehmigte 
in den Jahren 2000 und 2001 Vorgriffe in Höhe von je 100 % und im 
Jahr 2002 von 90 % des Jahresbudgets. Weiters beschloss das Präsidium 
des Fonds die 100 <\bige Vorbelastung der erwarteten Darlehensrück­
nüsse. Der gesamte Vorbelastungsfllhmen betrug 2002 90.06 MilJ EUR. 

11.2 Der RH hob kritisch hervor. dass eine Vorbelastung nur im Jahr der 
erstmaligen Inanspruchnahme eine reale Wirkung auf die Anhebung 
des Förderungsvolumens erbrachte. Um das Förderungsniveau nicht 
gravierend zu senken. mussten auch in den Folgejahren weitere Vor­
belastungen in Anspruch genommen werden. 

Der RH empfahl. im Zuge der Neugestaltung der Finanzierung des 
Fonds die Vorbelastungen insbesondere der Darlehen.srück.f1üsse ein­
zuschränken. um ein gewisses Potenzial für einen alWillig außerge­
wöhnlichen Anstieg von förderbaren Projekten zu schaffen. 

11.3 Laur Stellungnahme des BMVTf ermögliche die im Einvernehmen mir dem 
BMF erteilte Vorbe1astungsemlächtigung dem Fonds eine mehrjährige Pla­
nung. 

Der FDrschungsförderung~fO/ld5 teilre mit, bei entsprechellden fillallziel­
leI/ Rahmellbedillgungen der Empfelllullg des RH zur Einschränkung der 
VQrbdastulIgell folge •• zu wollen. 

11.4 Nach Ansicht des RH stellten die Vorbelastungsermächtigungen keine 
gesicherte Basi~ für mehrjährige Planungen dar. weil damit eine ver­
stärkte Abhängigkeit von zukünftigen Budgetbewilligungen verbun­
den war. 
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12. 1 Zur Erfüllung seiner eingegangenen Förderungsverpflichtungen nahm 

der Forschungsförderungsfondsliquide Mittel in Form von Barvorlagen 
bei Banken auf. Die Höhe dieser Barvorlagen betrug an den Quartals­
terminen 2002 zwischen 45,78 Mill EUR und 60,06 Mill EUR. 

Die Ausweitung der kurzfristigen Bankkredite durch die expansive För­

derungspolitik des Fonds hane zur Folge, dass der Zinsenaufwand von 
64000 ElJR (1999) auf 1,52 Mill EUR im Jahr 2002 anstieg. Die Ge­
schärtsfuhrung des Fonds wickelte die Geschäfte mit den Banken auf 

der Basis mündlicher Absprachen und Vereinbarungen ab. Über ein­
geholte Vergleichsofferte lagen keine nachvollziehbaren Aufzeichnun­
gen vor. 

12.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die Finanzierungskosten der Barvor­
lagen das Förderungsbudget in den Jahren 2000 bis 2002 mit insge­

samt 2.90 Mill EUR belastet hanen. Mit diesen Mitteln häUe der For­
schungsforderungsfonds bei einem ausgewogenen Förderungsmix ein 
zusätzliches Projektvolumen von rd 16 Mill EUR fördern können. 

Weiters bemängelte der RH, dass fur die hohen Kreditaufnahmen keine 

nachvollziehbaren Entscheidungsunterlagen vorhanden waren. Er emp­
fahl, klare Richtlinien fur die Abwicklung von Barvorlagen zu erstellen 
und Aufzeichnungen über die Offerte der Kreditinstitute zu fuhren. 

12.3 Der Fonds sagte die Einführullg einer zweckenisprechenden Dokumen­
tation zu . 

13.1 Der ForschungsfOrderungsfonds setzte sämtliche im Forschungs- und 

Technologieförderungsgesetz vorgesehenen Förderungsinstrumente in 
unterschiedlichen Kombinationen ein. Im RegelfalJ förderte der Fonds 
bis zu 50 % der anerkennbaren Projektkosten; die Restfinanzierung 
war durch den jeweiligen Förderungsnehmer sicherzustellen. 

Der Fonds vergab die verfügbaren Förderungsminel in Form von nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen und Darlehen zu einem begünstigten Zins­
satz. In Verbindung mit der Übernahme von Haftungen für Bankkredite 

der Förderungsnehmer gewährte er Kreditkostenzuschüsse. Allerdings 
hane der ForschungsfOrderungsfonds keinen gesicherten Wissensstand 
über die Wirkungen der einzelnen Förderungsinstrumente bei den for­

schenden Unternehmen. 
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Der RH empfahl. den Einsatz und die Wirkungen der einzelnen Förde­
rungsinstrumeme der öffentlichen Forschungsfcirderung an den Leis­
tungen der Wirtschaft für Forschung und Entwicklung zu messen. Daraus 
wären fundierte Entscheidungsgrundlagen für notwendige Anpassungen 
im Förderungsmix zu erhalten. 

14.1 Der Forschungsförderungsfonds war - wie bereits erwähnt-laut dem 
Forschungs- und Technologieförderungsgesetz ermächtigt, al Förde­
rungsinstrument auch Haftungen für Bankkredite von Förderungswer­
bern zu übernehmen. Als Vorsorge für die Inanspruchnahme von Haftun­
gen war eine Haftungsrücklage in Höhe von mindestens vier Prozent 
des jeweiligen Haftungsobligos zu bilden. 

Die Haftungsrücklage wurde erstmals 1996 mit vier Prozent dotiert. 
Im Jahr 1997 erfOlgte aufgrund eines Präsidiumsbeschlusses eine Erhö­
hung auf fünf Prozent. Die tatsächlichen Schadensfalle aus Ha ftungs­
übernahmen betrugen im Jahr 1996 0,59 'lb und im Jahr 2000 0,14 'lb 

des gesamten Haftungsobligos. 

14.2 Der RH wies darauf hin, dass bei einer Senkung der Haftungsrücklage 
auf die gesetzlich vorgesehenen vier Prozent des Haftungsobligos zum 
Jahresende 2002 ein Betrag von rd 536 000 EUR an zusätzlichen För­
derungsmineln zur Verfügung gestanden wäre. 

15.1 Das Forschungs- und Technologieförderungsgesetz sowie die bei der 
Europäischen Kommission notiflzierte Förderungsrichtlinie sahen vor, 
dass die Gewährung eines Förderungsbeitrages nur dann und inso­
weit zulässig war, als das Förderungsziel nicht auch durch ein Darle­
hen erreicht werden konnte. 

Eine Überprüfung ausgewählter Forschungsprojekte durch den RH hin­
sichtlich der Verfahrenssystematik und der Einhaltung der Förderungs­
richtlinien ergab. dass wesentliche Entscheidungskriterien für die Ge­
währung von Förderungen nicht nachvollziehbar dokumentiert waren. 
Dazu zählten zB das Vorliegen von zusätzlichen, über das Tagesgeschäft 
hinausgehenden Anstrengungen für Forschung und Entwicklung, die 
Undurchführbarkeit von Forschungsvorhaben ohne Förderung oder 
die Entscheidung für eine bestimmte Förderungsart. 
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15.2 Der RH regte an, die Enlscheidungsgrundlagen flir die Gewährung von 
Förderungen, insbesondere Abweichungen von den Richtlinien, stich­

haltig und nachvollziehbar darzustellen. 

15.3 Der ForsrhungsjörderungsJonds sagte die Verbesserung der Dokumenta­
,ion zu. 

Begutachtungssystem 16.1 Der ForschungsfOrderungsfonds fUhne die Begutachtung der Förderungs-

134 

anträge ausschließlich durch eigene Mirarbeiter durch. Die Bewertung 
der Projekte erfolgte dabei sowohl in wirtschaftlicher als auch in tech­
nischer Hinsicht nach einem detaillienen Punktesystem in projekt­

und unternehmensbezogenen Kategorien. 

Das System umfasste 14 Hauptkriterien mit unterschiedlicher Gewich­
tung sowie 65 Subkriterien, welche die Bewertung der Hauptkriterien 
beeinflussten. Das Forschungs- und TechnologiefOrderungsgesetz sah 
bei Bedarf die Mitwirkung von Sachverständigen zur fachl ichen Beur­

teilung der Förderungsamräge vor. 

16.2 Der RH stellte kritisch fe t, dass die Beurteilung der Förderungswürdig­
keil eines Projekts letztlich auf der subjektiven Einschätzung der jewei­
ligen Sachbearbeiter beruhte. Er regte daher zur Vermeidung von 
Bewertungsroutinen an, die objektiv nachvollziehbaren Parameter künf­

tig durch ein IT - gestütztes Programm zu bewerten. 

Weiters war nach Ansicht de RH der Katalog der Beuneilungskrite­
rien zu umfangreich und ließ eine Tendenz zu einer generali ierenden 
Bewertung erkennen. Der RH hielt daher eine differenzierte Form der 

Projektbewertung mit unterschiedlichen Kriterien und Gewichtungen 
in Abhängigkeit von der An des Forschungsprojekts sowie vom Sta­

tus des Förderungswerbers flir zweckmäßig. 

Als weiteren ReformansalZ empfahl der RH, verstärkt externes Exper­
ten- Know-how, insbesondere bei der technischen Projektbegutach­
tung, einzusetzen. 

16.3 lAur Mitteilung des ForschullgsjörderuligsJollds hälTen Evaluierungse.rper­
lel1 dem Bewerrullgssystem des FOllds ei"e hohe Treffsicherheit zugebilligt. 

16.4 Der RH entgegnete, dass sich die in der Projektevaluierung des Fonds 
enthaltenen Analysen der Treffsicherheit lediglich auf sechs von ins­
gesamt 14 Indikatoren beschränkten. Davon war drei Krilerien eine hohe 

Vorhersagekraft fur den späteren Projekterfolg bescheinigt worden. 
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17.1 Die laut Eigendarstellung des Forschungsfcirderungsfonds wichtigsten 
Punkte aus der technischen Projektbewertung, wie Innovationsgehalt 
(Neuheit) und Technischer Schwierigkeitsgrad rrechnisches Risiko). 
wurden zwar als EnLScheidungsgrundlage besonders hervorgehoben, 
eine besondere Bedeutung kam diesen Kriterien in der Gesamtbeurtei ­
lung aber nicht zu. 

So wiesen von Oktober 2001 bis Dezember 2002 54 'lb der geforderten 
(einschließlich der zur Diskussion vorgeschlagenen) Projekte zumindest 
bei einem dieser beiden Kriterien eine unterdurchschnittliche Bewer­
tung auf. Vereinzelt erreichte die Bewertung des Technischen Risikos 
sogar nur den niedrigsten Wert. 

17.Z Der RH stellte fest, dass der Einfluss dieser beiden besonders wichtigen 
Kriterien bei der Projektent cheidung nur ungenügend berücksichtigt 
worden war. Die Förderungen sollten insbesondere das hohe techni­
sche Risiko der Projekte abdecken und die Ungewissheit des Gelingens 
von technischen Innovationen verringern. 

17.3 Laut Stellullgllahme des Forschullgsjiirderullgsjollds hättell bei eiller lIur 
IlIlterdurchschllittliclrell Bewertullg der Hauptkriteriell alldere Grüllde 
ulld Kriteriell eille positive Förderullgselltscheidullg gerechtfertigt. 

17.4 Der RH wies daraufhin, dass das Punktesystem der technischen Projekt­
bewertung den hohen Stellenwert der beiden Hauptkriterien in techni­
scher Hinsicht nicht widerspiegelte; eine unterdurchschninliche Bewer­
tung der beiden Hauptkriterien konnte durch höhere Werte weniger 
bedeutender Kriterien kompensiert werden . 

18.1 Gemäß der geltenden Förderungsrichtlinie erfolgte die Förderung in 
der Regel in Abschnitten von jeweils zwölf Monaten. Mehrjährige Pro­
jekte mu ten ohne An pruch auf die WeiterfInanzierung in Form von 
Fortsetzungsanträgen nach Beendigung des ersten Projektjahres neu 
beantragt werden. Dabei durchliefen sie neuerlich die gleichen Bear­
beitungsschritte wie bei der Erstgenehmigung. 

18.Z Der RH zeigte kritisch die sich wiederholenden Aufbereitungs- und Ab­
wicklungsschrine bei FortselZungsprojekten auf. Nach seinen Berechnun­
gen könnten bei der Genehmigung von mehrjährigen Projekten durch 
Straffung der Projekrschrine und Änderung der ablauforganisatorischen 
Maßnahmen rd 40 'lb aller Arbeitsschritte entfallen. Dadurch wäre ein 
jährliches Einsparungspotenzial von rd 300 000 EUR zU realisieren . 
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Der RH empfahl daher. von der einjährigen ProjektfOrderung abzuge­

hen und mehrjährige Forschungsprojekte mit genau defmierten Abbruchs­

und Fortschrinsmeilensteinen zu genehmigen. Die längerfristige Bin­

dung der Fö rderungszusagen würde die Kontinuität und Nachhaltigkeit 

der Förderungen sichern und den Forschenden Unternehmen einen 

kalkulierbaren Rahmen für die Finanzierung ihrer laufenden und ge­

planten Projekte vermitteln. 

18.3 Laut Mitteilung des ForscilullgsjOrdenmgsfonds würden die vom RH auf­
gezeigren Ei "spa ru nge" nichr den rarsächlicheIl Abläufell von Forschungs­
projekre" elllsprecilell. Weilers würden meilljällrige Förderullgszusagen 
hohe jillanzielle Mittel binden. 

18.4 Der RH entgegnete. dass seine Ansätze zur Straffung von Projekt­

schritten auf dem praxisorientierten und vom Fonds selbst entwor­

Fenen Workflow' beruhten. Die budgetmäßige Abdeckung der mehr­

jährig zu bindenden Förderungsmittel könnte über die planmäßig zu 
erwartenden Da rlehensrückflüsse erFolgen . 

• Darste llung des Verfah .. nsablaufs (einer Projekt fllrde rung) 

19.1 Der ForschungsforderungsFonds überwies den Förderungswerbern 50 % 

des bewilligten Förderungsbeirrags und/oder des Darlehens bereits nach 

der Unterfertigung des Förderungsübereinkommens. die zweite Rate 

grundsätzlich nach einem Projektzwischenbericht und einer Zwischen­

abrechnung. Der Fonds musste die erforderlichen Mittel aufgrund seiner 

angespannten liquidität in hohem Maß am Kapitalmarkt in Form von 

Barvorlagen aufnehmen. Der RH ermittelte auf Basis der im Jahr 2002 

genehmigten Förderungsminel Vorfmanzierungskosten für die früh ­

zeitige Auszahlung der zweiten Raten von rd I Mill EUR. 

19.2 In Anbetracht des hohen Einsparungspotenzials regte der RH an. die 

zweite Rate erst nach Vorlage der Endabrechnung und des Endberichts 

sowie nach Abschluss der Projektrevision auszuzahlen. 

19.3 Der ForschungsjOrderu"gsfonds reilre mir. die Empfehlung des RH bereits 
aufgegriffen Zu haben. Der Auszahlungsmodus sei dahingehetld geän ­
den worden. dass 20 % der Förderungsmittel wie bei EU- Projekren bis 
zur Endkomrolle zurückbehalten würden. 
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20 (I) Angesichts der aufgezeigten Projekt- und FörderungsentwickJungen 
verlor der Innovations- und Technologiefonds' seine u~prüngliche Ziel­
setzung als Top-down-Förderungsinstrument. Der RH wiederholte seine 
Empfehlung, im Rahmen der Neustrukturierung der Fo~chungsf<irde­
rungseinrichtungen, den Innovations- und Technologiefonds aufzu­
lösen (WB 2003/2 Teilgebiete der Gebarung des Bundes S. 31 Abs 24.2) . 

• Dieser Fonds diente ursprOnglich zur Fo~chungsf6rderung im Rahmen von Schwe:r­
punktprogrammen. 

Das BMVIT gab bekannt, dass der Innovations- und Technologiefonds 
Mitte des Jahres 2003 aufgelöst worden sei. 

(2) Der RH empfahl dem Fo~chungsförderungsfonds, Verhandlungen 
mit der OeNB zur Vereinfachung des Genehmigungsmodus bei den 
von der Oe NB geförderten Projekten aufzunehmen. 

21.1 Der Fo~chungsförderungsfonds wickelte im Auftrag des BMVIT Impuls­
programme zu ve~chiedenen Themenbereichen ab. Aus den insgesamt 
421 eingereichten Projekten betreute der Fonds im Jahr 2002 über sie­
ben ve~chiedene Impulsprogramme mit 115 Projekten und einem För­
derungsvolumen von 14,82 Mill EUR. Er erhielt dafür rd 320 000 EUR 
an Vergütungen. Die im Rahmenvertrag geforderten KostensteIlen waren 
noch nicht eingerichtet. 

Weite~ wickelte der Fo~chungsf<irderungsfonds für das BMWA neben 
einigen Förderungsprogrammen insbesondere Projekte im großen Be­
reich der industriellen Kompetenzzentren und Netzwerke ab. Ende 2002 
betreute der Fonds 14 industrielle Kompetenzzentren und Netzwerke 
mit einem Gesamtfo~chungsvolumen von 146,8 Mill EUR. Für die Ab­
wick.lung der bestehenden und neu eingereichten Kompetenzzentren 
setzte der Fonds 14 Pe~onen ein. Aus der Programmbeauftragung durch 
das BMWA erhielt der Fonds Erträge von insgesamt 508 000 EUR. 

21.2 Der RH erachtete das Instrument der Programmbeauftragung als zweck­
mäßig, weil es eine Schwerpunktsetzung ohne den Aufbau von sepa­
raten Strukturen erlaubte. Er regte jedoch an, dem Fo~chungsförde­
rungsfonds auch Entscheidungskompetenzen hinsichtlich der einzelnen 
Förderungsfalle zu übenragen. Weiters sollte er künftig stärker in die 
Programmgestaltung, insbesondere betreffend Abwicklungsfragen. ein­
gebunden werden. 

Dem BMVlT und dem BMWA empfahl der RH, ihre Mitwirkung auf die 
strategische Programmplanung und auf das damit verbundene inhalt­
liche Programmconrrolling zu beschränken. 
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Weiters regte der RH gegenüber dem Forschungsforderungsfonds an. 
die derzeitige personelle Zersplitterung und die Teilzuständigkeiten zahl ­
reicher Sachbearbeiter in Angelegenheiten der Programmbeauftragung 
künftig auf eine überschaubare Zahl von Verantwortlichen zu bün­
deln. Diese Tätigkeiten sollten künftig als eigener Geschäftsbereich 
geführt werden. 

21.3 Laur Srellungnahme des BMVrr beschränke sich seine Mirwirkung auf die 
srraregische Programlllplallung und das ProgramlllcontraIlillg. 

Der Forsch,wgsfördenmgsfonds reilfe mir, dass er jiir alle Programme 
genaue Zeifaufteicl,nungen gejiihrr habe. Auf grund der vielfältigen Zusatz­
anforderungen werde aber eine organisarorische Neuordnung eifolgen. 

21.4 Der RH entgegnete dem BMVfT, dass die Förderungsentscheidungen und 
die damit zusammenhängenden Projektschritte weiterhin dem BMVfT 
oblagen. 

Dem Fonds erwiderte der RH, dass die überwiegend händisch geführ­
ten Aufzeichnungen über die Zuordnung programmspezifischer Kosten 
nicht die Qualität einer aussagekräftigen Kostenrechnung aufwiesen. 

Controlling und Evaluierungsinstrumente 

Controlling im 
Bereich des BMVIT 

138 

22.1 Das BMVfT als Aufsichtsbehörde hatte für den Forschungsforderungs­
fonds kein Controlling eingerichtet; es beschränkte sich im Wesent­
lichen auf die Formalkontrolle der Jahresabschlüsse und Jahresvoran­
schläge. Eine darüber hinausgehende Einnussnahme, insbesondere im 
Hinblick auf die stTategische Ausrichtung des Forschungsforderungs­
fonds, die Beachtung allfalliger Forschungsschwerpunkte der Bundes­
regierung oder die Steuerung der Finanzmittel, unterblieb. Weiters 
besaßen die von den Bundesministerien in die Entscheidungsgremien 
des Fonds delegierten Vertreter lediglich beratende Stimme. 

22.2 Der RH empfahl, beim BMVfT ein Controlling einzurichten und mit den 
gesetzlichen Aufgaben als Aufsichtsbehörde zu verbinden. Dabei 5011-

len dem Fonds für den Einsatz von Förderungsmitteln forschungspoli ­
tische Schwerpunkte im Bundesinteresse einschließlich konkreter Ziele in 
Form von Leisrungsindikatoren vorgegeben sowie die Zielerfüllung und 
die Wirkungen der Forschungsförderung regelmäßig evaluiert werden. 

BMVIT 
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Controlling und 
Evaluierungsinstrumente 

Forschungsförderungsfonds für die 
gewerbliche Wirtschaft 

Proje kteva Lu ieru nge n 
durch den 
Forschungs­
förderungsfonds 

Wirkungen der 
Förderungen 

BMVIT 

Weiters regte der RH an, auf eine Änderung des Forschungs- und Tech­
nologierorderungsgesetzes hinzuwirken, um dem BMVlT mittels einer 
Entscheidungskompctenz in Grundsatzangelegenheiten einen koordi ­
nierenden Einfluss auf die Förderungsstrategie des Fonds einzuräumen. 

22.3 Lnut Srellwrg"ohme des BMVlT sei im Zuge seinc>r ressor1'i nrc>nrell Reor­
gOllisarioll rine Abtrilungfiir Budgc>/ und Controlling eillgc>richre/ wordC>lI. 
Weiters werde eine gesetzliche Änderu"g zur Vera"keru"g riner Entsdrei­
dungskompetenz des BUlldes in Grundsutzungelegellheirc>n vorbereiTet. 

23.1 Der Forschungsförderungsfonds ließ seit 1977 externe Ex- post-Projekt­
evaluierungen der von ihm geförderten Forschungsprojekte durchfüh­
ren. Im Zuge der Eva.iuierungen wurden der Erfolg und die gesamtwirt­
schaftlichen Wirkungen der Forschungsförderung des Fonds innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums in ihrer Gesamtheit ausgewertet und dar­
gestellt. Der Forschungsförderungsfonds beauftragte dabei stets das­
selbe Unternehmen mit der Durchführung der periodisch vorgenom­
menen Projektevaluierungen. 

23.2 Der RH anerkannte die frühzeitige Befassung des Forschungsförderungs­
fonds mit Evaluierungen der geförderten Projekte. Allerdings konnten 
aus den Ergebnissen der Evaluierung aufgrund ihrer lediglich globalen 
Darstellung keine Erkenntnisse bezüglich der Wirkungen von EinzeI ­
projekten und damit für die weitere Förderungstätigkeit des Fonds ge­
wonnen werden. 

Der RH empfahl, künftige Evaluierungen auszuschreiben und damit auf 
ein breiteres Spektrum der dabei eingesetzten Instrumente abzulielen. 

24.1 Die Erhebungen bei der Evaluierung von Projekten konzentrienen sich 
im Wesentlichen auf folgende Auswirkungen der Förderungen: 

(I) Schaffung zusätzlicher Umsätze und Arbeitsplätze in Unternehmen; 

(2) Erfolgsquote der abgeschlossenen Projekte; 

(3) Entwicklung der Patentrate" sowie 

~ A,nzahJ der Patenltntilungen, bezogtn auf die Einwohnt rrate 

(4) auf die Frage der Additionalität" seit 2001. 

" das Ausmaß. in dem die Unternehmen ProjeIQe a"eh ohne Fön:lonmg durdlgefilhn hätten 
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Controlling und 
Evaluierungsinstrumente 

Mitnahmeeffekte 

Sonstige 
Feststellungen 

140 

Die Angaben der befragten Unternehmen hinsichtlich der durch die 
Förderung zusätzlich erzielten Umsätze und gesichenen bzw geschaf­
fenen Arbeitsplätze beruhten großteils auf Schätzungen. 

24.2 Der RH erachtete die Erhebung von Multiplikatoren im Sinne von zu­
sätzlichen Umsätzen und Arbeitsplätzen aufgrund der gewählten Mess­
methode (Schätzungen) als fragwürdig. Die öffentliche Forschungs­
förderung sollte insbesondere auf jene Hebelwirkungen abzielen, durch 
die eine Steigerung privater Ausgaben ftir Forschung und Entwick­
lung über das vor der Förderung geplante Ausmaß herbeigeftihn wird. 
Diese Abschätzung der Additionalität sollte auch den Kernpunkt von 
Evaluierungen bilden, weil sich damit auch die Beiträge des For­
schungsforderungsfonds zur Hebung der Forschungsquote- der Win­
schaft treffsicherer darstellen ließen . 

• Anteil der gesamten Brunoinlandsausgaben ftlr Forschung am Brunoinlandsprodukt 

25.1 Die Ergebnisse der 2001 und 2002 vorgenommenen Evaluierungen be­
treffend die 1997 bzw 1998 abgeschlossenen Projekte zeigten nahezu 
übereinstimmend, dass rd 54 % dieser Vorhaben ohne die fInanzielle 
Unterstützung nicht bzw in deutlich geringerem Ausmaß realisien 
worden wären. Weiters wurde festgestellt, dass die Unternehmen bis 
zu 25 % der gefördenen Projekte auch ohne Förderungsminel in glei­
chem oder überwiegendem Ausmaß durchgefühn hätten. 

Vor allem bei den größeren Unternehmen war nur eine geringe bzw 
keine Additionalität gegeben. So hätten rd 40 % der Unternehmen mit 
einer Beschäftigtenzahl zwischen 101 und 1 000 (2001) und rd 31 % der 
Unternehmen mit über 1 000 Mitarbeitern (2002) das Projekt auch ohne 
Förderung in zumindest überwiegendem Ausmaß durchgeftihrt. 

25. 2 Der RH wies kritisch auf die hohen Mitnahmeeffekte bei Projekten von 
größeren Unternehmen hin. Er empfahl. die Begutachtungsinstrumente 
zu verfeinern, um allfallige Mitnahmeeffekte schon möglichst bei der 
Projektbegutachtung auszuschließen. 

26 Sonstige Feststellungen und Empfehlungen des RH betrafen die Schaf­
fung von gesetzlichen Regelungen für die Erstellung des Rechnungs­
abschlusses, den Wechsel der Abschlussprüfer in regelmäßigen Zeitab­
ständen. mögliche Systemänderungen bei den Projektrevisionen und 
die Haftungsrücklagen bei Haftungsübernahmen mit Rückhaftung des 
Bundes. 

BMVIT 
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Schluss­
bemerkungen 

BMVIT 

Forschungsförderungsfonds für die 
gewerbliche Wirtschaft 

27 Zusammenfassend bob der RH folgende Empfeblungen hervor: 

Der Forschungsforderungsfonds sollte 

(J) die Förderu.ngsstrategie mit thematiscben forschungsschwerpunk­
ten durch die Stärkung von eigenen Top-down-Programmen erwei­
tern und die Effizienz de Förderungsmitteleinsatzes durch eine 
stärkere Ziel- und Ergebnisorientierung steigern; 

(2) hinsichtlich des Begutachtungssystems von Förderungsprojekten 
objektiv nachvollziehbare Parameter durch ein rr -gestiitztes Pro­
gramm bewerten sowie externes Experten-Know-how verstärkt ein­
setzen; 

(3) die Evaluierung insbesondere auf jene faktoren der Forschungs­
fOrderung ausricbten, welche die Treffsicherheit und die Wirkun­
gen der Förderungsinstrumente zur Hebung der Forschungsquote 
darstellen; 

(4) auf die Mehljährig.keit der ProjektfOrderung mit genau defInier­
ten Abbruch.s- und Fortschrittsmeilensteinen übergehen, um die Pla­
nungssicherbeit für die Förderungswerber zu erhöhen, sowie 

(5) klare Entscheidungsstrukturen und Arbeitsabläufe schaffen. 

Das BMVlT sollte 

(6) den Forschungsforderungsfonds und den Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung in einer übergeordneten Organi­
sationseinheit zusammenführen; 

(7) die Mittelzufuhr an den Forschungsforderungsfonds auf Basis von 
mehrjährigen Förderungsverträgen - verbunden mit Leistungsin­
dikatoren - vornehmen und 

(B) zur Steuerung des Forschungsförderungsfonds ein ControlJing 
einrichten und mit den gesetzlichen Aufgaben als Aufsichtsbehörde 
verbinden. 

Wien, im Juni 2004 

Der Präsident: 

Dr Franz Fiedler 
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